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1.  Einleitung 
 

In den letzten Jahrzehnten ist die Organisierte Kriminalität eines der herausragen-

den Themen in der deutschen Kriminalpolitik.1 In den siebziger und achtziger 

Jahren initiierte vornehmlich die Polizei2 eine Diskussion über eine zunehmend 

bedrohliche Wirkung der sich in schwere und organisierter Form veränderten 

Kriminalität in Deutschland. Nach einer thematischen Fokussierung innerhalb der 

Polizei sowie einer steigenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung3, etablierte 

sich in den neunziger Jahren die Organisierte Kriminalität endgültig in der innen-

politischen Debatte. 

 

Ergebnis dieses gesamtgesellschaftlichen Erkenntnis- und Diskussionsprozesses, 

insbesondere auch über  Konzepte und Strategien zur Bekämpfung der Organisier-

ten Kriminalität, war trotz eines divergierenden Begriffsverständnisses die gesetz-

liche Normierung unterschiedlicher Bekämpfungsansätze.4  

 

Erstmals wurden mit dem Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fern-

meldegeheimnisses (G 10) vom 13.08.685 verdeckte Ermittlungsmethoden in die 

StPO eingeführt. Infolge der innenpolitischen Debatte in den achtziger und neun-

ziger Jahren zur Organisierten Kriminalität, wurden beginnend mit dem Gesetz 

zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsfor-

men der Organisierten Kriminalität (OrgKG) vom 15.07.19926 sowie weiterer in 

den Gesamtkontext einzuordnender Gesetze7 die Eingriffsermächtigungen in der 

StPO, insbesondere in Bezug auf verdeckte Ermittlungsmethoden für die Strafver-

folgungsorgane erweitert. Ferner wurden auch materiell-rechtliche Normen in das 

StGB implementiert, wie z.B. die Regelungen des erweiterten Verfalls gemäß § 

73d StGB oder des Straftatbestandes der Geldwäsche gemäß § 261 StGB.8 

                                                 
1  Pütter (1998): Der OK-Komplex, S. 9 
2  Zachert: Allgemeine Kriminalität - Organisierte Kriminalität, in: Kriminalistik, 1995, S. 696 
3  Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 4 
4  Bock (2008): Kriminologie, S. 438 
5  BGBl. I 1968, S. 949 
6  BGBl. I 1992, S. 1302 
7  Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten vom 25.10.1993, BGBl. I 1993, S. 1170 

Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung und anderer Gesetze vom 
28.10.1994, BGBl. I 1994, S. 3186 
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität vom 04.05.1998, BGBl. I 1998, 
S. 845 
Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Strafverfahrensrechts vom 02.08.2000, BGBl. I 2000, S. 1253 

8  Bock (2008): Kriminologie, S. 438 
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Diese kriminalpolitischen Maßnahmen zur Umgestaltung des Systems der inneren 

Sicherheit folgten in den letzten Jahrzehnten überwiegend der mit dem Verweis 

auf die Bedrohung durch die Organisierte Kriminalität geführten Debatte.9 Jedoch 

bestand zwischen den Protagonisten zu keinem Zeitpunkt sowohl zum Phänomen 

Organisierte Kriminalität10 als auch zu tauglichen Bekämpfungsstrategien und -

konzepten eine übereinstimmende Meinung.11  

 

In Deutschland existiert ungeachtet der unterschiedlichen kriminalpolitischen, 

juristischen und polizeilichen Bedeutung dieses Kriminalitätsphänomens, bislang 

keine Legaldefinition der Organisierten Kriminalität. In der wissenschaftlichen 

und kriminalpolitischen Diskussion besteht gegenwärtig lediglich ein Grundkon-

sens über die Existenz der Organisierten Kriminalität.12 

 

Die als Grundlage für das jährlich erstellte Lagebild Organisierte Kriminalität 

verwendete und am weitesten verbreitete abstrakte Beschreibung Organisierter 

Kriminalität wurde 1990 mit der Gemeinsamen Richtlinie der Justizminister/-

senatoren und der Innenminister/-senatoren der Länder über die Zusammenarbeit 

von Staatsanwaltschaft und Polizei bei der Verfolgung der Organisierten Krimina-

lität lediglich als Arbeitsdefinition vereinbart.13 Sie ist seitdem fester Bezugspunkt 

der Debatte über die Organisierte Kriminalität in Deutschland.14 Gleichwohl diese 

Arbeitsdefinition in einigen Ländergesetzen Einzug gefunden hat, verdeutlicht 

diese weite begriffliche Fassung des Kriminalitätsphänomens15 sowie die an die-

ser Definition geäußerte Kritik16 die Schwierigkeiten Organisierte Kriminalität 

begrifflich zu bestimmen und somit eindeutig von anderen Kriminalitätsphäno-

menen abzugrenzen. 

 

Vor dem Hintergrund eines sich global entwickelnden Kriminalitätsraumes, ins-

besondere auch in Bezug auf Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität, 

wird die Wichtigkeit der Berücksichtigung der bereits über Jahrzehnte auch inter-

national geführten Debatte zur begrifflichen Bestimmung der Organisierten Kri-

                                                 
9  Albrecht (1998): Organisierte Kriminalität - Theoretische Erklärungen und empirische Befunde, S. 1 
10 Kruse (1993): Landesbericht Bundesrepublik Deutschland, S. 121 
11 Luczak (2004): Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, S. 262 
12 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 5 
13 Bock (2008): Kriminologie, S. 442 
14 Pütter (1998): Der OK-Komplex, S. 284 
15 Kinzig (2006): Die Rolle des Rechtsstaats bei der Bekämpfung schwerster Kriminalität, S. 16 
16 Wörner/Wörner (2006): Landesbericht Deutschland, S. 78 
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minalität deutlich. Sowohl auf einzelstaatlicher Ebene, als auch auf internationaler 

Ebene supranationaler Gremien wie der Europäischen Union und den Vereinten 

Nationen, existieren Begriffsbestimmungen und zum Teil Legaldefinitionen zur 

Organisierten Kriminalität. 

 

Eine fehlende Legaldefinition sowie die Weite der Arbeitsdefinition Organisierte 

Kriminalität führten bislang zu keinem einheitlichen Verständnis des Kriminali-

tätsphänomens.17 Je nach Zeit, Ort und analysierender Person erwachsen Unter-

schiede und Widersprüchlichkeiten bei der Auslegung und Anwendung der Defi-

nition.18 Die kontroversen Auffassungen zum Phänomen Organisierte  Kriminali-

tät sowie die widerstreitende Diskussion um deren eindeutige Begriffsbestim-

mung, insbesondere in Bezug auf die Kritik an der Arbeitsdefinition der gemein-

samen Richtlinien, werfen die Frage nach der Möglichkeit und Notwendigkeit 

sowie dem praktischen Nutzen einer genauen begrifflichen Festlegung in Form 

einer Legaldefinition auf. 

   

Ziel der Arbeit ist es, die Erforderlichkeit einer Legaldefinition der Organisierten 

Kriminalität zu bewerten. Dazu sollen Erscheinungsformen und Bedeutung des 

Kriminalitätsphänomens sowie Möglichkeit und praktischer Nutzen einer Legal-

definition untersucht werden. Wesentliche Grundlage dafür ist die Auswertung 

und Analyse spezifischer Fachliteratur zum Thema Organisierte Kriminalität, die 

sowohl den aktuellen Stand der themenbezogenen Diskussion innerhalb Deutsch-

lands, als auch den Bezug zu internationalen Annahmen hinsichtlich der Begriff-

lichkeit aufzeigt. 

Zunächst werden die historische Entwicklung der Organisierten Kriminalität so-

wie deren Erscheinungsformen in Deutschland dargestellt und die kriminalpoliti-

sche und -strategische Bedeutung der Organisierten Kriminalität erörtert. Ferner 

wird die Entstehung der 1990 vereinbarten Arbeitsdefinition Organisierte Krimi-

nalität nachvollzogen und die Kritik an dieser Definition aufgezeigt. Ergänzend 

hierzu werden weitere wissenschaftliche Begriffsbestimmungen dargestellt. 

Im Weiteren erfolgt eine Betrachtung des in ausgewählten Ländern sowie auf in-

ternationaler Ebene vorherrschenden Begriffsverständnisses. Unter Beachtung der 

historischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder 

                                                 
17 Kinzig (2006): Die Rolle des Rechtsstaats bei der Bekämpfung schwerster Kriminalität, S. 16 
18 BMI und BMJ (Hg.) (2006): Zweiter  PSB, S. 482 
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werden Zusammenhänge in den  Begrifflichkeiten und deren Übertragbarkeit oder 

Anlehnung bewertet.  

Darüber hinaus werden die Bedeutung und Verwendung des Begriffs Organisierte 

Kriminalität in der Legislative und Judikative Deutschlands aufgezeigt.  

Abschließend wird dargelegt, ob die Möglichkeit und Erforderlichkeit einer Le-

galdefinition der Organisierten Kriminalität besteht und welche Anforderungen an 

diese gestellt werden. 

 

 

 

2.  Organisierte Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland 

2.1  Historischer Überblick 

 

Historische und kulturelle Umstände prägen bis heute die gesellschaftliche Auf-

fassung von deviantem Verhalten. Ohne den geschichtlichen Zusammenhang ist 

ein umfassendes Verständnis des Kriminalitätsphänomens Organisierte Kriminali-

tät nicht zu erlangen.  

 

Organisierte Kriminalität ist kein neuzeitliches Phänomen.19 Unterschiedliche 

Motive, wie z.B. die Erlangung persönlicher Vorteile oder der Protest gegen sozi-

ale Nachteile oder das Gesellschaftssystem insgesamt, führten seit jeher in allen 

Gesellschaftsformen zu systematischen und kollektiven rechtswidrigen Handlun-

gen. Der Ursprung Organisierter Kriminalität in diesem abstrakten Sinn ist dem-

zufolge nicht leicht zu erheben.20 Es finden sich jedoch seit Jahrhunderten in ver-

schiedenen Regionen Organisationsformen, die strukturiert und unabhängig ihre 

rechtswidrigen Ziele verfolgen.21 

 

 

a) Asien 

Die chinesischen Triaden, deren Wurzeln bis in die Zeit vor Christus zurückge-

hen, weisen weltweit die längste Tradition geheimer Organisationen auf.22 Vom 

                                                 
19 Bock (2008): Kriminologie, S. 439 
20 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität, S. 5 
21 Bock (2008): Kriminologie, S. 439 
22 Freiberg/Thamm (1992): Das Mafia-Syndrom, S. 10 
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17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren die chinesischen Triaden in ihren 

Bestrebungen gegen verschiedene Besatzungsmächte revolutionär und sozial en-

gagiert. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts verloren die Triaden mit der Abdankung 

des letzten Kaisers 1911 ihr über Jahrhunderte verfolgtes Ziel - China von der 

Fremdherrschaft zu befreien - und damit gleichzeitig ihre Orientierung. Im Zuge 

des folgenden, über Jahrzehnte geführten Bürgerkrieges erschlossen sie sich neue 

Tätigkeitsfelder wie Sklavenhandel, Entführungen, Erpressungen, Glücksspiel 

sowie Waffen und Opiumschmuggel.23 Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts kam es 

durch Hungersnöte und in Folge der Opiumkriege zu großen Emigrationsbewe-

gungen, die zu einer weltweiten Verbreitung der Triaden führten. Mit dem Sieg 

der kommunistischen Partei und damit dem Ende der Bürgerkriege 1949 wander-

ten auch viele Chinesen nach Hongkong aus.24 Einen weiteren Beitrag zur welt-

weiten Verbreitung lieferten die Auswanderungen nach Rückgabe Hongkongs 

1997 und Macaos 1999 an China.25 

Nach Schätzungen weisen die Triaden heute eine weltweite Mitgliederzahl von 

300.000 auf und sind nahezu weltweit kriminell tätig.26 Ihre Schwerpunkte liegen 

dabei in den Bereichen der Betäubungsmittelkriminalität, dem Menschenhandel, 

der Geldwäsche, dem Glücksspiel, der Schutzgelderpressung, dem Waffenhandel 

sowie der Wirtschaftskriminalität.27 In Hongkong kontrollieren sie zudem Teile 

der Wirtschaft und wirken im Finanzwesen mit.28 

 

Die Entwicklung der Chinesischen Triaden zu derartiger Größe ist weltweit ein-

zigartig. Für den asiatischen Raum ist nur die japanische Yakuza annähernd ver-

gleichbar.29 

 

Die Ursprünge und das historische Selbstverständnis der Yakuza gehen auf das 

17. Jahrhundert zurück. Nach jahrelangen Bürgerkriegen formierten sie sich als 

Schutzorganisation gegen Raub und Plünderungen durch einige Samurai. Führen-

                                                 
23 ebd. S. 18 
24 ebd. S. 23 f 
25 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität, S. 14 
26 Freiberg/Thamm (1992): Das Mafia-Syndrom, S. 26 
27 Bundesnachrichtendienst: Internationale Organisierte Kriminalität, unter: 

http://www.bnd.bund.de/cln_007/nn_355124/sid_A6E321A11BA6BEAAAC02C10FE2312BD8/DE/Unser
__Auftrag/Schwerpunkte/Org__Kriminalitaet/Org__Kriminalitaet.html__nnn=true [Stand 20.05.2008] 

28 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität, S. 14 

29 Freiberg/Thamm (1992): Das Mafia-Syndrom, S. 28 
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de Yakuza waren seit dem 17. Jahrhundert gleichzeitig Besitzer diverser Spielhöl-

len. Vielfach wurde damals einem Kartenspiel nachgegangen, dessen schlechtes-

tes Blatt (acht - ya, neun - ku, drei - za) zu dem Namen Yakuza führte.30 Die zum 

Schutz gegen politische Unruhen gebildeten Gruppierungen gelangten durch den 

gleichzeitigen Betrieb von Spielhöllen zunehmend zu Geld und Macht. Streng 

hierarchisch strukturiert und mit einem eigenen Wertesystem, unterstützten die 

Yakuza nach ihrem Selbstbild als Wächter konservativer Werte stets das herr-

schende kaiserliche System.31 In der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg setzten sie 

sich in Zusammenarbeit mit der Besatzungsregierung der USA teilweise militant 

für eine freie, marktwirtschaftlich orientierte Werteordnung ein und tendierten 

politisch zur japanischen Rechten.32  Damit etablierte sich die Yakuza binnen kur-

zer Zeit wieder als gesellschaftliche und politische Macht. Gegenwärtig sind sie 

vorrangig in den Bereichen Betäubungsmittelkriminalität, Mädchenhandel, 

Glücksspiel, Waffenhandel, Schutzgelderpressung und Wirtschaftskriminalität 

tätig und weltweit in ca. 2.500 Gruppen mit etwa 91.000 Mitgliedern organisiert.33 

Auch wenn die japanische Gesellschaft der Beziehung zwischen Staat und Yakuza 

gegenwärtig teilweise noch etwas positives abgewinnt, so entwickelt sich doch 

auch hier zunehmend eine Auffassung die das positive Image dieser kriminellen 

Organisation in Frage stellt.34 

 

 

b) Italien 

Die Ursprünge der Organisierten Kriminalität in Europa finden sich in Italien. Die 

italienische Mafia gilt als die legendärste europäische kriminelle Organisation. 

Ihre historischen Ursprünge sind jedoch nicht eindeutig zu bestimmen. Sogar die 

etymologische Entstehung des Wortes Mafia ist nicht gesichert.35 

Die Wurzeln der italienischen Mafia gehen bis in das 13. Jahrhundert zurück.36 

Insbesondere Sizilien war über Jahrhunderte stets Übergriffen und Besatzungen 

ausgesetzt. Im Zuge der Widerstandsbewegung entstanden hier geheime, hierar-

                                                 
30 ebd. S. 29 
31 ebd. S. 31 
32 ebd. S. 32 
33 Bundesnachrichtendienst: Internationale Organisierte Kriminalität, unter: 

http://www.bnd.bund.de/cln_007/nn_355124/sid_A6E321A11BA6BEAAAC02C10FE2312BD8/DE/Unser
__Auftrag/Schwerpunkte/Org__Kriminalitaet/Org__Kriminalitaet.html__nnn=true [Stand 20.05.2008] 

34 Möhn (2008): Organisierte Kriminalität, S. 57 
35 Southwell (2007): Geschichte des organisierten Verbrechens, S. 13 
36 Schwind (2007): Kriminologie, S. 609 
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chisch strukturierte Verbünde,37 die für die überwiegend ländliche Bevölkerung 

als eine Art Selbsthilfeorganisation Schutz- und Vermittlerfunktionen erfüllten.38 

Neben diesen historischen Wurzeln geht die feste Stellung der Mafia auf Sizilien 

auch auf die so genannten Gabellotti zurück. Diese Mittelsmänner zwischen den 

überwiegend außerhalb Siziliens lebenden Großgrundbesitzern und der ländlichen 

Bevölkerung sorgten ursprünglich für den Erhalt der Ordnung sowie den Schutz 

vor einem zunehmenden Banditentum.39 Mit dem Ende der feudalen Herrschafts-

ordnung der Burbonen 1860 und der Vereinigung Siziliens mit Italien im Jahr 

darauf konnten sie, begünstigt durch eine ferne Zentralregierung, ihre Machtstel-

lung u.a. durch Schutzgelderpressungen und Wuchergeschäfte weiter ausbauen.40 

Zunehmend gewannen sie auch die Kontrolle über die geheimen Netzwerke und 

waren durch eine Verflechtung mit der Politik Siziliens in der Lage, gesellschaft-

liche Domänen maßgeblich zu beeinflussen. Versuche gegen die marktbeherr-

schende Stellung der Mafia und deren massiven politischen Einfluss vorzugehen, 

stärkten zusätzlich den sizilianischen Nationalismus.41 Als soziales System mit 

festen Regeln wie Gehorsam, Ehre und Schweigen sowie einer klaren Hierarchie 

und Autorität entwickelte sie sich zu einer Art Schattengesellschaft. Nach der 

Festnahme zahlreicher Personen, die der Mafia zugerechnet wurden und der dar-

aus resultierenden Zerschlagung einiger Strukturen in der Zeit Mussolinis ab 

1922, erstarkte die Mafia Siziliens durch die Vereinbarung des amerikanischen 

Militärs mit italienischen Führungspersonen der amerikanischen Mafia aus dem 

Jahr 1943, die Invasion der Alliierten zu unterstützen.42 Als Alternative zur fa-

schistischen Verwaltung lebten die Strukturen der Mafia wieder auf. Zahleiche 

der nach Sizilien zurückkehrenden amerikanischen Mafiosi wurden durch die Be-

satzungstruppen auf einflussreichen Positionen der öffentlichen Verwaltung ein-

gesetzt.43 Diese Maßnahmen der Alliierten sowie die Beschränkung nationalstaat-

licher Interventionen infolge des Autonomiestatutes für Sizilien von 1946, zeigten 

deutlich eine politische Anerkennung des Einflusses der Mafia.44 

                                                 
37 Southwell (2007): Geschichte des organisierten Verbrechens, S. 18 
38 Schwind (2007): Kriminologie, S. 609 
39 Southwell (2007): Geschichte des organisierten Verbrechens, S. 18 
40 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität, S. 8 
41 Southwell (2007): Geschichte des organisierten Verbrechens, S. 18 
42 ebd. S. 20 
43 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität, S. 9 
44 Möhn (2008): Organisierte Kriminalität, S. 44 
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In den folgenden Jahren entwickelte sich eine immer engere Verflechtung zwi-

schen Mafia und Politik sowie Verwaltung. Begünstigt durch eine zentralstaatli-

che Subventionspolitik verwischten vornehmlich im Baugewerbe die Grenzen 

zwischen legalen und illegalen Tätigkeiten. Die Zunahme der politischen und  

ökonomischen Macht führte zur Aufgabe der territorialen Bindung und vermehr-

ten internationalen Aktivitäten.45 Im Streben nach Einfluss und Geld weitete die 

Mafia ihre Tätigkeiten ab den sechziger Jahren auch auf die Betäubungsmittel- 

und Rotlichtkriminalität aus.46  

 

Neben der sizilianischen Mafia gehört auch die Camorra zu den Ursprüngen der 

Organisierten Kriminalität in Italien. Gesichert ist ihre Existenz ab dem Jahr 1820, 

als sie bereits vor der sizilianischen Mafia mit klarer Struktur in Neapel und Kam-

panien ihren illegalen Tätigkeiten nachging. 

 

Seit den achtziger Jahren wird in Italien nachhaltig versucht, den massiven Ein-

fluss der Mafia zu bekämpfen.47 Die staatlichen Maßnahmen berührten jedoch 

größtenteils nur die sizilianische Mafia. Organisationen wie die Camorra und die 

`Ndrangheta wurden nicht so hart getroffen. Seit dieser Zeit entstanden in Italien 

weitere sehr aktive Gruppierungen wie z.B. Stidda, Mala del Brenta oder Scara 

Corona Unita, welche sich durch eine flexiblere Organisation und eine reservierte 

Haltung in der Gewaltausübung deutlich von den etablierten Gruppierungen der 

Organisierten Kriminalität unterscheiden. Auch die in der Bevölkerung zuneh-

mende Distanz zur italienischen Mafia zeigt eine Schwächung ihrer Bedeutung. 

Heutzutage steht sie zudem einer steigenden Aktivität ausländischer Gruppierun-

gen der Organisierten Kriminalität in Italien gegenüber.48 

 

 

c) USA 

Die wissenschaftliche und polizeiliche Forschung zur Organisierten Kriminalität 

in den USA dominierte lange Zeit das Verständnis dieses Kriminalitätsphäno-

                                                 
45 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität, S. 10 
46 Möhn (2008): Organisierte Kriminalität, S. 44 
47 Southwell (2007): Geschichte des organisierten Verbrechens, S. 36 
48 ebd. S. 38  
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mens. Auch die in Deutschland geführte Debatte wurde lange Zeit von dem dort 

geprägten Bild der Organisierten Kriminalität bestimmt.49 

 

Die historische Entwicklung in den USA reflektiert auch auf die italienische Ma-

fia. Zum Ende des 19. emigrierten Millionen Italiener aus Neapel, Kalabrien und 

Sizilien in die Vereinigten Staaten. Insbesondere trafen sie in den sich rasch ent-

wickelnden Metropolen wie New York und Chicago auf ein korruptes politisches 

System und ein kriminelles Netzwerk verschiedener Gruppierungen.50 Ehemalige 

Mitglieder der sizilianischen Mafia, der kalabrischen `Ndrangheta und der neapo-

litanischen Camorra sahen es als ihre Aufgabe an, ihre an den Rand der Gesell-

schaft gedrängten Landsleute vor den kriminellen Gruppen und dem korrupten 

System zu schützen.51 Die als Cosa Nostra (unsere Sache) bezeichneten Gruppie-

rungen, die die italienisch beeinflusste Form der Organisierten Kriminalität dar-

stellen, erzielten später auch durch Schutzgelderpressungen, Glücksspiel und 

Prostitution große illegale Gewinne, die zu mehr Macht und Einfluss führten.52 

Gegenüber den nicht-italienischen Gruppierungen erwiesen sich im Laufe der Zeit 

die traditionelle hierarchische und effektive Struktur, der enge Familienzusam-

menhalt und das Gebot des Schweigens innerhalb der Cosa Nostra als wesentliche 

Faktoren für ihre späteren kriminellen Erfolge.53 Politische Reformen und polizei-

liche Maßnahmen gegen Prostitution und Korruption Anfang des 20. Jahrhunderts 

in den USA schwächten infolge ausbleibender illegaler Gewinne die kriminellen 

Gruppierungen. Einen maßgeblichen Aufschwung erfuhren sowohl die Cosa 

Nostra als auch irische, polnische, jüdische und deutsche kriminelle Gruppen 

durch die Einführung der Prohibition in den Jahren 1919/1920. Nach dem Inkraft-

treten des 18. Zusatzes zur Verfassung der USA am 16. Januar 1920 gelang es der 

Cosa Nostra, durch illegale Herstellung und Vertrieb von Alkohol enorme Ge-

winne zu erzielen,54 was den Ausbau und die Verfestigung ihrer Strukturen be-

günstigte. Die damit einhergehende enge Verflechtung mit Politik und Verwal-

tung in den USA sicherte der Organisierten Kriminalität den erforderlichen Ein-

                                                 
49 Fijnaut (1997): Organisierte Kriminalität in Nordwesteuropa, S. 5 
50 Southwell (2007): Geschichte des organisierten Verbrechens, S. 41 
51 ebd. S. 42 
52 Freiberg/Thamm (1992): Das Mafia-Syndrom, S. 56f 
53 Southwell (2007): Geschichte des organisierten Verbrechens, S. 43 
54 ebd. S. 45 
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fluss, um ungestört kriminellen Unternehmungen nachgehen zu können.55 Die 

gefestigte italienisch-amerikanische Mafia verstärkte nach Aufhebung der Prohi-

bition 1933 wieder ihre Aktivitäten in den Bereichen Glücksspiel, Prostitution und 

Rauschgift. Diese Domänen sind neben Eigentums- und Wirtschaftskriminalität 

sowie illegaler Abfallbeseitigung auch heute noch Tätigkeitsbereiche der Organi-

sierten Kriminalität.56 Einfluss und Macht der Cosa Nostra sowie ihre Verflech-

tung mit Politik und Verwaltung vergrößerten sich auch nach dem zweiten Welt-

krieg weiter.57 Untersuchungen zur Organisierten Kriminalität in den USA, wie 

die Kefauer-Kommission 1950 und die Katzenbach-Kommission 1967, belegten, 

dass die Cosa Nostra sich als klar hierarchisch strukturierte Organisation mit auf-

geteilten regionalen Einflussgebieten etabliert hatte.58 In sechziger Jahren wurde 

in den USA Organisierte Kriminalität nunmehr mit der Cosa Nostra gleichge-

setzt.59 Die Kaufmann-Kommission stellte in den achtziger Jahren einen Wandel 

der Organisierten Kriminalität in den Vereinigten Staaten fest. Neben der italie-

nisch-amerikanischen Cosa Nostra agierten auch nach anderen ethnischen Merk-

malen geprägte Organisationen auf einem durch Vereinbarungen aufgeteilten ille-

galen Markt. Ferner waren Stabilität und Existenzdauer der Gruppierungen offen-

sichtlich gesunken.60 Seit den neunziger Jahren wird Organisierte Kriminalität in 

den USA auch zunehmend als nicht nur nationales Phänomen wahrgenommen.61 

 

Der im deutschen Sprachgebrauch verwendete Begriff Organisierte Kriminalität 

findet seinen Ursprung in dem Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA geprägten 

Ausdruck organized crime.62 Die Chicago Crime Comission prägte 1919 erstmals 

den anfänglich in New York aufgekommenen Begriff organized crime einheitlich 

als implizierte innere Ordnung der geschäftsmäßig, in verschiedenen Deliktsbe-

reichen tätigen Kriminellen63 innerhalb eng verbundener wirtschaftlicher, politi-

                                                 
55 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität, S. 11 
56 Bock (2008): Kriminologie, S. 441 
57 Möhn (2008): Organisierte Kriminalität, S. 40 
58 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität, S. 12 
59 Lampe (1999): Organized Crime, S. 340 
60 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität, S. 12 
61 Lampe (1999): Organized Crime, S. 340 
62 Wessel: Der Entwicklungsprozess von Begriff und Konzept der Organisierten Kriminalität in der BRD und 

dessen Auswirkungen auf das staatliche Bekämpfungs-/Präventionskonzept, in: Angewandte Sozialfor-
schung 2003, S. 50 

63 Lampe (1999): Organized Crime, S. 114 
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scher und krimineller Strukturen.64 Die eingeengte Wahrnehmung bestimmter 

Delikte, Täterpersönlichkeiten und hierarchisch organisierter Syndikate beginnend 

mit der Prohibition führte zu einer veränderten Auffassung des Begriffs. Insbe-

sondere in den fünfziger und sechziger Jahren gewann die amerikanische Mafia 

zunehmend an Bedeutung für die Erklärung komplexer krimineller Phänomene. 

Das Modell der Cosa Nostra wurde in den achtziger und neunziger Jahren auch 

auf andere nach ethnischen Merkmalen geprägte Organisationen übertragen. Der 

Begriff organized crime bezog sich damit nach amerikanischem Verständnis auf 

dauerhaft und hierarchisch strukturierte, ethnisch gleichartige Organisationen die 

mit strengen internen Regeln geschäftsmäßig in verschiednen Deliktsbereichen 

tätig sind und die Gewalt oder Mittel der Korruption zur Sicherung ihrer kriminel-

len Aktivitäten einsetzen.65 Diese Grundauffassung von organized crime war auch 

Ausgangspunkt der Existenz- und Strukturdebatte Organisierter Kriminalität in 

Deutschland.66 

 

 

d) Deutschland 

Erst Ende des 20. Jahrhunderts führten die überwiegend mit dem Verweis auf die 

Gefahren der Organisierten Kriminalität durchgeführten kriminalpolitischen Maß-

nahmen zu Änderungen im formellen und materiellen Strafrecht.67 Gleichwohl 

traten Frühformen Organisierter Kriminalität schon wesentlich eher in Deutsch-

land auf. Sie vollzogen in ihrer historischen Entwicklung jedoch weit reichende 

Veränderungen.68 

 

Als Vorläufer der Organisierten Kriminalität in Deutschland gelten die in ihren 

Ursprüngen auf das Mittelalter zurückgehenden Räuberbanden,69 deren Ausbrei-

tung insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert festgestellt wurde.70 Vornehmlich 

durch gesellschaftliche Randgruppen gebildet,71 wiesen sie unter dem obersten 

                                                 
64 ebd. S. 115 
65 ebd. S. 116 
66 Wessel: Der Entwicklungsprozess von Begriff und Konzept der Organisierten Kriminalität in der BRD und 

dessen Auswirkungen auf das staatliche Bekämpfungs-/Präventionskonzept, in: Angewandte Sozialfor-
schung 2003, S. 50 

67 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 11 
68 Sieber/Bögel (1993): Logistik der Organisierten Kriminalität, S. 15 
69 Bögel (1994): Strukturen und Systemanalyse der organisierten Kriminalität in Deutschland, S. 28 
70 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität, S. 6 
71 Küther (1976): Räuber und Gauner in Deutschland, S. 145 
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Gebot der Geheimhaltung einen relativ hohen Organisationsgrad auf.72 Die Bege-

hung von Straftaten, zu deren arbeitsteiliger Verwirklichung sich die Banden je-

weils formierten, sicherte ihnen ihren Lebensunterhalt.73 Aufgrund ihrer sozialen 

Herkunft sowie ihres Ungehorsams gegenüber dem herrschenden System fanden 

die Räuberbanden in Teilen der Bevölkerung jedoch auch einen gewissen Rück-

halt.74 Trotz Prägung durch regionale Besonderheiten in ihrer Struktur und ihren 

Aktivitäten, bestanden auch zwischen den Räuberbanden vereinzelt überregionale 

Netzwerke.75 Die Entstehung moderner Staaten, Justizreformen und eine Verbes-

serung der Kriminalitätsbekämpfung trugen neben Mediatisierung, Säkularisie-

rung und Pauperisierung zum Niedergang des Räuberwesens Anfang des 19. 

Jahrhunderts entscheidend bei.76  

Bezogen auf die Vorläufer der im weitesten Sinne Organisierten Kriminalität in 

Deutschland, war die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Entwicklung 

der Räuberbanden zu verhältnismäßig deutlich weniger Diebes- und Einbrecher-

banden kennzeichnet.77  

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts traten in Deutschland Gruppierungen in Erschei-

nung, die im weitesten Sinn auch als Frühformen Organisierter Kriminalität gel-

ten. Unter den Aspekten Planung, Gruppenidentität sowie subkultureller Zusam-

menhänge sind dies große gewerbsmäßige Einbrecherbanden, wie z.B. die Barm-

beker Verbrechergesellschaft.78 Diese geschäfts- und gewerbsmäßig handelnden 

Berufsverbrecher waren auf bestimmte Delikte spezialisiert und arbeiteten in einer 

hierarchischen Struktur anlassbezogen zusammen.79  

 

Im ausgehenden 19. Jahrhundert entstanden neben diesen Banden auch Zuhälter- 

und Vorbestraftenvereine, die jedoch vielmehr als Vorläufer der Organisierten 

Kriminalität gelten.80 Aufgrund eines zunehmenden und aus Ängsten resultieren-

den öffentlichen Drucks gründeten Berliner Zuhälter 1889 den ersten Gesellig-

keitsverein Königsstadt. Bis 1914 folgten weitere, nach ihrer späteren Dachorga-

nisation benannte Ringvereine. Um 1920 setzte eine Art Gründungswelle von 

                                                 
72 ebd. S. 56 
73 Bögel (1994): Strukturen und Systemanalyse der organisierten Kriminalität in Deutschland, S. 28 
74 Küther (1976): Räuber und Gauner in Deutschland, S. 59 
75 ebd. S. 60 
76 Lange (2007): Räuber und Gauner ganz privat, S. 153 f 
77 ebd. S. 155 
78 Wagner (1996): Volksgemeinschaft ohne Verbrecher, S. 52 f 
79 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität, S. 6 
80 Bögel (1994): Strukturen und Systemanalyse der organisierten Kriminalität in Deutschland, S. 28 



 14 

Zuhälter- und Vorbestraftenvereinen ein. 1929 wurde die Zahl der Berliner Verei-

ne auf 40 geschätzt. 1933 ging man von ca. 70 Vereinen aus, in denen mehrere 

Tausend Personen organisiert waren. Bis auf wenige freie Vereine gliederten sich 

die Berliner Vereine unter die drei Dachorganisationen Ring Groß-Berlin, Ring 

Freier Bund und Ring Freie Vereinigung. Neben den Berliner Ringvereinen exis-

tierten in Deutschland ca. 30 Zuhälter- und Vorbestraftenvereine, die in einem 

Norddeutschen sowie einem Mitteldeutschen Ring organisiert waren.81 Die Ring-

vereine hatten ein informelles Kommunikationsnetzwerk untereinander. Ferner 

dienten sie der sozialen Absicherung und Integration, der Regulierung illegaler 

Geschäfte sowie der Abschottung vor Strafverfolgung.82 In der Tradition eines 

Vereines mit festen Regeln und Zielen waren sie bis 1933 stabile Organisatio-

nen.83 Mit Inkrafttreten des nationalsozialistischen Gesetz gegen gefährliche Ge-

wohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 24. 

November 193384 wurden die Ringvereine verboten und von staatlicher Seite 

massiv bekämpft.85 

 

Nach dem zweiten Weltkrieg bildeten sich aus Zuhältern und anderen Kriminellen 

lokal wieder so genannte Sparvereine, die sich aber aufgrund intensiver Strafver-

folgung und der sich auf folgende Generationen auswirkenden Veränderung ge-

sellschaftlicher Rahmenbedingungen Ende der fünfziger Jahre auflösten.86  

 

Bis in die sechziger Jahre wurde die Existenz Organisierter Kriminalität für 

Deutschland verneint.87 Über die in den siebziger und achtziger Jahren in der For-

schung zur Organisierten Kriminalität geführte Existenz- und Strukturdebatte, die 

in den neunziger Jahren auf Aspekte der Logistik und Arbeitsweisen ausgedehnt 

wurde,88 avancierte dieses Kriminalitätsphänomen zu einem Schwerpunkt der 

deutschen Kriminalpolitik.89 

 

 

                                                 
81 Wagner (1996): Volksgemeinschaft ohne Verbrecher, S. 156 f 
82 ebd. S. 158 
83 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 14 
84 RGBl I, 1933, S. 995 
85 Freiberg/Thamm (1992): Das Mafia-Syndrom, S. 81 
86 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität, S. 7 
87 Sieber (1997): Organisierte Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland, S. 46 
88 Gerdes (2007): Organisierte Kriminalität und regionale Konflikte, S. 29 
89 Pütter (1998): Der OK-Komplex, S. 9 
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2.2  Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität 

 

Bis Ende der sechziger Jahre gab es in Deutschland keine wissenschaftlichen Stu-

dien zur Organisierten Kriminalität.90 Auf Initiative des Europarates hatte der eu-

ropäische Ausschuss für Strafrechtsfragen 1968 beschlossen, den gegenwärtigen 

Stand und die Entwicklungstendenzen der Organisierten Kriminalität in Europa, 

unter besonderer Berücksichtigung Deutschlands und der Niederlande, zu erhe-

ben.91 

 

In diesem Zusammenhang legte Kerner 1973 die erste wissenschaftliche Untersu-

chung zu diesem Thema vor. Zentrales Ergebnis dieser Studie war, dass sich in 

Europa eine allgemein-europäische, professionell organisierte Kriminalität entwi-

ckelt hatte, die eine Tendenz zur festeren, strukturierten internationalen Zusam-

menarbeit aufzeigte und den entstehenden europäischen Markt bereits als einheit-

liches Betätigungsfeld ansah. Darüber hinaus wurde sowohl eine zunehmende 

Verwischung der Grenzen innerhalb der Deliktsbereiche der klassischen Krimina-

lität als auch zwischen dieser und der Wirtschaftskriminalität festgestellt. Für die 

europäische Situation ließ sich konstatieren, dass die mit der Kurzformel professi-

onell organisiertes Verbrechen und Verbrechensindustrie charakterisierte ge-

schäftsmäßig und im Großmaßstab betriebene Bereicherungskriminalität zwar 

neue Größenordnungen erreicht und andere Arbeitsmethoden entwickelt hatte, 

aber über die wirkungsvolle Organisation des Verbrechens hinaus noch keinen 

wesentlichen Einfluss auf Politik und Verwaltung, Industrie und Handel sowie 

andere bedeutsame gesellschaftliche Institutionen erreichte.92 Hinweise auf die 

Existenz syndikatsähnlicher krimineller Organisationen, wie etwa in Italien oder 

den USA, wurden in Deutschland nicht gefunden und erwiesen sich als ein eher 

regional-ethnisch begrenztes Phänomen.93 

 

Die nächste empirische Untersuchung zur Organisierten Kriminalität wurde 1988 

durch Rebscher und Vahlenkamp vorgelegt. In ihrer Studie, deren wesentliches 

Ziel eine bundesweite Bestandsaufnahme der Erscheinungsbilder der Organisier-

                                                 
90 BMI und BMJ (Hg.) (2001): Erster PSB, S. 242 
91 Gerdes (2007): Organisierte Kriminalität und regionale Konflikte, S. 12 

92 Kerner (1973): Professionelles und organisiertes Verbrechen, S. 294 und 296 

93 ebd. S. 294 
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ten  Kriminalität war94, kamen sie zu dem Befund, dass in Deutschland unter-

schiedliche Strukturformen der Organisierten Kriminalität existieren.95 Neben  

überwiegend eher flexiblen und lockeren Straftäterverflechtungen, die bedarfs-

weise in unterschiedlicher Zusammensetzung Zweckgemeinschaften bilden,96 

existieren ferner eigenständige, strukturierte Gruppierungen vorwiegend ausländi-

scher Täter mit einem engen Zusammengehörigkeitsgefühl.97 Das wesentliche 

Interesse jeder Gruppierung der Organisierten Kriminalität liege jedoch in der 

Erzielung von Gewinnen, bevorzugt mittels opferloser Delikte.98 

 

Auch die Befragung von Dörmann, Koch, Risch und Vahlenkamp zur Einschät-

zung der von der Organisierten Kriminalität ausgehenden Gefahr aus dem Jahr 

1990 unterstützte die Annahme, dass die in Deutschland bestehenden kriminellen 

Strukturen überwiegend flexible und lockerer Straftäterverflechtungen sind, wel-

che auch über nationale Grenzen hinweg agieren.99 

 

Im gleichen Jahr zeigten Weschke und Heine-Heiss mit ihrer Arbeit zu den Ent-

wicklungsprozessen, den Erscheinungsformen sowie der gegenwärtigen Struktur 

Organisierter Kriminalität auf, dass sich für Deutschland das Vorhandensein eines 

monopolartigen, geschlossenen und hierarchisch strukturierten Systems der Orga-

nisierten Kriminalität nicht stützen lässt.100 Vielmehr existierten Straftätergruppie-

rungen unterschiedlicher Größe. Kleingruppen von 2 bis 5 Straftätern erwiesen 

sich als relativ lockere Zusammenschlüsse gleichgesinnter Personen ohne hierar-

chische Struktur. Kerngruppen von 5 bis 10 Straftätern, die sich im Umfeld weite-

rer Personen zur Begehung von Straftaten bedienten, wiesen bereits eine Auftei-

lung in Planungs- und Ausführungsebene auf. Im Kern schotteten sich diese 

Gruppierungen aber bereits nach außen hin ab. Großgruppen von 20 bis 50 Straf-

tätern zeigten den größten Organisationsgrad mit einem mehrstufigen Aufbau und 

einer zwischen den unterschiedlichen Arbeitsebenen bestehenden Weisungsmög-

lichkeit.101 Zwischen diesen eigenständigen Gruppierungen, die gelegentlich ar-

beitsteilig zusammenarbeiteten, beständen formlose informelle Kontakte die im 

                                                 
94  Rebscher/Vahlenkamp (1988): Organisierte Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland, S. 4 f 
95  ebd. S. 22 
96  ebd. S. 31 f 
97  ebd. S. 41 
98  ebd. S. 187 
99  Dörmann/Koch/Risch/Vahlenkamp (1990): Organisierte Kriminalität - wie groß ist die Gefahr?; S.18 f 
100 Weschke/Heine-Heiss (1990): Organisierte Kriminalität als Netzstrukturkriminalität, S. 13 und 41 
101 ebd. S. 29 f 



 17 

Bedarfsfall zur Informationsweitergabe und gezielten Informationsbeschaffung 

genutzt würden.102 Dieses Zusammenwirken einer großen Anzahl unterschiedlich 

strukturierter Straftätergruppierungen sowohl untereinander als auch mit einzel-

nen Straftätern bezeichneten Weschke und Heine-Heiss als Netzstrukturkriminali-

tät.103 

 

Anknüpfend an die bis dahin vorliegenden Untersuchungen zur Organisierten 

Kriminalität wandten sich Sieber und Bögel 1993 wirtschaftswissenschaftlichen 

Gesichtspunkten, insbesondere der Logistik dieses Kriminalitätsphänomens zu. 

Wesentlicher Befund der durch sie analysierten Deliktsbereiche der Verschiebung 

von Kraftfahrzeugen sowie der Kriminalität im Zusammenhang mit dem Nachtle-

ben war, dass mit Hilfe einer wohl durchdachten Logistik komplexe Tätergruppie-

rungen ähnlich einem legalen Wirtschaftsunternehmen agierten.104 Dabei erkann-

ten sie die Existenz sowohl lockerer Straftäterverflechtungen als auch eigenstän-

diger, hierarchisch strukturierter Gruppierungen. Kennzeichnend für die Täter-

gruppen war die Nutzung eines festen Kreises spezialisierter Personen sowie eines 

festen Logistiksystems zur Deliktsbegehung, in dem die einzelnen Gruppenmit-

glieder streng voneinander abgeschottet und leicht austauschbar waren.105 

 

Diese Befunde wurden 1994 durch die Untersuchung von Bögel weiter differen-

ziert. Sie kam dabei zu dem Ergebnis, dass organisierte Straftätergruppierungen in 

Deutschland ähnlich einem legalen Wirtschaftsunternehmen strukturiert sind. Die 

Bereiche der Tatvorbereitung, der Tatausführung sowie der Verwertung der er-

langten Güter erwiesen sich hier sowohl personell als auch technisch klar vonein-

ander abgegrenzt.106 Die Gruppierungen verhalten sich auch zueinander wie legale 

Wirtschaftsunternehmen, die in einem Konkurrenzkampf nach einer monopolisti-

schen Stellung am Markt streben. Neben einem effektiven Informationsnetz zur 

Absprache kartellähnlicher Kontrakte herrscht dabei zwischen den Gruppierungen 

aber auch ein Verdrängungswettbewerb nach den Prinzipien des illegalen Mark-

tes.107 Diese Prinzipien umfassen u.a. Abschottung der Geschäfte, bedingte Orga-

nisationsgröße und -zugehörigkeit sowie Androhung von Gewalt oder Ausübung 

                                                 
102 ebd. S. 42 
103 ebd. S. 44 
104 Sieber/Bögel (1993): Logistik der Organisierten Kriminalität, S. 287 
105 ebd. S. 288 
106 Bögel (1994): Strukturen und Systemanalyse der organisierten Kriminalität in Deutschland, S. 193 
107 ebd. S. 194 
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von sozialem Druck über einen jeweiligen Ehrenkodex zur Gewährleistung von 

Vertragserfüllungen.108. 

 

Sieber bestätigte 1997 durch die Erweiterung der Untersuchung von 1993 auf die 

Deliktsbereiche des Subventionsbetruges, der Abgabenhinterziehung und der 

Geldwäsche den grundsätzlichen Befund, dass die in diesen Bereichen existieren-

den Straftäterverflechtungen und auch organisierten Straftätergruppierungen ähn-

lich wie ein legales Wirtschaftsunternehmens agieren, jedoch unter Beachtung der 

Besonderheiten und Prinzipien des illegalen Marktes.109 

 

1995 kam auch Podolsky zu vergleichbaren Befunden. In Deutschland gebe es 

keine syndikatsähnlichen kriminellen Organisationen. Zwar würden feste Grup-

penstrukturen existieren, jedoch verfügen diese über keine strikte Verhaltensord-

nung oder Weisungsstruktur, die mit der eines Syndikats vergleichbar wäre.110 Die 

der Organisierten Kriminalität zuzurechnenden Straftätergruppierungen betätigen 

sich in allen Deliktsbereichen in denen erhebliche Profite zu erwarten sind und 

wirken auch international mit anderen Gruppierungen und/oder einzelnen Straftä-

tern zusammen.111 Ferner stellte er fest, dass Deutschland überdies für ausländi-

sche Gruppierungen sowohl als Aktions-, als auch als Rückzugsraum attraktiv 

sei.112 

 

Wittkämper, Krevert und Kohl bestätigten 1996 im Rahmen einer Untersuchung 

zu den Auswirkungen des EG-Binnenmarktes auf die Kriminalitätsentwicklung 

und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen für die polizeiliche Kriminali-

tätsbekämpfung die Befunde, dass in Deutschland zwei verschiedene Struktur-

formen existieren, in denen die Gruppierungen der Organisierten Kriminalität  

agieren.113 Neben Straftäterverflechtungen in Form dynamischer Beziehungsge-

flechte, welche die vorwiegende Struktur Organisierter Kriminalität in Deutsch-

land darstellen114, existieren auch eigenständige Grupperungen in Form internati-

                                                 
108 ebd. S. 151 f 
109 Sieber (1997): Organisierte Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland, S. 53 
110 Podolsky (1995): Wahrnehmung, Ermittlung und Verfolgung neuer Kriminalitätsformen in Deutschland, 

S. 57 
111 ebd. S. 57 f 
112 ebd. S. 65 f 
113 Wittkämper/Krevert,/Kohl (1996): Europa und die innere Sicherheit, S. 414 
114 ebd. S. 50 
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onaler Syndikate, die streng hierarchisch gegliedert und in sich geschlossen 

sind.115 

 

2004 legte Kinzig seine Befunde zur rechtlichen Bewältigung von Erscheinungs-

formen Organisierter Kriminalität vor. Ausgehend von den bisherigen empiri-

schen Forschungsbefunden analysierte er 52 der Organisierten Kriminalität zuge-

rechneten Verfahrenskomplexen.116 Zentraler Befund seiner Untersuchung war, 

dass Tätergruppierungen, die nach der Mitgliederzahl, dem Umfang und der Dau-

er krimineller Tätigkeit, den erzielten Gewinnen sowie der gewissermaßen vor-

handenen Gruppenidentität als eigenständige kriminelle Organisation hätten auf-

gefasst werden können, kaum zu finden waren.117 In den untersuchten Verfah-

renskomplexen hinderten bestehende Verbindungen auch innerhalb einer Grup-

pierung nicht, Geschäftsbeziehungen zu wechseln oder mit ganz anderen Personen 

zeitweilig zusammenzuarbeiten. Bestimmender Faktor für die Beziehung zwi-

schen den involvierten Personen war jedoch die Erlangung eines individuellen 

ökonomischen Vorteils als vorrangiges Ziel allen Handelns. Auch wurden hier 

ausländische gegenüber deutschen Gruppierungen eher als einheitliche Organisa-

tion angesehen.118  

Kriterien, welche die von Kinzig untersuchten Verfahrenskomplexe von den re-

gelmäßig nicht der Organisierten Kriminalität zugerechneten Ermittlungsverfah-

ren abgrenzen, waren die Begehung opferloser Delikte, ein hoher Anteil ausländi-

scher Tatverdächtiger, eine internationale Tatbegehung und darüber hinaus ideal-

typisch eine auch durch die Deliktsbegehung bedingte Arbeitsteilung und Dauer-

haftigkeit sowie Planmäßigkeit, Professionalität und Konspirativität im Han-

deln.119  

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die vorliegenden Untersuchungen zu den 

Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität sich methodisch überwiegend 

auf Befragungen von Experten der Strafverfolgungsorgane stützen. Sie spiegeln 

im Wesentlichen die im Rahmen von Ermittlungsverfahren gewonnenen Erkennt-

                                                 
115 ebd. S. 50 
116 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 6 f 
117 ebd. S. 901 
118 ebd. S. 903 
119 ebd. S. 904 f 
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nisse und Vorstellungen über das Kriminalitätsphänomen wieder120 und fußen 

somit größten Teils auf polizeilichen Quellen.121 Eine umfassendere Untersu-

chung legte bislang Kinzig 2004 durch die systematische Analyse, vom polizeili-

chen Ermittlungsverfahren bis zur justiziellen Aburteilung, von 52 der Organisier-

ten Kriminalität zugerechneten Verfahrenskomplexen vor.122 

Lange Zeit wurde die Forschung zur Organisierten Kriminalität durch eine Exis-

tenz- und Strukturdebatte dominiert, die erst später auf die Aspekte der Logistik 

und Arbeitsweisen von Straftätergruppierungen ausgedehnt wurde.123 Die im Ü-

berblick dargestellten Befunde verdeutlichen, dass die 1973 von Kerner getroffe-

nen Feststellungen heute noch weitgehend zutreffend sind.124 Organisierte Krimi-

nalität in Deutschland unterscheidet sich in den Erscheinungsformen eindeutig 

von den in Italien und den USA dominierenden syndikatsähnlichen, also hierar-

chisch und in sich geschlossenen Strukturen.125  

 

Die historische Entwicklung sowie die gewachsenen gesellschaftlichen Strukturen 

Deutschlands bedingten insgesamt gesehen eine Organisierte Kriminalität eigener 

Art.126 Straftäterverflechtungen und eigenständige Gruppierungen sind nach über-

wiegender Auffassung die gegenwärtigen strukturellen Erscheinungsformen der 

Organisierten Kriminalität in Deutschland. Aktuell bezeichnet als Netzstruktur-

kriminalität bzw. kriminelle Zweckgemeinschaften stellen Straftäterverflechtun-

gen hierbei die dominierende Strukturform dar.127 Kennzeichnend für diese Er-

scheinungsform sind vielschichtige Beziehungsgeflechte zwischen Straftätergrup-

pierungen und Einzelpersonen.128 Persönliche oder geschäftlich-personale Ver-

bindungen sind dabei die Grundlage für eine personell flexible und zeitlich be-

grenzte, zweckorientierte Zusammenarbeit.129 Eigenständige Gruppierungen, als 

nicht so häufig und zahlenmäßig in geringerem Umfang auftretende Erschei-

nungsform,130 verfolgen ihre kriminellen Ziele mit einem weitgehend festen und 

strukturierten Personenkreis, getragen von einem gruppenspezifischen Zusam-

                                                 
120 ebd. S. 279 
121 Albrecht (1998): Organisierte Kriminalität - Theoretische Erklärungen und empirische Befunde, S. 17 
122 BMI und BMJ (Hg.) (2006): Zweiter  PSB, S. 444 
123 Gerdes (2007): Organisierte Kriminalität und regionale Konflikte, S. 29 
124 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 276 
125 Gerdes (2007): Organisierte Kriminalität und regionale Konflikte, S. 28 
126 Schoreit: Bekämpfung der organisierten Kriminalität und anderer Formen von Straftaten aus Sicht der 

Polizei und der Staatsanwaltschaft, in: StV 1991, S. 535 
127 Gerdes (2007): Organisierte Kriminalität und regionale Konflikte, S. 28 
128 Luczak (2004): Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, S. 217 
129 ebd. S. 215 
130 Gerdes (2007): Organisierte Kriminalität und regionale Konflikte, S. 29 
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mengehörigkeitsgefühl.131 Diese Erscheinungsform wird von ausländischen 

Gruppierungen dominiert.132 

 

Vorgehen und Arbeitsweise beider der Organisierten Kriminalität zuzuordnenden 

Erscheinungsformen weisen einen unternehmerischen Charakter auf, der im We-

sentlichen der eines legalen Wirtschaftsunternehmens entspricht.133 Die Gruppie-

rungen verfolgen dabei durch illegale, aber bei Gelegenheit auch legale Handlun-

gen in erster Linie materielle Ziele, um einen individuellen ökonomischen Vorteil 

zu erlangen.134 Vordergründiges Ziel der Gruppierungen ist nicht die Begehung 

von Straftaten, sondern die Erzielung maximaler Gewinne.135 Die Kombination 

betriebswirtschaftlicher Methoden und Zielsetzungen mit rechtswidrigen Hand-

lungen ist die Basis einer funktionierenden Organisierten Kriminalität.136 

 

Zentrales Kennzeichen Organisierter Kriminalität ist der Aufbau und die Erhal-

tung fester personaler Beziehungsgeflechte sowie flexibler Netzwerke zwischen 

Gruppierungen und auch einzelnen Personen, um im Bedarfsfall daraus kriminelle 

Handlungen zu entwickeln.137 Die daraus resultierende Bandbreite der Erschei-

nungsformen Organisierter Kriminalität sowie der sich ständig den Erfordernissen 

des Marktes anpassenden Arbeitsweisen und Handlungsfelder sowohl der Straftä-

terverflechtungen als auch der eigenständigen Gruppierungen, entbehren somit 

weitgehend einer Katalogisierung.138 

 

 

2.3 Lagebild Organisierte Kriminalität 

 

Im Zuge der politischen Debatte zum OrgKG beauftragte die AG Kripo Anfang 

1992 kurzfristig die Kommission OK ein Gesamtlagebild Organisierte Kriminali-

tät für 1991 zu erstellen.139 Das Bundeskriminalamt erstellt seither jährlich140 in 

                                                 
131 Luczak (2004): Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, S. 215 
132 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 277 
133 Luczak (2004): Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, S. 224 
134 Eisenberg/Ohder: Über Organisiertes Verbrechen, in: JZ 1990, S. 576 
135 Rohde (1998): Verdeckte Informationsgewinnung mit technischen Hilfsmitteln zur Bekämpfung der orga-

nisierten Kriminalität, S. 10 
136 ebd. S. 11 
137 BMI und BMJ (Hg.) (2006): Zweiter  PSB, S. 482 
138 Bruckermann (2003): Neue Rechtsentwicklungen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, S. 26 
139 Pütter: OK in amtlichen Zahlen, in: Bürgerrechte & Polizei/CLIP 56 (1/1997), S. 15 
140 Zachert: Allgemeine Kriminalität - Organisierte Kriminalität, in: Kriminalistik, 1995, S. 695 
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Zusammenarbeit mit der Grenzschutzdirektion und dem Zollkriminalamt sowie 

den Landeskriminalämtern Lagebilder zur Organisierten Kriminalität. Auf Grund-

lage der in den Gemeinsamen Richtlinien der Justizminister/-senatoren und der 

Innenminister/-senatoren der Länder über die Zusammenarbeit von Staatsanwalt-

schaft und Polizei bei der Verfolgung der Organisierten Kriminalität vereinbarten 

Begriffsbestimmung werden anhand eines Erhebungsrasters die im Berichtsjahr 

eingeleiteten (Erstmeldungen) und in der Bearbeitung befindlichen (Fortschrei-

bungen) OK-Ermittlungsverfahren erfasst. Nach Plausibilitätsprüfung durch die 

Zentralstellen sowie Abstimmung mit den zuständigen Staatsanwaltschaften wer-

den sie anonymisiert an das Bundeskriminalamt zur Lagebilderstellung übermit-

telt.141  

Das Bundeslagebild zielt darauf ab, Existenz und Ausmaß der Organisierten Kri-

minalität in Deutschland darzustellen. Neben quantitativen Angaben enthalten die 

Lagebilder bis zum Jahr 2005 auch qualitative Aspekte, die Ergebnis einer auf den 

statistischen Angaben aufbauenden Strukturanalyse sind.142 Ziel ist es, möglichst 

genau die in Deutschland vorherrschenden Gruppenstrukturen sowie die OK-

relevanten Kriminalitätsbereiche zu beschreiben.143 Die qualitative Bewertung der 

Tätergruppierungen als bedeutender Teil des Lagebildes drückt sich im OK-

Potential aus. Anhand der Auszählung und Gewichtung einzelner Indikatoren zur 

Erkennung OK-relevanter Sachverhalte wird auf einer Skala von 1 (sehr gering) 

bis 100 (sehr hoch) der Organisations- und Professionalisierungsgrad der Grup-

pierungen abgebildet.144  

Zum Verständnis des Lagebildes Organisierte Kriminalität ist es auch erforderlich 

zu beachten, dass es am Anfang eines Ermittlungsverfahrens vielfach auch für 

justizielle oder polizeiliche Spezialdienststellen nicht offensichtlich ist, ob es sich 

bei dem zugrunde liegenden Sachverhalt um Organisierte Kriminalität handelt.145 

Eine Klassifizierung ist häufig erst nach umfangreichen, langwierigen Ermittlun-

gen feststellbar oder gar möglich. Organisierte Kriminalität ist aus polizeilicher 

Perspektive Kontrollkriminalität, das heißt Ermittlungsverfahren werden fast aus-

schließlich durch Aktivitäten der Strafverfolgungsorgane eingeleitet. Somit hän-

gen Art und Umfang der aufgedeckten und damit registrierten Organisierten Kri-

                                                 
141 BKA (2004): Bundeslagebild OK 2004, S. 8 
142 BMI und BMJ (Hg.) (2006): Zweiter  PSB, S. 453 
143 BKA (2004): Bundeslagebild OK 2004, S. 8 
144 BMI und BMJ (Hg.) (2006): Zweiter  PSB, S. 454 
145 Nedela (2006): Bekämpfung von Terrorismus und OK in der Polizeipraxis, S. 626 
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minalität ganz entscheidend davon ab, mit welchem Ressourceneinsatz (Personal 

und Technik) die Strafverfolgungsorgane in diesem Phänomenbereich arbeiten.146 

Für das Verständnis von Bedeutung ist ferner, dass die statistischen Angaben des 

Lagebildes aufgrund eines fehlenden Straftatbestandes Organisierte Kriminalität 

keine absolute quantitative Erfassung darstellen. Auch in der Polizeilichen Krimi-

nalstatistik gibt es keinen Schlüssel für Organisierte Kriminalität. Das Lagebild 

OK stützt sich somit im Wesentlichen auf eine zeit- und personalintensive Aus-

wertung und Analyse der als OK-relevant eingeschätzten Ermittlungsverfahren 

und konstatiert auch aufgrund eines kaum einschätzbaren Dunkelfeldes vorwie-

gend den Stand der OK-Bekämpfung.147  

 

Tabelle 1: Anzahl der Ermittlungsverfahren des Bundeslagebildes Organisierte 

Kriminalität 1992 - 2006 

Berichtsjahr Erstmeldungen Fortschreibungen 
Ermittlungsverfahren 

Gesamt 

1992 540 101 641 

1993 477 299 776 

1994 497 292 789 

1995 472 315 787 

1996 489 356 845 

1997 444 397 841 

1998 441 391 832 

1999 413 403 816 

2000 473 381 854 

2001 389 398 787 

2002 338 352 690 

2003 327 310 637 

2004 307 313 620 

2005 345 305 650 

2006 308 314 622 

 

                                                 
146 ebd. S. 627 
147 Mikulasch: Ballungsräume und deren besondere Bedeutung für die organisierte Kriminalität, in: Ange-

wandte Sozialforschung 2003, S. 104 
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Die Angaben in Tabelle 1 zeigen, dass im Zeitraum von 1993 bis 2000 jährlich 

deutlich mehr als 400 OK-relevante Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Seit 

2001 sank diese Zahl deutlich unter 400. Korrespondierend mit der Zahl leicht 

steigender Fortschreibungen kann dies auf eine Verlagerung zu personell und zeit-

lich intensiveren Ermittlungen gegen Gruppierungen mit hohem OK-Potential 

deuten. Zum anderen ist die Entwicklung aber auch vor dem Hintergrund der ter-

roristischen Anschläge aus 2001 und 2004 zu betrachten, in Folge dessen Res-

sourcen im Rahmen präventiver und repressiver Bekämpfungskonzepte verscho-

ben und konzentriert wurden.  

 

Die Analyse der Bundeslagebilder Organisierte Kriminalität von 2001 bis 2006 

verdeutlicht im Wesentlichen eine gleich bleibende Ausprägung der polizeilich 

registrierten Organisierten Kriminalität. Exemplarisch wird daher kurz das Bun-

deslagebild Organisierte Kriminalität 2006 auszugsweise betrachtet. 

 

Schwerpunkte der erkannten Tätergruppierungen waren nach Angaben des Lage-

bildes OK 2006 die folgenden Deliktsbereiche: 

- Rauschgifthandel/-schmuggel (219 EV) 

- Eigentumskriminalität (106 EV) 

- Kriminalität im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben (93 EV) 

- Schleuserkriminalität (51 EV) 

- Steuer- und Zolldelikte (47 EV) 

- Gewaltkriminalität (31 EV) 

- Kriminalität im Zusammenhang mit dem Nachtleben (28 EV) 

- Fälschungskriminalität (21 EV) 

- Waffenhandel/-schmuggel (6 EV) 

- Umweltkriminalität (2 EV) 

- sonstige Kriminalitätsbereiche (16 EV) 

 

Rund 25% der im Jahr 2006 erkannten Tätergruppierungen handelten deliktsüber-

greifend, wobei diese Gruppierungen ein durchschnittlich höheres OK-Potential 

aufwiesen als deliktsspezifische Tätergruppen. Als Kenngröße auf einer Skala von 

0 bis 100 Punkten für den Organisations- und Professionalisierungsgrad, wiesen 

die Tätergruppierungen 2006 durchschnittlich ein OK-Potential von 42,9 Punkten 
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auf. Gruppierungen mit mittlerem OK-Potential (30 bis 60 Punkte) hatten hier den 

mit Abstand größten Anteil. 

 

Bezogen auf die Gruppengröße lag in 2006 die Anzahl der Tatverdächtigen pro 

Gruppierung im Durchschnitt bei 16 Personen. Mit einem Anteil von 42,3% do-

minierten Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit hier die Organisierte Kri-

minalität, gefolgt von türkisch (9,5%), polnisch (4,5%), italienisch (3,5%), ser-

bisch-montenegrinisch (3,0%) und russisch (2,4%) dominierten OK-Gruppie-

rungen. 

 

Rund 87% aller OK-relevanten Ermittlungsverfahren wiesen internationale Bezü-

ge auf, die sich auf 119 Staaten erstreckten.  

Geldwäscheaktivitäten wurden in 201 Ermittlungsverfahren verzeichnet. Zu 94 

dieser Verfahren wurden 506 Verdachtsanzeigen nach § 11 I GWG erstattet. 

 

Für das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2006 wurde eine Schadens-

summe, die gemäß PKS-Richtlinie den rechtswidrig erlangten Geldwert (Ver-

kehrswert) angibt, von rund 1,36 Milliarden Euro gemeldet. Die Gewinne der OK-

Gruppierungen wurden auf rund 1,8 Milliarden Euro geschätzt. Die höchsten Ge-

winne wurden in den Bereichen der Kriminalität im Zusammenhang mit dem 

Wirtschaftsleben, den Steuer- und Zolldelikten sowie dem Rauschgifthandel/-

schmuggel erzielt. Insbesondere im Bereich der Kriminalität im Zusammenhang 

mit dem Wirtschaftsleben erlangten deutsche OK-Gruppierungen mit ca. 1,4 Mil-

liarden Euro den höchsten Gewinn. Diese hohen Gewinn- und Schadenssummen, 

die sich gegenüber dem Lagebild Organisierte Kriminalität 2005 beträchtlich stei-

gerten, sind wie auch bereits in zurückliegenden Lagebildern im Wesentlichen 

bereits auf zwei Ermittlungsverfahren im Bereich der Wirtschaftskriminalität zu-

rückzuführen. 

 

Zusammenfassend wird deutlich, dass, bei Bewertung der OK-Ermittlungsver-

fahren unter rein quantitativen Aspekten, die Organisierte Kriminalität bezogen 

auf die Gesamtkriminalität vermeintlich keine besondere Bedeutung hat. Aufbau-

end auf den statistischen Angaben beschreiben die Lagebilder Organisierte Kri-

minalität daher auch Strukturen und Kriminalitätsbereiche der als OK-relevante 
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Ermittlungsverfahren klassifizierten Sachverhalte.148 Die für die jeweiligen Lage-

bilder Organisierte Kriminalität ausgewerteten und analysierten Ermittlungsver-

fahren, deren Ergebnisse exemplarisch am Bundeslagebild 2006 aufgezeigt wur-

den, verdeutlichen das internationale und professionelle Handeln unterschiedlichs-

ter Tätergruppierungen aus Deutschland.149 

 

 

2.4  Kriminalpolitische/-strategische Bedeutung der Organisierten Krimina-

lität 

 

Organisierte Kriminalität war in letzten Jahrzehnten eines der bestimmenden 

Themenfelder im Bereich der inneren Sicherheit.150 Kontrovers geführte innenpo-

litische Debatten führten unter Bezug auf die Bedrohung durch die Organisierte 

Kriminalität zu einer Umgestaltung des Systems der inneren Sicherheit in 

Deutschland.151 Insbesondere die bereits unter 1. angeführten Gesetze führten zu 

einer Erweiterung der strafprozessualen Ermittlungsmethoden und der Implemen-

tierung neuer materiell-rechtlicher Normen.. 

 

Die Erörterungen über Ausmaß und Umfang der Organisierten Kriminalität, der 

von diesem Kriminalitätsphänomen ausgehenden Gefährdungen sowie tauglicher 

repressiver und präventiver Bekämpfungskonzepte zeigten dabei jedoch metho-

disch teilweise die Tendenz auf, dass objektive Darstellungen und fundamentierte 

Prognosen des Phänomens dort in den Hintergrund traten, wo es um die Errei-

chung kriminalpolitischer Ziele und Verwirklichung eigener Interessen der Er-

mittlungsbehörden ging.152 Die Protagonisten beteiligten sich an den innenpoliti-

schen Debatten mit unterschiedlichen Interessen und verfolgten unter Bezug auf 

die Gefährdung durch die Organisierte Kriminalität auch unterschiedliche Ziele, 

wie dies exemplarisch am Gang der Gesetzgebung zum OrgKG vom 

15.07.1992153 nachzuvollziehen ist.154 

 

                                                 
148 BKA (2004): Bundeslagebild OK 2004, S. 7 
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152 Eisenberg (2005): Kriminologie, S. 936 
153 vgl. Fn 6 
154 Luczak (2004): Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, S. 196 
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Die in den Debatten angeführten Gefahren der Organisierte Kriminalität sowie die 

von ihr ausgehenden Bedrohungen verdeutlichen somit die kriminalpolitische 

sowie -strategische Bedeutung des Kriminalitätsphänomens. Die Erforderlichkeit 

und Wichtigkeit der Umgestaltung des Systems der inneren Sicherheit zur Durch-

führung repressiver und präventiver Bekämpfungskonzepte hängt somit wesent-

lich davon ab, welche Gefährdungen und Bedrohungen von der Organisierten 

Kriminalität ausgehen oder ihr zugeschrieben werden. 

 

Mit dem Phänomen der Organisierten Kriminalität ging für die Strafverfolgungs-

organe, hier insbesondere die Polizei, ein wesentlicher Reformbedarf einher. Die 

veränderte Wirklichkeit im Kriminalitätsgeschehen sowie der technologische und 

logistische Vorsprung der Organisierten Kriminalität bedingte aus Sicht der Er-

mittlungsbehörden eine Reform des Systems der Strafverfolgung und der Polizei. 

Im Zuge der kriminalstrategischen Debatten forcierten seit den siebziger Jahren 

vorrangig Vertreter polizeilicher Interessen und Sichtweisen die Umsetzung von 

Bekämpfungsansätzen, die sich von der herkömmlichen polizeilichen Ermitt-

lungsarbeit wesentlich unterschieden.155 Verdeckte Informationserhebungen wa-

ren bislang vorrangig integrierte Bestandteile der auf den konkreten Fall bezoge-

nen Ermittlungen. Nunmehr galt es Informationen als Basis der Bekämpfungsstra-

tegie ohne einen konkreten Fallbezug verdeckt zu erheben, auszuwerten und zu 

analysieren, um so täter- oder organisationsbezogene Ermittlungsansätze zu fin-

den. Konsens der kriminalstrategischen Diskussion wurde ein proaktiver, delikts-

übergreifender, langfristiger, täter- oder strukturbezogener Ansatz zur Bekämp-

fung der Organisierten Kriminalität, die in diesem Zusammenhang vornehmlich 

ökonomisch orientiert betrachtet wird.156 Dieser Bekämpfungsansatz bedingte 

organisatorische Veränderungen sowie die Bereitstellung personeller und sachli-

cher Ressourcen in den Ermittlungsbehörden, was zur Bildung von besonderen 

Organisationseinheiten bei Polizei und Staatsanwaltschaft führte.157 Ferner wur-

den diesem kriminalstrategischen Bekämpfungsansatz folgend auf kriminalpoliti-

scher Ebene die gesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen für besondere Ermitt-

lungsmethoden geschaffen und materiell-rechtliche Strafnormen implementiert. 

Die strukturellen und normativen Veränderungen führten in dem Bereich der Or-
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ganisierten Kriminalität auch zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Polizei 

und Staatsanwaltschaft.158 Entgegen der faktisch polizeilichen Dominanz in Er-

mittlungsverfahren der kleinen und mittleren Kriminalität,159 kommt den an den 

Ermittlungen von meist OK-Verfahrenskomplexen beteiligten Organisationsein-

heiten von Polizei und Staatsanwaltschaft auch unter diesem Aspekt eine besonde-

re Stellung zu.160 

 

Als Legitimation der Notwendigkeit zur Normierung von Ermächtigungsgrundla-

gen und materieller Strafvorschriften im Rahmen kriminalstrategischer Ansätze 

zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität wurden im Zuge der kriminalpoli-

tischen Debatten auch unterschiedliche, von diesem Kriminalitätsphänomens aus-

gehende Gefahren angeführt. Die rein ökonomischen Zielsetzungen der Organi-

sierten Kriminalität, die netzwerkartigen und überwiegend personell flexiblen, 

teilweise aber auch hierarchischen Strukturen, die ein arbeitsteiliges und konspira-

tives Handeln unterstützen sowie das Bestreben, legales und illegales Agieren 

miteinander (z.B. durch die Geldwäsche) zu verbinden und zu beeinflussen, lassen 

vermuten, dass Organisierte Kriminalität gegenüber herkömmlicher Kriminalität 

spezifische Gefahren hervorruft. Die unterschiedlichen Auffassungen und fehlen-

den empirischen Befunde zu Auswirkungen und Bedrohungen durch die Organi-

sierte Kriminalität führen jedoch zu einem divergierenden Verständnis hinsicht-

lich Größe und Gefahren dieses Kriminalitätsphänomens in Deutschland.161 

 

Zum Teil wird das Kriminalitätsphänomen aus der Grundlage der Angaben in den 

jährlichen Lagebildern OK und der vorliegenden empirischen Befunde zu Struktur 

und Arbeitsweise der Organisierten Kriminalität als eine Bedrohung des demokra-

tischen Rechtsstaates und der Gesellschaft insgesamt gesehen. 162 Auch wird teil-

weise angenommen, dass gerade internationale Verflechtungen bewusst zuneh-

mend von Gruppierungen der Organisierten Kriminalität genutzt werden, um legi-

timierte politische Systeme zu gefährden, weltweite Finanz- und Wirtschaftsmärk-

te zu infiltrieren und Einfluss auf staatliche und internationale Einrichtungen aus-

zuüben. Demgegenüber steht die Annahme, dass es insbesondere das Ziel von 
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Gruppierungen der Organisierten Kriminalität ist, unbehindert von den Strafver-

folgungsorganen ihren Aktivitäten nachgehen zu können und allenfalls zur Ver-

schleierung illegalen Handelns Einfluss zu nehmen.163 Von großer Bedeutung ist 

dabei jedoch auch die Unterwanderung der staatlichen Legitimität durch Korrup-

tion. Deren Bedrohungsausmaß hängt jedoch auch wesentlich von der Stabilität 

des demokratischen Rechtsstaates ab.164 

 

Die Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates bzw. der Gesellschaft wird 

aber auch in alternativen Strukturen der OK gesehen, welche die Monopolstellung 

des Staates und der legalen Wirtschaft für die Ordnung des Gemeinwesens sowie 

die Versorgung der Gesellschaft in Frage stellen könnten.165 Organisierte Krimi-

nalität wäre so die Konsequenz eines schwachen Staates und einer ebenso schwa-

chen Gesellschaft. Den Ausgangspunkt setzen hier verblassende Normen- und 

Wertesysteme herkömmlicher Gesellschaften, die ohne ihre integrierende Wir-

kung einer Ersetzung durch Normen und Werte der Organisierten Kriminalität 

Vorschub leisten.166 Unter diesem Aspekt kann Korruption als Möglichkeit der 

Einflussnahme Organisierter Kriminalität auf Politik und Verwaltung zu einer 

nachhaltigen Beeinträchtigung des Vertrauens in die Funktionsfähigkeit des de-

mokratischen Rechtsstaates führen.167 Die Grenzen zwischen legalem und illega-

lem Handeln sowie Strafverfolgungsorganen und kriminellen Gruppierungen 

könnten so verwischen.168 

 

Auch der Verbindung zwischen Organisierter Kriminalität und legaler Wirtschaft 

und der daraus resultierenden Verschiebung von Kapitalbeständen169 wird eine 

besondere Gefährlichkeit zugeschrieben. Die Investition illegaler Gewinne über 

die Geldwäsche führe zu Wettbewerbsvorteilen und einer Verzerrung des wirt-

schaftlichen Wettbewerbs. Durch die Möglichkeit illegaler Methoden kann zu-

sätzlicher Druck auf die legale Konkurrenz ausgeübt werden, um so eine markt-

beherrschende Position zu erlangen.170 Diese verschwimmenden Grenzen zwi-
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schen Legalität und Illegalität belegen die hohe Sozialschädlichkeit der OK, da 

sich infolgedessen die Grenzen des gesellschaftlich erlaubten Verhaltens fortwäh-

rend verschieben.171 Das möglicherweise dadurch sinkende Unrechtsbewusstsein 

in der Gesellschaft wirkt sich auch auf das Sicherheitsgefühl insgesamt aus. Dies 

führt zur Annahme der Gefahr, dass die Organisierte Kriminalität das Sicherheits-

gefühl massiv und kollektiv beeinträchtigt.172 Jedoch kennzeichnet Organisierte 

Kriminalität auch die Begehung opferloser Delikte sowie die Bereitstellung illega-

ler und legaler Dienstleistungen oder Güter, für die in Teilen der Gesellschaft ein 

Bedürfnis besteht. Daher ist es fraglich ob die Beeinträchtigung des Sicherheitsge-

fühls durch den überwiegenden Teil der Bevölkerung in der Art wahrgenommen 

wird.173  

 

Dem hinzu tritt auch die Auffassung, dass die von der Organisierten Kriminalität 

ausgehenden Gefahren überbewertet seien und der Begriff interessengeleitet in-

strumentalisiert würde.174 Die fehlenden empirischen Belege für die von diesem 

Kriminalitätsphänomen ausgehenden Gefahren würden zudem durch den Verweis 

auf den hohen Organisationsgrad der hier existierenden Straftätergruppierungen 

und die Gefahr der Etablierung syndikatsähnlicher Strukturen nach italienischem 

oder amerikanischem Vorbild oder die Gefahren der Betätigung der OK aus dem 

Ausland verhehlt.175 Auch in der politischen Diskussion bleibe vornehmlich durch 

mangelnde kriminologische Untersuchungen weitgehend offen, was Organisierte 

Kriminalität kennzeichnet und wonach sie sich von der Bandenkriminalität ab-

hebt.176 Organisierte Kriminalität ist ein massenmediales Phänomen, das unter-

schiedlichste historische und kulturelle Entstehungsformen sowie mannigfaltige 

sozial-ökonomische Ausprägungen aufweist.177 

 

Der wesentlichste Unterschied Organisierter Kriminalität gegenüber der allgemei-

nen Kriminalität liegt jedoch nicht im Ausmaß der Gefährdung des demokrati-

schen Rechtsstaates und der Gesellschaft. Viel deutlicher treten hier die Ermitt-
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lungsprobleme zu Tage, die durch die Anpassungsleistungen rational begangener 

Straftaten erwachsen.178  

 

Nach wie vor gibt es kontroverse Einschätzungen über die Größe und Gefahren 

Organisierter Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland.179 Die dargestell-

ten Auffassungen divergieren teilweise sehr stark. Vornehmlich interessengelei-

tet180 und dazu ohne hinreichende empirische Befunde181 begleiteten sie über die 

letzten Jahrzehnte in unterschiedlicher Ausprägung die Debatten zur Organisierten 

Kriminalität und waren Ausgangspunkt der Begründung weit reichender Verände-

rungen des Systems der inneren Sicherheit. Normative und organisatorische Ver-

änderungen wurden vorgenommen um präventive und repressive OK-

Bekämpfungskonzepte umzusetzen.  

 

Zusammenfassend kommt der Organisierten Kriminalität in kriminalpolitischer 

und -strategischer Hinsicht eine wesentliche Bedeutung zu. Unter politischen As-

pekten führte die Bezugnahme auf OK im Zusammenhang mit der Debatte zur 

Umgestaltung des Systems der inneren Sicherheit in Deutschland zu einer umfas-

senden Mobilisierung in der Gesellschaft. Im kriminalistischen und rechtspoliti-

schen Sinn wurden in der Debatte zur Organisierten Kriminalität generelle Defizi-

te im Straf- und Ermittlungsverfahren aufgezeigt, denen durch gesetzgeberische 

Initiativen zur Normierung von Eingriffsermächtigung und materieller Strafvor-

schriften begegnet wurde. Ebenso führte die Diskussion zur Organisierten Krimi-

nalität unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu einer beginnenden analyti-

schen und theoretischen Untersuchung des Kriminalitätsphänomens sowohl aus 

historischer und kriminologischer als auch sozialwissenschaftlicher Perspekti-

ve.182  

Organisierter Kriminalität kommt auch aus der Perspektive der Strafverfolgungs-

organe eine herausragende Bedeutung zu. Insbesondere dient sie zur Klärung von 

Zuständigkeiten, zur Durchführung besonderer Eingriffsmaßnahmen, zur Einbe-

ziehung von spezieller Informationen aus zentralen Auswertesystemen, zur Erfül-
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lung besonderer nationaler und internationaler Informations- und Meldepflichten 

sowie zur gesonderten Erfassung in speziellen Lagebildern.183 

 

 

 

3.  Definition der Organisierten Kriminalität in der Bundesrepublik 

Deutschland 

3.1  Die Entwicklung der Begriffsdefinition 

 

Die Diskussion zur Organisierten Kriminalität, insbesondere die Existenz- und 

Strukturdebatte sowie die Erörterungen zum Begriffsverständnis gingen in 

Deutschland vornehmlich von der Polizei aus. Der Organisierten Kriminalität 

wurde in den siebziger und achtziger Jahren aus polizeilichen Fachkreisen eine 

zunehmende Bedrohung zugeschrieben. Ein steigendes wissenschaftliches Inte-

resse an der Auseinandersetzung über das Kriminalitätsphänomen, etablierte die 

OK in den neunziger Jahren fest in der innenpolitischen Debatte. Aussagen zur 

Bedrohung durch die Organisierte Kriminalität finden sich sowohl in Begründun-

gen von Gesetzesvorhaben, polizeilichen Fachbeiträgen als auch teilweise in wis-

senschaftlichen Veröffentlichungen.184 Erste Bemühungen empirische Befunde 

über die OK zu erlangen, kennzeichnen die wachsende Beteiligung wissenschaft-

licher Akteure an der Debatte über Organisierte Kriminalität. Dominierten bislang 

Erörterungen zum Begriffsverständnis, zum Bedrohungspotential sowie zur Phä-

nomenologie die Diskussion, erweitert sich der Betrachtungsansatz zunehmend 

auch auf die mit der Debatte verbundenen kriminalpolitischen Veränderungen.185 

 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde in Deutschland die Organisierte Kriminalität 

in der einschlägigen kriminalistischen und kriminologischen Fachliteratur kaum 

erörtert. In den fünfziger und sechziger Jahren war über Organisiertes Verbrechen, 

allenfalls im Zusammenhang mit dem Ausland, vorwiegend aus den USA berich-

tet worden. Mafia, Camorra, Cosa Nostra und andere OK-Gruppierungen wiesen 

den Darstellungen zu Folge keinen Bezug zur Bundesrepublik Deutschland auf. 
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Auch international überwog in Bezug auf Organisierte Kriminalität von polizeili-

cher Seite die Thematisierung des Phänomens in den USA.186 

 

In den siebziger Jahren wurde vorwiegend in der polizeilichen Fachliteratur be-

gonnen, das Thema OK in der Bundesrepublik Deutschland in den Fokus zu rü-

cken.187 Wesentlichen Vorschub erhielt die Debatte von polizeilicher Seite durch 

die 1974 zur Thematik durchgeführte Fachtagungen.188 Hier wurde das Problem 

deutlich, zunächst zu erfassen, was unter dem Begriff Organisierte Kriminalität zu 

verstehen ist. Es hatte sich in diesem Zusammenhang einen Begriffsvielfalt entwi-

ckelt, die teils synonym, teils mit divergierenden Begriffsinhalten verwendet wur-

de.189 Ohne eine Definition wurde somit eine umfassende polizeiinterne als auch 

polizeiexterne wissenschaftliche Befassung mit OK als nicht möglich erachtet.190 

Ebenso sei eine Begriffsbestimmung sowohl zur einheitlichen Datenerfassung, 

zum nationalen und internationalen Informationsaustausch als auch zur Klärung 

von Zuständigkeiten erforderlich. Die Debatte um eine praxisgerechte Definition 

war von Beginn an auch eng verbunden mit der Legitimation und Durchsetzung 

polizeilicher Forderungen nach neuen Kompetenzen und Mitteln im Rahmen der 

Strafverfolgung.191  

 

Im Zuge der wissenschaftlichen Diskussion darüber, ob eine Begriffsbestimmung 

überhaupt erforderlich ist, warnte Kerner 1974 davor, organisiertes Verbrechen 

exakt zu definieren, da niemand wisse, was organisiertes Verbrechen sei. Viel-

mehr sollte ein Arbeitsbegriff gefunden werden, auf Grundlage dessen ein einheit-

licher Informationsaustausch erfolgen könne. Dessen ungeachtet beauftragte die 

AG Kripo bereits im Dezember 1973 eine Fachkommission den Begriff Organi-

sierte Kriminalität mit der Maßgabe zu definieren, dabei eine Abgrenzung zur 

„organized crime“ in den USA sowie zur Banden- und Gruppenkriminalität zu 

finden.192 Ferner hatte sie die Aufgabe, Bekämpfungsmethoden zu aufzuzeigen 

sowie Konzepte und Regelungen eines polizeilichen Informationsaustausches zu 
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entwerfen.193 Zudem erforderte die 1974 für das BKA geschaffene Zuständigkeit 

für Fälle international organisierter Waffen-, Betäubungsmittel- und Falschgeld-

kriminalität mit Sachaufklärungserfordernis im Ausland eine Begriffsbestimmung 

Organisierter Kriminalität. 194 

 

Vor dem Hintergrund dieser grundlegenden Befassung mit dem Kriminalitätsphä-

nomen definierte die Fachkommission der AG Kripo 1974 den Begriff Organisier-

te Kriminalität wie folgt: 

 

„Der Begriff organisierte Kriminalität umfasst Straftaten, die von mehr als zwei-

stufig gegliederten Verbindungen oder mehreren Gruppen in nicht nur vorüberge-

hendem, arbeitsteiligen Zusammenwirken begangen werden, um materielle Ge-

winne zu erzielen oder Einfluss im öffentlichen Leben zu nehmen.“195 

 

Diese Definition wird im Wesentlichen von drei Bestandteilen gekennzeichnet, 

handelnde Personen, Handlung und Handlungsziel. Zum einen müssen mehr als 

zweistufig gegliederte Verbindungen oder mehrere Gruppen handeln. Sie müssen 

Straftaten im arbeitsteiligen Zusammenwirken begehen und dies alternativ in Ge-

winnerzielungsabsicht oder Absicht der Einflussnahme auf das öffentliche Le-

ben.196 Organisierte Kriminalität ist hiernach über der Bandenkriminalität aber 

deutlich unter der organized crime nach damaligem amerikanischem Verständnis 

einzuordnen.197 

 

Die Kritik an der Definition bezog sich auf alle drei Bestandteile. Besonders kri-

tisch wurde die Notwendigkeit einer gewissen Dauerhaftigkeit der Verbindung, 

unabhängig vom Beitrag einzelner, sowie die hierarchische Struktur angesehen. 

Eine Fülle von Interpretationsschwierigkeiten ließen die Definition auch wenig 

praktikabel erscheinen.198 Dieser Versuch eine exakten Begriffsbestimmung bei 

einem gleichzeitig weiten Interpretationsspielraum spiegelte auch die Gefahr wie-

der, die nach Kerner dazu führen könnte, dass es in einigen Regionen Deutsch-
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lands Organisierte Kriminalität gibt, in anderen dagegen nicht. Die unterschiedli-

che Interpretation des Begriffes führte dazu, dass die mit Beschluss der AG Kripo 

vom Dezember 1975 erfolgten Meldungen der Landeskriminalämter an das BKA 

zu Erkenntnissen über Organisierte Kriminalität unterschiedliche Ergebnisse er-

gaben. Nach eigener Auslegung gab es in den Ländern Bayern, Baden-

Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig Holstein keine OK 

zu verzeichnen.199 

 

Auch wenn dieser Versuch der Fachkommission der AG Kripo, Organisierte Kri-

minalität zu definieren, als gescheitert erklärt wurde,200 so kommt doch den von 

diesem Gremium als Basis erarbeiteten generellen und speziellen Indikatoren zum 

Erkennen von OK eine besondere Bedeutung zu.201 Die Bestimmung Organisier-

ter Kriminalität über Indikatoren wurde als eine für die Praxis geeignete Möglich-

keit angesehen. Indikatoren würden ein breiteres Spektrum von Merkmalen abde-

cken und im Vergleich zur Definition keine abschließende Festlegung darstel-

len.202 

 

Wohl auch maßgeblich unter dem Eindruck der terroristischen Aktivitäten trat in 

der zweiten Hälfte der siebziger Jahre die Diskussion zur Definition Organisierter 

Kriminalität in den Hintergrund. Zu Beginn der achtziger Jahre lebten die polizei-

licher Forderungen nach neuen Kompetenzen und Mitteln im Rahmen der Straf-

verfolgung wieder auf.203 Die notwendigerweise damit einhergehende Debatte zur 

Definition Organisierter Kriminalität ließ nunmehr die Tendenz erkennen, dass 

die klassischen Vorbilder der italienischen Mafia oder der amerikanischen Cosa 

Nostra als fest hierarchisch strukturierte Organisation für das Verständnis der in 

Deutschland vorherrschenden OK zunehmend in den Hintergrund traten.204 

 

Der AK II der IMK setzte 1981 auf Betreiben der AG Kripo im Zuge der Ausein-

andersetzung mit neuen Methoden zur Bekämpfung besonderer Formen der Kri-

minalität, einschließlich Organisierter Kriminalität, einen Ad hoc-Ausschuss 

                                                 
199 ebd. S. 78 
200 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 22 
201 Steinke: Das organisierte Verbrechen, in: Kriminalistik 1982, S. 80 
202 Luczak (2004): Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, S. 200 
203 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 21 
204 ebd. S. 22 



 36 

ein,205 der im Vergleich traditioneller und neuer Kriminalitätsformen auch das 

Definitionsproblem aufarbeiten sollte.206 Im Januar 1983 billigte der AK II der 

IMK den Bericht des Ausschusses mit Forderungen nach neuen Methoden zur 

Verbrechensbekämpfung, wie z.B. Spezialdienststellen, spezialisierter Datenver-

arbeitung und verdeckten Ermittlungen. Diese Forderungen wurden mit dem Ver-

weis auf die von der Organisierten Kriminalität ausgehenden Bedrohung unter-

legt.207 Den Begriff Organisierte Kriminalität definierte der Ad hoc-Auschuss wie 

folgt: 

 

„Unter Organisierter Kriminalität (OK) ist nicht nur eine mafiaähnliche Parallel-

gesellschaft im Sinne des „organized crime“ zu verstehen, sondern auch ein ar-

beitsteiliges, bewusstes und gewolltes, auf Dauer angelegtes Zusammenwirken 

mehrerer Personen zur Begehung strafbarer Handlungen - häufig unter Ausnut-

zung moderner Infrastrukturen - mit dem Ziel, möglichst schnell hohe finanzielle 

Gewinne zu erreichen.“208 

 

Gegenüber der Definition von 1974 wurde die Begriffsbestimmung Organisierter 

Kriminalität inhaltlich reduziert. Hinsichtlich der handelnden Personen war nun-

mehr ein auf Dauer angelegtes, arbeitsteiliges Zusammenwirken mehrerer Perso-

nen gefordert. Zur Klassifizierung ihrer Handlungen reichte die Begehung von 

Straftaten aus. Hinsichtlich des Handlungsziels war lediglich die schnelle Erlan-

gung möglichst hoher finanzieller Gewinne erforderlich. Die Einflussnahme auf 

das öffentliche Leben als Ziel der handelnden Personen war entfallen. Die geän-

derte Definition stellte jedoch eindeutig klar, dass sich die Begriffsbestimmung 

Organisierter Kriminalität nunmehr weder an der italienischen Mafia noch an dem 

amerikanischen Begriffsverständnis des organized crime anlehnte.209 Ebenso zähl-

te nach dieser Definition der Terrorismus nicht mehr zur Organisierten Kriminali-

tät.210 
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Die Definition OK führte zu sehr kontroversen Standpunkten. Sie reichten von der 

kritiklosen Wiedergabe bis zur inhaltlich kategorischen Ablehnung.211 Der Beg-

riffsbestimmung wurde auch entgegengehalten, sie stelle keine Definition dar, 

sondern ihre Umgehung.212 In diesem Zusammenhang wurde auch gefordert, auf-

grund der durch neue Kriminalitätsformen entstandenen Zwänge endlich zu han-

deln und den Definitionsstreit zu beenden, da Organisierte Kriminalität begrifflich 

überhaupt nicht eindeutig zu bestimmen sei.213 

Gleichwohl bestand nach wie vor das Bedürfnis Organisierte Kriminalität von 

gewöhnlicher Kriminalität, insbesondere auch der Bandenkriminalität, abzugren-

zen.214 Die Reduktion der Begriffsbestimmung OK führte zu einer ergänzenden 

Deskription des Phänomens.215 Mittels flankierend aufgestellter genereller und 

spezieller Indikatoren für bestimmte Kriminalitätsbereiche sollte eine praxisge-

rechte Konkretisierung und Operationalisierung der Definition erreicht werden. 

Ferner sollten die Indikatoren das frühzeitige Erkennen von Anzeichen von Orga-

nisierter Kriminalität ermöglichen, ohne dass jedoch eindeutig geklärt war, wel-

che Indikatoren zwingend bzw. wie viele Indikatoren vorliegen müssen, um auf 

OK schließen zu können.216 

 

Trotz erheblicher Kritik an der Definition von 1983 und der ihr innewohnenden 

begrifflichen Unschärfe orientierte man sich jedoch halboffiziell bis 1990 an die-

ser Begriffsbestimmung.217 

 

 

3.2  Die Arbeitsdefinition Organisierte Kriminalität 

 

Die bisherigen Definitionen wurden den an sie gestellten Anforderungen nicht 

gerecht. Nach fortwährender Kritik wurde 1990 die bislang letzte Definition Or-

ganisierter Kriminalität entwickelt,218 die vor dem Hintergrund der vorhergehen-

den Begriffsbestimmungen zu werten ist. Sie hat eine institutionelle Vorgeschich-

                                                 
211 Luczak (2004): Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, S. 201 
212 Hetzer: Wirtschaftsform Organisierte Kriminalität, in: wistra 1999, S. 128 
213 Luczak (2004): Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, S. 201 
214 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 23 
215 Sielaff: Bis zur Bestechung leitender Polizeibeamter, in: Kriminalistik 1983, S. 418 
216 Eisenberg/Ohder: Über Organisiertes Verbrechen, in: JZ 1990, S. 575 
217 Busch: Organisierte Kriminalität - Vom Nutzen eines unklaren Begriffs, in: DuR 1992, S. 382 
218 Wessel: Der Entwicklungsprozess von Begriff und Konzept der Organisierten Kriminalität in der BRD 

und dessen Auswirkungen auf das staatliche Bekämpfungs-/Präventionskonzept, in: Angewandte Sozial-
forschung 2003, S. 51 



 38 

te über alle innenpolitischen Ebenen von der AG Kripo, über den AK II bis zur 

Justiz- sowie Innenministerkonferenz.219 

 

Auf Beschluss der Justiz- und Innenministerkonferenz wurde Anfang 1990 eine 

„Gemeinsame Arbeitsgruppe Justiz/Polizei zur Strafverfolgung Organisierter 

Kriminalität“ eingesetzt, die sich auch mit der Definition Organisierter Kriminali-

tät auseinandersetzte. Die von der gemeinsamen Arbeitsgruppe entwickelte Defi-

nition wurde nach Beschlussfassung durch die  Justiz- und Innenministerkonfe-

renz 1990 in die „Gemeinsamen Richtlinien der Justizminister/-senatoren und der 

Innenminister/-senatoren der Länder über die Zusammenarbeit von Staatsanwalt-

schaft und Polizei bei der Verfolgung der Organisierten Kriminalität“ aufgenom-

men.220 Seither ist sie der bedeutendste Anknüpfungspunkt in der Debatte zur 

OK221 und definiert das Kriminalitätsphänomen folgendermaßen: 

 

„Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte 

planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von 

erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbe-

stimmte Dauer arbeitsteilig  

a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, 

b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter 

Mittel oder 

c) unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder 

Wirtschaft 

zusammenwirken. Der Begriff umfasst nicht Straftaten des Terrorismus.“222 

 

Der Definition kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie als Bestandteil der 

gemeinsamen Richtlinien bei der Verfolgung der Organisierten Kriminalität erst-

mals als Verwaltungsrichtlinie in den Ländern - ausgenommen Bremen - förmlich 

anerkannt wurde. Aufgrund ihrer umfassenden Formulierung  sowie der Vereini-

                                                 
219 Luczak (2004): Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, S. 202 
220 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität, S. 19 
221 Luczak (2004): Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, S. 201 
222 RiStBV Anlage E - Gemeinsame Richtlinien der Justizminister/-senatoren und der Innenminister/-

senatoren der Länder über die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei der Verfolgung der 
Organisierten Kriminalität, Punkt 2.1; zitiert nach: Meyer-Goßner (2007): StPO, S. 2042 
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gung verschiedener Alternativen,223 führte ihre Verabschiedung weitgehend zur 

Einstellung der administrativen Suche nach einer Begriffsbestimmung.224 Der 

OK-Definition in den gemeinsamen Richtlinien kommt eine weitere herausragen-

de Bedeutung zu, da sie Arbeitsgrundlage der Erstellung des jährlichen Bundesla-

gebildes Organisierte Kriminalität ist.225 Als Ergebnis eines langen Diskussions-

prozesses ist diese Begriffsbestimmung eine Arbeitsdefinition, die auch zu einer 

weitgehenden Vereinheitlichung des Sprachgebrauches der Strafverfolgungsorga-

ne beiträgt.226 

 

Die Definition umfasst strafrechtliche, soziologische, psychologische und ökono-

mische Elemente, die eine Klassifizierung der Erscheinungsformen unterschied-

lichster Straftatbestände unter dem 1990 manifestierten Begriff Organisierte Kri-

minalität erlauben.227 

 

Im Vergleich zur vorhergehenden Definition des Ad hoc-Auschusses von 1983 

greift die Begriffsbestimmung inhaltlich immer weniger den Aspekt einer struktu-

rierten Organisation auf.228 Jedoch beinhaltet sie verschiede typische Strukturele-

mente der OK.229 Ferner sind die Anforderungen an kriminelle Handlungen mit 

dem Bezug auf deren erhebliche Bedeutung erhöht worden. Die Komponenten der 

Definition (Geschäftsstruktur, Gewaltanwendung, Einflussnahme) grenzen die 

Organisierte Kriminalität jedoch nicht ein, da sie alternativ zueinander stehen.230 

Die Definition von 1990, die den Bereich des Terrorismus unzweifelhaft aus-

klammert, bestimmt vergleichsweise kaum die handelnden Personen, rückt aber 

die Geschäftsmäßigkeit des kriminellen Handelns mehr ins Blickfeld.231 Ver-

schiedenste Fallkonstellationen lassen sich auf Grund der weiten Begriffsbestim-

mung unter die Definition Organisierter Kriminalität subsumieren, was der Kon-

stitution der OK als Faktum und Gegenstand der innenpolitischen Debatte durch-

                                                 
223 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 25 
224 Wessel: Der Entwicklungsprozess von Begriff und Konzept der Organisierten Kriminalität in der BRD 

und dessen Auswirkungen auf das staatliche Bekämpfungs-/Präventionskonzept, in: Angewandte Sozial-
forschung 2003, S. 51 

225 Luczak (2004): Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, S. 202 
226 Nedela (2001), Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität in der Polizeipraxis, S. 626 
227 BMI und BMJ (Hg.) (2006): Zweiter  PSB, S. 447 
228 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 25 
229 Hetzer: Wirtschaftsform Organisierte Kriminalität, in: wistra 1999, S. 129 
230 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 25 
231 ebd. S. 27 
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aus Vorschub geleistet hat.232 Ihrem Hauptanliegen, der einheitlichen Bezeich-

nung einer als besonders gefährlich eingeschätzten Kriminalitätsform zu Zwecken 

der Verbrechensbekämpfung, wird die Definition aber weitgehend gerecht.233 

 

Gleichwohl ist die Begriffsbestimmung der gemeinsamen Arbeitsgruppe Jus-

tiz/Polizei keine exakte Definition Organisierter Kriminalität. Insbesondere im 

Gesamtkontext der Richtlinien über die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft 

und Polizei bei der Verfolgung der OK wird deutlich, dass die Begriffsbestim-

mung mehr phänomenologisch kriminelle sowie nicht kriminelle Aktivitäten be-

schreibt, zugleich aber auch konstruktive Leitlinie der Erfassung Organisierter 

Kriminalität in Deutschland ist.234 Insbesondere wird dies deutlich durch die Dar-

stellung der als wesentlich betrachteten Erscheinungsformen235 und besonders 

relevanter Kriminalitätsbereiche236 sowie die Aufzählung von Indikatoren, die 

einzeln oder in unterschiedlicher Verknüpfung Anlass geben können, einen Sach-

verhalt der Organisierten Kriminalität zuzurechnen.237 

 

 

a) Aufbau und Begriffe der Arbeitsdefinition 

 

Die Definition Organisierter Kriminalität ist zweiteilig strukturiert in generelle 

und spezielle Merkmale der Alternativen a) bis c). Für die Klassifizierung krimi-

nellen Verhaltens als OK müssen alle generellen und eines der speziellen Merk-

male a) bis c) vorliegen.238  

 

Die generellen Merkmale umfassen die folgenden, näher beschriebenen Krite-

rien.239 

• Straftaten, einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung 

Dies sind solche Straftaten, die den Rechtsfrieden empfindlich stören und geeig-

net sind, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu beeinträchtigen.240 

                                                 
232 ebd. S. 28 
233 Sieber/Bögel (1993): Logistik der Organisierten Kriminalität, S. 31 
234 BMI und BMJ (Hg.) (2006): Zweiter  PSB, S. 447 
235 RiStBV Anlage E - Gemeinsame Richtlinien der Justizminister/-senatoren und der Innenminister/-

senatoren der Länder über die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei der Verfolgung der 
Organisierten Kriminalität, Punkt 2.2, in: Meyer-Goßner (2007): StPO, S. 2044 

236 ebd. Punkt 2.3 
237 ebd. Punkt 2.4 
238 BKA (2006): Bundeslagebild OK 2006, S. 8 
239 Freiberg/Thamm (1992): Das Mafia-Syndrom, S. 113 f 
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• Gewinn- oder Machtstreben 

Als Gewinnstreben wird ein planvolles Vorgehen und Verhalten zur Erlangung 

wesentlicher wirtschaftlicher Vorteile angesehen. 

Machtstreben im sozialen und wirtschaftlichen Sinn bezieht sich auf die Erlan-

gung von Einflusspositionen gegenüber Dritten oder Mitbeteiligten. Teilweise 

werden hierzu Straftaten begangen, die keinen oder keinen direkten finanziellen 

Vorteil bringen. Machtstreben umfasst alle Aktivitäten die unternommen werden, 

um gesellschaftlichen Einfluss und Anerkennung zu erlangen. 

 

• Auf längere oder unbestimmte Dauer 

Dieses Kriterium schließt Verhaltensweisen aus, bei denen die Involvierten nur 

für den Einzelfall oder nur für kurze Zeit zusammenarbeiten; Serientaten, Tatzu-

sammenhänge, feste Strukturen zur Information und Kommunikation oder ähnli-

ches, getragen durch die Absichten der Handelnden, deuten auf die Erfüllung die-

ses Merkmales hin. 

 

• Arbeitsteiliges Zusammenwirken bei planmäßiger Begehung 

Arbeitsteiligkeit ist ein systematisches und abgestimmtes Handeln der Beteiligten 

bei der Begehung von Straftaten. 

Planmäßige Begehung zielt auf die zunehmende Professionalisierung und Perfek-

tionierung im Sinne der Gewinnerhöhung und Risikoverringerung für die han-

delnden Personen ab. 

 

• Zusammenwirken von mehr als zwei Beteiligten 

Mindestens drei Personen müssen aus einer gemeinsamen Zielsetzung heraus han-

deln. Dabei kommt es darauf an, dass sie ihre Tätigkeiten koordiniert entfalten 

und somit Ziel und Zweck der Organisation fördern. 

 

 

Zur Klassifikation als Organisierte Kriminalität muss alternativ eines der folgen-

den, näher erörterten speziellen Merkmale a, b oder c vorliegen.241 

 
                                                                                                                                      
240 Hilger: Neues Strafverfahrensrecht durch das OrgKG - 1. Teil, in: NStZ, 1992, S. 462 
241 Freiberg/Thamm (1992): Das Mafia-Syndrom, S. 114 f 
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a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen 

Zentraler Aspekt der Organisierten Kriminalität ist die enge Verflechtung der 

Strukturen legalen und illegalen Handelns unter Ausnutzung der vorhandenen 

wirtschaftlichen und gewerblichen Strukturen einer Gesellschaft. Unerheblich ob  

diese Strukturen erst durch Straftäter geschaffen wurden, oder sie sich derer nur 

bedienen. 

 

b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter 

Mittel 

Dieses Merkmal umfasst sowohl die Anwendung von Gewalt innerhalb einer 

Straftätergruppierung, als auch die externe Gewalt gegen Dritte. Die Gewaltan-

wendung für sich allein betrachtet reicht jedoch nicht aus. Vielmehr muss es min-

destens selbstständiges Teilziel der Gewaltanwendung sein in ihrer Wirkung auf 

die Allgemeinheit oder mit bestimmbarer Auswirkung auf weitere potentielle Op-

fer oder auf die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung der Organisation gerichtet 

zu sein. 

Mit zunehmendem Organisationsgrad ist die Anwendung immer subtilerer 

Machtmittel wahrscheinlich. Bei gefestigten Organisationsstrukturen wird daher 

die Anwendung von Gewalt nur selten offenkundig werden, da subtile Formen 

von Gewalt ausreichen, um Machtansprüche zu sichern oder durchzusetzen. 

 

c) unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder 

Wirtschaft zusammenwirken 

Soziale Integration und gesellschaftliche Anerkennung sind Ziele organisiert han-

delnder Straftätergruppen, um u.a. Schutz vor Repressionen jeglicher Art zu er-

langen. Sie sind ständig bestrebt, Kontakte zu Entscheidungsträgern der genann-

ten Bereiche herzustellen und zu halten. In wie weit diese dann genutzt werden, 

um über derartige Kontakte gezielt auf Entscheidungsprozesse einzuwirken, spielt 

keine Rolle. Entscheidend ist nur, dass das Kriterium der Verwerflichkeit der Ein-

flussnahme entweder in den Mitteln oder den Zielsetzungen festgestellt wird. 
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b) Kritik an der Arbeitsdefinition 

 

Bedeutung erlangte die Arbeitsdefinition Organisierte Kriminalität insbesondere 

durch ihre Anwendung als Erfassungsbasis zur Erstellung der jährlichen Lagebil-

der OK. Diese regelmäßige Anwendung sowie die Weite der Definition, die es 

ermöglicht verschiedenste Fallkonstellationen der Organisierten Kriminalität zu-

zuordnen, führte hauptsächlich in der Polizei zu ihrer generellen Akzeptanz.242 

Jedoch wird die Definition seit ihrer Einführung fortwährend von Kritik begleitet. 

Hauptsächlicher Vorwurf ist die ihr unterstellte mangelnde Bestimmtheit.243 Dies 

verwundert insofern nicht, da die Definition nicht nur im Rahmen von Aufgaben-

zuweisungen, Zuständigkeitsfragen und Fallklassifikationen betrachtet werden 

sollte, sondern ihr vielmehr im Gesamtkontext auch eine grundrechtsrelevante, 

staatliche Eingriffe legitimierende oder begrenzende Funktion zufällt.244 Jedoch 

würde mit dieser Begriffsbestimmung auch ein Bemühen um Restriktivität zum 

Ausdruck kommen.245 

 

Gegenüber der Definition von 1983 sind außer der Planmäßigkeit und der Arbeits-

teiligkeit keine wirklich verpflichtenden Definitionselemente hinzugetreten und 

somit ein Substanzgewinn nicht festzustellen.246 

 

Die Kritik an der Arbeitsdefinition betrifft sehr unterschiedliche Aspekte, wobei 

ihre Weite und Unbestimmtheit den Hauptkritikpunkt darstellt.247 In diesem Zu-

sammenhang wird konstatiert, dass die relative Unschärfe der Definition in einem 

Missverhältnis zu den prognostizierten Gefahren, die von der Organisierten Kri-

minalität ausgehen, stehe. Dem Anspruch einer materiell-rechtlichen Abgrenzung 

zu Formen der Mittäterschaft oder Bandenkriminalität sowie dem strafprozessua-

len Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genüge die Definition nicht.248 Auch gren-

ze die Begriffsbestimmung Organisierte Kriminalität von rein wirtschaftlichen 

                                                 
242 Luczak (2004): Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, S. 204 
243 Nedela (2001), Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität in der Polizeipraxis, S. 626 
244 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 29 
245 Schoreit: Bekämpfung der organisierten Kriminalität und anderer Formen von Straftaten aus Sicht der 

Polizei und der Staatsanwaltschaft, in: StV 1991, S. 536 
246 Hetzer: Wirtschaftsform Organisierte Kriminalität, in: wistra 1999, S. 129 
247 Boers: Was ist OK?, in: Neue Kriminalpolitik 1995, S, 38 
248 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 29 
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Tätigkeiten lediglich durch das Merkmal der Begehung von Straftaten ab, was 

auch Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit begründe.249 

 

Die Definition enthält zahlreiche unbestimmte strafrechtliche, soziologische, psy-

chologische und ökonomische Elemente die sie zu einer kaum justiziablen Be-

schreibung werden lassen und eine Abgrenzung zu Formen der Mittäterschaft 

oder Bandenkriminalität nicht ermöglichen.250 Vielmehr ließe sich jede komplexe 

und professionell durchgeführte kriminelle Handlung mehrerer Personen unter die 

Begriffsbestimmung subsumieren. Die Definition erfasse große syndikatsähnliche 

Organisationen ebenso wie Straftäterverflechtungen und eigenständige Gruppie-

rungen als Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität.251 Bis auf das 

Merkmal „mehr als zwei Beteiligte“ seien die Elemente der Definition selbst sehr 

interpretationsbedürftig.252 Die Definition gebe eher eine Richtungs- als eine Beg-

riffsbestimmung.253 

 

Durch die Begriffsbestimmung werde versucht, alle in Betracht kommenden We-

sensmerkmale der OK zu erfassen, was jedoch auch zu ihrer großen Unbestimmt-

heit führe. Ferner würde nicht hinreichend deutlich werden, welche Merkmale 

zwingend erfüllt sein müssten, um einen Sachverhalt noch als OK zu klassifizie-

ren. Die vielfachen Kombinationsmöglichkeiten zwischen generellen und speziel-

len Merkmalen der Arbeitsdefinition führten neben der Interpretationsbedürftig-

keit der verwendeten Begriffe zu einer erheblichen Ausweitung dessen, was als 

Organisierte Kriminalität bezeichnet wird.254 Ebenso wäre die Geeignetheit der 

Definition zweifelhaft, wenn es darum geht, Delikte, die der Organisierten Krimi-

nalität zuzurechnen sind, aus dem Gesamtaufkommen an Kriminalität herauszufil-

tern.255 Da alle Straftaten mehr oder minder organisiert begangen werden könnten, 

ließen sich prinzipiell alle Delikte unter die insoweit offene Begriffsbestimmung 

fassen.256 Eine inflationäre Zuschreibung Organisierter Kriminalität bürge zudem 
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250 Kersten: Die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität unter besonderer Berücksichtigung der Zusam-

menarbeit von Polizei und Justiz, in: ZFIS 1998, S. 132 
251 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 30 
252 Pütter: OK in amtlichen Zahlen, in: Bürgerrechte & Polizei/CLIP 56 (1/1997), S. 16 
253 Hassemer: Innere Sicherheit im Rechtsstaat, in: StV 1993, S. 665 
254 Pütter (1998): Der OK-Komplex, S. 284 
255 Kruse (1993): Landesbericht Bundesrepublik Deutschland, S. 114 
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kriminalpolitisch die Gefahr, die reale Gefahrenlage fahrlässig zu verkennen.257 

Die Definition zeichne sich insgesamt durch ein fehlendes Beschränkungspotenti-

al aus und eröffne vielfältige Interpretationsspielräume, die zu einer Einschrän-

kung der Bewertungsobjektivität führen würden.258 Darüber hinaus mangele es 

der Definition an empirischer Fundierung.259 

 

Aufgrund ihrer vielen Alternativen sei die Begriffsbestimmung OK überdies keine 

Definition im eigentlichen Wortsinn.260 Allein wegen der häufigen Verwendung 

des Wortes „oder“ handele es sich mehr um eine „Nicht-Definition“.261 Zudem 

verdeutliche die Begriffsbestimmung nicht, an welchen Maßstäben und Kriterien 

sie sich orientiert bzw. welches Grundverständnis Organisierter Kriminalität ihr 

zugrunde liegt.262 Die einzelnen Elemente der Arbeitsdefinition Organisierter Kri-

minalität seien zwar charakteristisch für dieses Kriminalitätsphänomen, jedoch 

zielten sie nicht auf den Kern von OK-Gruppierungen.263 

 

Auch die praktische Anwendung der Definition durch die Strafverfolgungsbehör-

den erscheine nicht unproblematisch. Organisierte Kriminalität entziehe sich einer 

gewissen Erkennbarkeit, so dass die erforderlichen spezifischen Erkenntnisse zur 

Anwendung der Definition oftmals erst am Ende eines Ermittlungsverfahrens vor-

liegen.264 Die gemeinsame Richtlinie über die Zusammenarbeit von Staatsanwalt-

schaft und Polizei bei der Verfolgung der Organisierten Kriminalität enthält zur 

Klassifikation von OK-Sachverhalten bestimmte Indikatoren.265 Die Definition 

werde in der praktischen Anwendung somit durch weitere Elemente als ergän-

zungswürdig angesehen.266 Auch deuten die Erläuterungen und Kommentierungen 

der Begriffsbestimmung in den Hinweisen zur praktischen Anwendung der Defi-

                                                 
257 Gerdes (2007): Organisierte Kriminalität und regionale Konflikte, S. 51 
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nition Organisierte Kriminalität der gemeinsamen Arbeitsgruppe Justiz/Polizei auf 

die nicht unproblematische praktische Anwendung der Definition hin.267 

In generelle (deliktsunabhängige) und spezielle (deliktsspezifische) Indikatoren 

gegliedert, sollen sie hauptsächlich die Schwächen der Definition ausgleichen.268 

Jedoch stelle sich aus methodischer Sicht die Frage nach der internen Validität der 

Indikatoren, ob also ein Rückschluss von den Indikatoren auf das Vorliegen Or-

ganisierter Kriminalität möglich ist. Offen bleibt in diesem Zusammenhang vor 

allem, welche Anzahl und Kombination der tatbezogenen und täter- bzw. struk-

turbezogenen Indikatoren zwingend vorliegen müsse, um Organisierte Kriminali-

tät erfassen zu können. Die sichere Zuordnung oder Zurückweisung von Straftaten 

zur OK aufgrund der Indikatoren erweise sich somit ebenfalls als problematisch. 

Jedoch gelten die Indikatoren als inhaltliche Präzisierung der Arbeitsdefinition 

und geben einen beachtlichen Einblick in die Auffassungen der Strafverfolgungs-

organe über Organisierte Kriminalität.269  

 

Organisierte Kriminalität bleibt als kriminologisch phänomenologischer Begriff 

auch nach der aktuellen Arbeitsdefinition ohne Konturen.270 Die Unbestimmtheit 

und Undifferenziertheit der Arbeitsdefinition und der Indikatoren sind die Grund-

lage eines der Begriffsbestimmung immanenten deliktischen und statistischen 

Ausweitungspotentials.271 Ferner vermag die Definition nicht den Kriminalitätsbe-

reich der Organisierten Kriminalität einzugrenzen, ihn präzise zu bestimmen und 

damit entscheidend zur Erkenntnisgewinnung beizutragen.272 

 

 

3.3 Weitere Definitionen und Beschreibungen der Organisierten Kriminali-

tät 

 

Das Bestreben eine Definition für Organisierte Kriminalität zu entwickeln, kenn-

zeichnete über Jahrzehnte den Diskurs zu dem Kriminalitätsphänomen. Von den 
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siebziger Jahren bis zur Formulierung der Arbeitsdefinition 1990 wurden sowohl 

von Vertretern der Strafverfolgungsbehörden als auch von Vertretern der Wissen-

schaft Beschreibungen und Definitionen entwickelt, die zwar zu einer kritischen 

Debatte über OK beitrugen, sich aber letztendlich nicht etablieren konnten.273 

Nach der Entwicklung der Arbeitsdefinition ging das Definitionsbestreben deut-

lich zurück. Da es jedoch insbesondere auch aufgrund der Kritik an der Arbeitsde-

finition Organisierter Kriminalität von 1990 bislang an einer einhellig anerkann-

ten Begriffsbeschreibung fehlte,274 war auch weiterhin das Bestreben zur Entwick-

lung einer konsensfähigen Definition zu verzeichnen. 

Aufgrund einer Vielzahl verschiedenartiger Beschreibungen und Definitionen, die 

in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden, werden hier, neben den bereits auf-

geführten Vorläufern der Arbeitsdefinition OK, nur einige Begriffsbestimmungen 

exemplarisch aufgezeigt. 

 

Kerner beschrieb in seiner grundlegenden Untersuchung von 1973 professionell 

organisierte Kriminalität als „die Summe der in allen Einzelheiten planmäßig vor-

bereiteten, auf Dauer und Wiederholung angelegten, an Gewinnmaximierung ori-

entierten Bereicherungsverbrechen im Zusammenhang mit kaufmännisch organi-

sierter Beuteverwertung im Großmaßstand und auf internationaler Ebene.“275 

 

Eine weitere Beschreibung Organisierter Kriminalität legte Kollmar 1974 vor, in 

der er feststellt, das das Phänomen Organisierte Kriminalität gekennzeichnet wird 

„durch die Gesamtzahl (nicht die Vielzahl) aller Straftaten, die in einer gewissen 

Zeit in einem gewissen Raum von jeweils zu einem mehrstufigen System der  

Über- und Unterordnung dauerhaft zusammengeschlossenen Personenmehrheiten 

planmäßig begangen worden“ sind.276 

 

Parallel zu diesen Begriffsbestimmungen erarbeitete die Fachkommission der AG 

Kripo 1974 die bereits dargestellte Definition Organisierter Kriminalität. Nach-

dem Ende der siebziger Jahre die Diskussion zur Definition OK zunächst in den 

Hintergrund trat, lebte sie zu Beginn der achtziger Jahre erneut auf.  

                                                 
273 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität, S. 22 
274 BMI und BMJ (Hg.) (2006): Zweiter  PSB, S. 440 
275 Kerner (1973): Professionelles und organisiertes Verbrechen, S. 296 
276 Kollmar: Organisierte Kriminalität, in: Kriminalistik 1974, S. 7 



 48 

 

So entwickelte Steinke 1982 im Zuge der Debatte folgende Definition. „Organi-

siertes Verbrechen ist die kriminelle Tätigkeit von Personengruppen, die mit weit 

vorausgreifender Planung und arbeitsteilig dauerhaft schwerwiegende Straftaten 

begehen, um Gewinne zu erzielen, mit denen sie überwiegend ihren Lebensunter-

halt bestreiten.“277 

 

Sielaff beschrieb 1983 Organisierte Kriminalität als „hochqualifizierte Form der 

Verbrechensbegehung. Sie ist gekennzeichnet von verschiedenen subtilen Takti-

ken und Techniken auf Täterseite. Die Taten sind meistens präzise geplant, wobei 

den Bedürfnissen des Marktes Rechnung getragen wird. Tatausführung und Beu-

teverwertung sind hochprofessionell und arbeitsteilig angelegt. Das Täterverhalten 

orientiert sich an möglichen staatlichen Verfolgungsstrategien, es ist vielfach äu-

ßerst konspirativ, wobei entsprechende Gegentaktiken die Einblicke der Verfol-

gungsbehörden abwehren sollen. Die Struktur der Täterverbindungen ist teilweise 

hierarchisch, mindestens bestehen hervorragende kriminelle Geschäftsbeziehun-

gen zu anderen Gruppen.“278 

 

Im Rahmen der Debatte um die Definition der Organisierten Kriminalität be-

schrieb Stümper 1983 OK als „ein arbeitsteiliges, bewußtes und gewolltes, auf 

Dauer angelegtes Zusammenwirken mehrerer Personen zur Begehung strafbarer 

Handlungen unter Ausnutzung moderner Infrastrukturen mit dem Ziel, möglichst 

schnell hohe finanzielle Gewinne zu erreichen.“ Darunter verstand er nicht „eine 

mafiaähnliche Parallelgesellschaft im Sinne des organized crime.“279 

 

Eisenberg und Ohder stellen 1990 aufgrund kriminologischer Informationen dar, 

dass Organisierte Kriminalität durch Organisations-, Kompetenz- und Funktions-

merkmale gekennzeichnet ist. Diesen Merkmalen ordneten sie umfangreiche phä-

nomenologische Kriterienkataloge zu. 280 

 

                                                 
277 Steinke: Das organisierte Verbrechen, in: Kriminalistik 1982, S. 98 
278 Sielaff: Bis zur Bestechung leitender Polizeibeamter, in: Kriminalistik 1983, S. 418 
279 Stümper: 150 Milliarden Mark jährlicher Schaden - Das organisierte Verbrechen in der Bundesrepublik 

Deutschland / Erscheinungsformen, Methoden der Bekämpfung und Rechtsfragen, in: Kriminalistik 1985, 
S. 10 

280 Eisenberg/Ohder: Über Organisiertes Verbrechen, in: JZ 1990, S. 574 f 
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Nach Entwicklung der Arbeitsdefinition Organisierte Kriminalität 1990 ging die 

Suche nach eine Begriffsbestimmung weitgehend zurück. Gleichwohl wurde sie 

verbunden mit der weiteren Forschung sowohl zum Kriminalitätsphänomen als 

auch zu den gesetzgeberischen Maßnamen und Bekämpfungskonzepten in gerin-

gerem Umfang weiter betrieben. 

 

Rohde definierte 1998 in seiner Arbeit zur verdeckten Informationsgewinnung 

Organisierte Kriminalität folgendermaßen: 

„Organisierte Kriminalität ist die vornehmlich von Gewinn- oder Machtstreben 

motivierte systematische Planung und Begehung von Straftaten die einzeln, in 

ihrer Gesamtheit oder in ihrer gesellschaftlichen Auswirkung von erheblicher Be-

deutung sind, sofern mehr als zwei Beteiligte über einen längeren Zeitraum oder 

auf unbestimmte Dauer organisiert oder arbeitsteilig 

a) unter Verwendung gewerblicher, geschäftsähnlicher oder hierarchischer 

Strukturen, 

b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter 

Mittel, 

c) unter Verwendung eines organisationsinternen Disziplinierungs- bzw. Sankti-

onierungssystems, 

d) unter Einflußnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder 

Wirtschaft, oder 

e) durch Aktivitäten innerhalb der legalen Wirtschaft, die auf dem Einsatz illegal 

erlangter Vorteile oder sonstigen Manipulationen basieren oder dadurch unter-

stützt werden, 

zusammenwirken.“281 

 

Glaeßner und Lorenz beschrieben 2005 Organisierte Kriminalität als „ein krimi-

nelles Unternehmen, das rational arbeitet, um von verbotenen Aktivitäten zu pro-

fitieren, nach denen eine öffentliche Nachfrage besteht, und dessen kontinuierli-

che Existenz über die Nutzung von Gewalt, Drohungen und Korruption öffentli-

cher Entscheidungsträger gewährleistet wird.“282 

 

                                                 
281 Rohde (1998): Verdeckte Informationsgewinnung mit technischen Hilfsmitteln zur Bekämpfung der orga-

nisierten Kriminalität, S. 210 
282 Glaeßner/Lorenz (2005): Europäisierung der inneren Sicherheit, S. 14 
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Der Auszug aus der Vielzahl an Begriffsbestimmungen und Definitionen,283 die 

innerhalb der letzten Jahrzehnte entwickelt wurden, verdeutlicht das breite Spekt-

rum des Verständnisses Organisierter Kriminalität. Die Bestrebungen Organisierte 

Kriminalität zu definieren, reichen von vornehmlich beschreibenden Begriffsbe-

stimmungen bis zu engen, jedoch interpretationswürdigen und nicht umfassenden 

Definitionen.284 In Anbetracht terminologischer Probleme wurde jedoch überwie-

gend versucht, das Kriminalitätsphänomen zu beschreiben.285 Die vorherrschen-

den Ansätze zur Definition bzw. Beschreibung Organisierter Kriminalität weisen 

dabei jedoch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen auf. In der Gesamtheit des 

Diskurses zur Organisierten Kriminalität werden dabei drei verschiedene Grund-

verständnisse vom Wesenskern Organisierter Kriminalität deutlich. Ältere Erklä-

rungen legen den Schwerpunkt auf das Merkmal der Organisation und erachten 

die spezifische Struktur als zentrales Kriterium. Weitere Auffassungen betonen 

dagegen das Merkmal der Kriminalität, wonach Organisierte Kriminalität eine 

besondere Kategorie strafbarer Handlungen sei. Entgegen dieser Grundverständ-

nisse betont eine dritte Ansicht weder die Organisation noch die Kriminalität, son-

dern vielmehr die Verflechtung legaler und illegaler Strukturen286 

 

Auffällig ist die Zurückhaltung in der deutschen kriminologischen Fachliteratur, 

Organisierte Kriminalität konkret und bestimmt zu definieren. Dies wird teilweise 

auf die vielfältigen Erscheinungsformen des Kriminalitätsphänomens und die be-

stehenden terminologischen Probleme zurückgeführt. Ungewichtete Kriterien- 

und Indikatorenkataloge zur Phänomenbeschreibung werden hierdurch begünstigt.  

  

Gleichwohl in den Versuchen, Organisierte Kriminalität zu definieren, unter-

schiedliche Schwerpunktsetzungen erfolgen, so finden sich doch auch grundsätz-

liche Übereinstimmungen. Wiederkehrende Bestandteile der Begriffsbestimmun-

gen sind die Dauerhaftigkeit einer gewissen Organisationsstruktur sowie das ar-

beitsteilige und gewinnorientierte deliktische Handeln mehrerer Personen.287 In 

                                                 
283 vgl. Möhn (2008): Organisierte Kriminalität, S. 249 ff; vgl. Lampe; weitere deutschsprachige OK-

Definitionen in chronologischer Reihenfolge, unter: http://www.organized-crime.de/okdef.htm [Stand: 
20.05.2008] 

284 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität, S.30 

285 Möhn (2008): Organisierte Kriminalität, S. 89 
286 Lampe: Organisierte Kriminalität unter der Lupe, in: Kriminalistik 2001, S. 465 
287 Bruckermann (2003): Neue Rechtsentwicklungen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, S. 14, 

20 und 23 



 51 

den Definitionsversuchen werden die Strukturmerkmale einer vorhandenen Orga-

nisation bzw. die geschäftsmäßige Begehung von Straftaten oder die Notwendig-

keit der Kombination beider Merkmale unterschiedlich stark betont.288 Hauptsäch-

lich polizeiliche Autoren unterstreichen hier den Aspekt der Organisation durch 

Professionalität, Gewerbsmäßigkeit und Arbeitsteilung. Die im Verlaufe der Defi-

nitionsbemühungen zu verzeichnende Minimierung der Anforderungen an die 

Gruppenstruktur konterkariert dagegen die Anforderungen an die Begriffsbe-

stimmung, Organisierte Kriminalität eindeutig von Bandenkriminalität abzugren-

zen. Einige Autoren halten das Kriminalitätsphänomen jedoch für nicht definier-

bar, somit entfiele die Notwendigkeit der Abgrenzung.289 

 

Zusammenfassend zeigen die in den letzten Jahrzehnten entwickelten, unter-

schiedlichen Ansätze zur Definition Organisierter Kriminalität das fortwährende 

Bemühen um eine konkrete Begriffsbestimmung. Jedoch ist zu konstatieren, dass 

es insbesondere auch aufgrund der Komplexität und vielgestaltigen Erscheinungs-

formen des Kriminalitätsphänomens bislang nicht gelungen ist, Organisierte Kri-

minalität verbindlich und umfassend sowie zugleich praxistauglich zu definieren. 

Unter Beachtung der kritischen Anmerkungen wird bislang die in den Richtlinien 

enthaltene Arbeitsdefinition am ehesten den an eine Definition Organisierte Kri-

minalität gestellten Anforderungen nach Vollständigkeit und Praxistauglichkeit 

gerecht.290 

 

 

 

4. Internationale Definitionen der Organisierten Kriminalität 

4.1 Definitionen ausgewählter Einzelstaaten 

 

Weltweit sind bislang eine Vielzahl von Definitionen Organisierter Kriminalität 

entwickelt worden. Dieser Menge an nationalen Definitionen kann hier nicht um-

fänglich nachgegangen werden. Exemplarisch sollen jedoch einige ausgewählte 

nationale Begriffsbestimmungen erörtert werden. Aus der geschichtlichen Be-

trachtung heraus, die insbesondere Bezüge zu den Anfängen des OK-Diskurses in 

                                                 
288 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 38 
289 ebd. S. 47 
290 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität, S.31 
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Deutschland aufweist, wird die Definitionsproblematik in den USA aufgezeigt. Im 

weiteren sollen die in England und der Schweiz dominierenden Definitionen be-

trachtet werden. Die beiden Staaten sind aus dem europäischen Raum für die Un-

tersuchung aufgrund bestimmter Kriterien ausgewählt worden. England weist zum 

einen im Vergleich zu Deutschland einen ähnlichen politischen und kulturellen 

Hintergrund auf und hier wurde zum anderen über einen längern Zeitraum eine 

grundsätzliche Debatte über Organisierte Kriminalität geführt.291 Die Schweiz hat 

neben Österreich als deutschsprachiges Land im europäischen Raum die kriminel-

le Organisation in ihrem Strafgesetzbuch legal definiert. 

 

Neben den genannten beiden Ländern wurde im europäischen Raum auch in Ita-

lien eine Legaldefinition der Organisierten Kriminalität entwickelt. Das Wortpaar 

Organisierte Kriminalität wird in Italien als Synonym für mafiaartige Organisati-

onen verwandt. Der Ausdruck kommt aufgrund von Bestimmtheitsanforderungen 

im Strafrecht seltener als im Strafprozess- und Polizeirecht Italiens vor.292 Im ita-

lienischen Strafgesetzbuch findet sich seit 1930293 ein Straftatbestand der krimi-

nellen Vereinigung (associazione per delinquere, Art. 416 c.p.).294 Jedoch wich-

tigstes Instrument in der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität sollte der 

1982 eingeführte Straftatbestand der mafiaartigen Vereinigung (associazione di 

tipo mofioso, Art. 416 bis c.p.) werden.295 Das wesentliche Merkmal dieses Tat-

bestandes liegt darin, „dass die Einschüchterungsfähigkeit der einzelnen Mitglie-

der, die durch die Vereinigung verstärkt wird, die rechtswidrige Kontrolle der 

privaten und öffentlichen Wirtschaft oder die illegale Beschränkung der politi-

schen Freiheit (und zwar des Wahlrechts) der Bürger ermöglicht.“296 Der Tatbe-

stand lässt exemplarisch die bestehenden politischen und kulturellen Unterschiede 

in den Grundstrukturen Italiens und Deutschlands erkennen. Die italienischen 

Besonderheiten, insbesondre in Bezug auf die dort existierende Mafia,297 werfen 

auch vor dem historischen Kontext viele weitere Unterschiede auf, die eine ab-

                                                 
291 Luczak (2004): Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, S. 3 
292 Foffani/Orlandi (2006): Landesbericht Italien, S. 222 
293 Militello (2000): Europäischer Einsatz und organisierte Kriminalität, S. 23 
294 ebd. S. 223 
295 ebd. S. 224 
296 Orlandi (2001): Landesbericht Italien, S. 453 
297 Luczak (2004): Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, S. 3 
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strakte Bewertung und somit Betrachtung der Legaldefinition Organisierter Kri-

minalität Italiens ausschließen.298  

 

An rechtsstaatlichen Maßstäben orientiert, wurden in den USA sehr durchgreifen-

de Maßnahmen gegen die Organisierte Kriminalität getroffen.299 Aus der fördera-

listischen Kompetenzverteilung in den USA resultiert die Konzentration der bun-

desweiten Bekämpfung Organisierter Kriminalität auf die sogenannten anti-

racketeering-Gesetze.300 Wichtigster Bestandteil dieser gesetzgeberischen Aktivi-

täten301 war der racketeer influenced and corrupt organizations act302 (RICO). Das 

RICO-Statut sieht Haftstrafen bis zu 25 Jahren, zivilrechtliche Schadensersatz- 

und Unterlassungsansprüche sowie den Verfall von Vermögensanteilen der krimi-

nellen Organisation oder ihrer Mitglieder vor,303 wenn eine paatern of racketee-

ring activity vorliegt.304 Voraussetzung hierfür ist die Begehung von lediglich 

zwei Katalogtaten innerhalb von 10 Jahren im Zusammenhang mit einer kriminel-

len Organisation.305 Einer weiteren bundesweiten Bedeutung kommt in den USA 

dem Straftatbestand des gewerbsmäßigen kriminellen Unternehmens (continuing 

criminal enterprise306) zu. Dieser Tatbestand umfasst die gewerbsmäßige Bege-

hung einer Katalogtat durch eine Gruppe von fünf oder mehr Personen, um erheb-

liche Einnahmen oder Werte zu erlangen.307 

 

In den umfangreichen Straftatbeständen der Bundesstrafgesetzgebung findet sich 

jedoch keine einheitliche Definition Organisierter Kriminalität.308 Vielmehr knüp-

fen hier Rechtsfolgen an die Verwirklichung eines Deliktes aus dem jeweils um-

fangreichen Katalog von Straftaten an.309  

 

Das Bundesjustizministerium der USA definiert organized crime als „der auf Dau-

er angelegte, strukturierte disziplinierte Zusammenschluss von Einzelnen oder 

                                                 
298 Militello (2000): Europäischer Einsatz und organisierte Kriminalität, S. 26 
299 Schneider (2007): Organisiertes Verbrechen, S. 726 
300 Thaman (2001): Landesbericht USA, S. 879 
301 ebd. S. 881 
302 18 U.S.C. §§ 1961 ff, unter: http://www4.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sup_01_18_10_I_20_96.html 

[Stand: 21.05.2008] 
303 Schneider (2007): Organisiertes Verbrechen, S. 727 
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305 Schneider (2007): Organisiertes Verbrechen, S. 726 
306 21 U.S. C. § 848, unter: http://www4.law.cornell.edu/uscode/uscode21/usc_sec_21_00000848----000-
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309 Lützner (1993): Landesbericht USA, S. 730 
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Gruppen zum Zwecke der Erzielung von finanziellen oder kommerziellen Gewin-

nen entweder gänzlich oder zum Teil mit illegalen Mitteln, welcher seine Aktivi-

täten mit Bestechung oder Korruption zu schützen versucht. Nach dieser Definiti-

on weist die Tätigkeit der Gruppe häufig, aber nicht zwangsläufig, folgende Ei-

genschaften auf: 

a) ein konspiratives Vorgehen; 

b) die Anwendung von Gewalt und Drohungen; 

c) die Aktivitäten werden in einer methodischen, systematischen oder hoch dis-

ziplinierten Weise durchgeführt; 

d) eine hierarchische Struktur der Organisation hat zur Folge, dass die Anführer 

häufig nicht unmittelbar an den illegalen Aktivitäten beteiligt sind; 

e) die Gruppe versucht durch Korruption und Bestechung, Einfluss im Handel, 

der Politik und bei staatlichen Einrichtungen zu bekommen; 

f) das hauptsächliche Ziel der Organisation ist der finanzielle Gewinn durch ille-

gale Aktivitäten wie den Drogenhandel, das illegale Glückspiel, das Gewähren 

von Krediten zu überhöhten Zinsen und das Waschen von Geldern aber auch 

durch die Beteiligung an legalen Geschäften“310 

Diese phänomenologisch geprägte Definition zeigt beispielhaft das weite Beg-

riffsverständnis Organisierter Kriminalität in den USA. Die Bundesstrafverfol-

gungsorgane sehen keinen Bedarf, das Kriminalitätsphänomen konkret zu definie-

ren. Die weiten Formulierungen in den bestehenden Gesetze würden so auch fle-

xibel neue Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität erfassen.311 

 

In England findet sich im Strafrecht wie in anderen Strafrechtsordnungen keine 

Legaldefinition Organisierter Kriminalität. Am meisten verbreitet, und im Strate-

giepapier des englischen Innenministeriums aus 2004 aufgeführt, ist die weite 

Begriffsbestimmung (working definition) des National Criminal Intelligence Ser-

vice (NCIS).312 Die mit der englischen Home Office und der Europäischen Union 

weitgehend übereinstimmende Definition sieht Organisierte Kriminalität als „je-

den Zusammenschluss an, der zumindest drei Personen umfasst, die einer länge-

ren oder unbegrenzten kriminellen Aktivität nachgehen, durch Profit oder Macht 

                                                 
310 zitiert nach: Lützner (1993): Landesbericht USA, S. 730 f 
311 Thaman (2006): Landesbericht Vereinigte Staaten von Amerika, S.435 
312 Huber (2006): Landesbericht England & Wales, S. 151 
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motiviert sind und schwere strafbare Handlungen begehen.“313 Als wesentliche 

Grundbestandteile lassen sich aus dieser Definition und anderen Ansätzen zur 

Begriffsbestimmung die Merkmale „Gruppenaktivität, Profitorientierung, beson-

deres Ausmaß der kriminellen Betätigung und Internationalität“314 hervorheben. 

Insgesamt gilt auch für England, dass es keine einheitliche und konkrete Definiti-

on Organisierter Kriminalität gibt. Die Arbeitsdefinition des NCIS ist aufgrund 

ihrer Unbestimmtheit und Weite lediglich rudimentäre Grundlage eines konkreten 

Phänomenverständnisses.315 

 

Auch in der Schweiz entwickelte sich eine bereite Debatte über die Definition 

Organisierte Kriminalität.316 In Anlehnung international gängiger Begriffsbe-

stimmungen317 wird Organisierte Kriminalität in der Schweiz wie folgt verstan-

den: „Organisiertes Verbrechen liegt dort vor, wo Organisationen in Annäherung 

an die Funktionsweise internationaler Unternehmen hochgradig arbeitsteilig, stark 

abgeschottet, planmäßig und auf Dauer angelegt sind und durch Begehung von 

Delikten sowie durch Teilnahme an der legalen Wirtschaft möglichst hohe Ge-

winne anstreben. Die Organisation bedient sich dabei der Mittel der Gewalt, Ein-

schüchterung, Einflussnahme auf Politik und Wirtschaft. Sie weist regelmäßig 

einen stark hierarchischen Aufbau auf und verfügt über wirksame Durchset-

zungsmechanismen für interne Gruppennormen. Ihre Akteure sind dabei weitge-

hend austauschbar.“318  

Aufgrund sich fortwährend ändernder Erscheinungsformen wird eine abschlie-

ßende Definition der OK für nicht dienlich erachtet.319 

 

Mit Einführung des Organisationstatbestandes des Art. 260ter StGB320 wurde in 

der Schweiz ein Straftatbestand kriminelle Organisation geschaffen, der die Straf-

barkeit weg vom einzelnen Delikt auf die Zugehörigkeit bzw. Unterstützung einer 

kriminellen Organisation vor verlagerte.321 Gemäß Art. 260ter StGB ist eine krimi-

nelle Organisation eine solche, die ihren Aufbau und ihre personelle Zusammen-
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setzung geheim hält und die den Zweck verfolgt, Gewaltverbrechen zu begehen 

oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern. In der rechtspolitischen De-

batte knüpfte man zur Bestimmung einer kriminellen Organisation an die aus kri-

minologischer Sicht typischen Merkmale der Organisierten Kriminalität an.322 

Konstituierende Kriterien waren hier die längerfristig angelegte Gruppenstruktur, 

die hochgradige Arbeitsteilung, das Gewinnstreben, der stark hierarchische Auf-

bau, die Abschottung nach innen und außen, das Vorhandensein wirksamer 

Durchsetzungsmechanismen für interne Gruppennormen, die Bereitschaft der Or-

ganisation, Gewaltakte zu begehen und Einfluss auf Politik und Wirtschaft zu 

gewinnen, die Professionalität von Planung, Logistik, Tatausführung, Beutever-

wertung und Legalisierung der Erträge sowie die Flexibilität der Strukturen.323 

Art. 260ter StGB stellt jedoch keine Definition Organisierter Kriminalität dar. 

Gleichwohl ist der Begriff Organisiertes Verbrechen von zentraler Bedeutung für 

Einführung des Art. 260ter StGB gewesen.324 Vornehmlich wurde der Straftatbe-

stand der kriminellen Organisation aus politischen Gründen als Auffangtatbestand 

sowie zum Zwecke der internationalen Rechtshilfe und zur nationalrechtlichen 

Umsetzung internationaler Abkommen normiert. Der Tatbestand sollte aber auch 

das Umfeld der Organisierten Kriminalität mit erfassen, weshalb keine Teilnahme 

an der Anlasstat vorausgesetzt wurde.325 

 

Die aufgeführten Definitionen Organisierter Kriminalität zeigen, dass es gegen-

wärtig international kein einheitliches Verständnis über die das Kriminalitätsphä-

nomen kennzeichnenden Merkmale gibt. Geprägt durch kulturelle, wirtschaftliche 

und politische Unterschiede in den einzelnen Regionen, sind die Erscheinungs-

formen der Organisierten Kriminalität mannigfaltig. Die vorgestellten ausländi-

schen Definitionen des Kriminalitätsphänomens lassen sich unabhängig von der 

teilweisen Unvollständigkeit nicht selbstverständlich auf die Erscheinungsformen 

der OK in Deutschland übertragen. Sie orientieren sich größtenteils an den gesell-

schaftlichen Gegebenheiten bzw. Besonderheiten der jeweiligen Länder und Re-

gionen. Die Strafbarkeit der kriminellen Organisation gemäß Art. 260ter StGB in 

                                                 
322 ebd. S. 741 
323 Besozzi: Organisierte Kriminalität: zur sozialen Konstruktion einer Gefahr, in: Angewandte Sozialfor-

schung 2003, S. 135 
324 Arnold (2000): Kriminelle Vereinigung und organisierte Kriminalität in Deutschland und anderen europäi-

schen Staaten, S. 157 
325 Sobotkiewicz/Klopfstein: Organisierte Kriminalität: Bestehende Bedrohung - trotz definitorischer Unbe-

stimmtheit, in: Angewandte Sozialforschung 2003, S. 154 
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der Schweiz ist ähnlich mit der kriminellen Vereinigung gemäß § 129 StGB. In 

der praktischen Anwendung kommt Art. 260ter StGB in der Schweiz lediglich eine 

bedeutende Funktion bei der Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen zu.326 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass in den einzelnen Staaten aus den 

dargelegten Gründen eine ausgesprochene Zurückhaltung hinsichtlich einer kon-

kreten Definition Organisierter Kriminalität zu verzeichnen ist. Bei Betrachtung 

der einzelnen Merkmale mit denen das Kriminalitätsphänomen in den verschiede-

nen Staaten beschrieben wird, treten vereinzelt Übereinstimmungen zu Erschei-

nungsformen und Definitionsansätzen der OK in Deutschland auf. 

 

 

4.2 Definition durch die Europäische Union 

 

Organisierte Kriminalität ist bereits seit Jahrzehnten durch internationales Han-

deln gekennzeichnet. Eine zunehmende globale Vernetzung sowie die Auswei-

tung des europäischen Wirtschaftsraumes ermöglichen es Gruppierungen der Or-

ganisierten Kriminalität staatenübergreifend neue Märkte und Aktionsräume zu 

erschließen. Die Bekämpfung der OK ist daher auch Gegenstand zahlreicher in-

ternationaler Gremien.327 Seit Beginn der neunziger Jahre werden auch auf Ebene 

der Europäischen Union Maßnahmen zur Bekämpfung der Organisierten Krimina-

lität debattiert. 

 

1992 wurde dem Europäischen Parlament ein erster Bericht des Untersuchungs-

ausschusses vorgelegt, der sich auf die Verbreitung der Organisierten Kriminalität 

in den Mitgliedstaaten der EU im Bereich des Drogenhandels bezog. Dieser Be-

richt enthielt neben einer sehr unbestimmten, mehr wertenden Beschreibung Or-

ganisierter Kriminalität328 auch die Feststellung, dass dieses Kriminalitätsphäno-

men vielfältige Erscheinungsformen annehme und daher eine eindeutige Begriff-

bestimmung erschwert sei.329 In den folgenden Jahren wurden auf EU-Ebene wei-

tere OK-Definitionen entwickelt.330 In der damit einhergehenden Ausarbeitung 

rechtlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität verloren 

                                                 
326 Heine (2006): Landesbericht Schweiz, S. 358 
327 Krause: Perspektiven der Internationalen OK-Bekämpfung, in: Kriminalistik 1998, S. 12 
328 Fijnaut (1997): Organisierte Kriminalität in Nordwesteuropa, S. 16 
329 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 42 
330 ebd. S. 43 f 
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phänomenologisch geprägte Begriffe zunehmend ihre Deutlichkeit und Transpa-

renz. Nunmehr wird in der EU Organisierte Kriminalität nicht mehr definiert. 

Vielmehr versucht man das Phänomen über Tätigkeitsbereiche zu erfassen.331 

 

Zur Erarbeitung eines Lageüberblickes der Organisierten Kriminalität in den Mit-

gliedstaaten der EU verwenden der Rat der Europäischen Union sowie Europol 

zur Klassifizierung von OK-Sachverhalten einen Kriterienkatalog. Um einen Fall 

als OK einzustufen, müssen vier Kriterien obligatorisch vorliegen: 

• die Zusammenarbeit von drei oder mehr Personen 

• für eine längere unbestimmte Zeit 

• die verdächtigt oder verurteilt sind, schwere Straftaten begangen zu haben 

• mit dem Ziel, Gewinn und/oder Macht zu erlangen 

 

Ferner müssen aus den folgenden Kriterien mindestens zwei hinzutreten: 

• eine bestimmte Aufgabe oder Rolle jedes Teilnehmers 

• die Nutzung einer gewissen internen Disziplin oder Kontrolle 

• die Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mit-

tel 

• die Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Gesetzge-

bung, Rechtsprechung oder Wirtschaft durch Korruption oder andere Mittel 

• der Gebrauch geschäftsähnlicher oder gewerblicher Strukturen 

• das Betreiben von Geldwäsche und 

• eine Tätigkeit auf internationaler Ebene.332 

 

Das Kriterium der schweren Straftat im Sinne des Kriterienkataloges ergibt sich 

aus Art. 2 Abs. 2 des Europol-Übereinkommens nebst Anhang333 und umfasst 

einen umfangreichen Deliktskatalog. 

 

Da die vorgenannten Kriterien nicht in allen Mitgliedstaaten der EU Anwendung 

finden, ist diese Begriffsbestimmung mit Hilfe eines Kriterienkataloges gegen-

                                                 
331 Sinn (2006): Das Lagebild der organisierten Kriminalität in der Europäischen Union, S. 503 
332 vgl. Concil of Europe: Organised crime situation report 2005, S. 21 
333 Gesetz zum Übereinkommen vom 26. Juli 1995 auf Grund von Artikel K.3 des Vertrages über die Europä-

ische Union über die Errichtung eines Europäischen Polizeiamts (Europol-Übereinkommen) vom 16. De-
zember 1997, BGBl. II 1997, S. 2150; vgl. auch neuere Entwicklung zu Europol: Beschluss des Rates der 
Europäischen Union zur Einrichtung des Europäischen Polizeiamts (Europol) vom 28. Juni 2008, unter: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/08/st08/st08706.de08.pdf [Stand: 04.07.2008] 



 59 

wärtig eine Art Arbeitsdefinition zum Zwecke der Datensammlung und -analyse 

über OK.334 In der Gegenüberstellung zu der in Deutschland vorherrschenden Ar-

beitsdefinition der gemeinsamen Richtlinien wird zudem deutlich, wie schwer es 

fällt, innerhalb der EU eine gemeinsame Arbeitsgrundlage zur Bekämpfung der 

Organisierten Kriminalität zu schaffen.335 Gleichwohl auch auf europäischer Ebe-

ne Bemühungen zu verzeichnen sind, die als Grundlage der Bekämpfung Organi-

sierter Kriminalität eine Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten anstreben.336 

  

 

4.3 Definition durch die Vereinten Nationen 

 

Auf der Konferenz über internationales Organisiertes Verbrechen 1994 in Neapel 

haben die Vereinten Nationen erstmals eine umfassendes strategisches Konzept 

zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität vorgelegt. Katalogartig wurden 

erforderliche einzelstaatliche Maßnahmen und Formen der Zusammenarbeit auf-

gestellt. Seiher ist die Thematik regelmäßiger Schwerpunkt der Verbrechensver-

hütungskommission als Fachkommission des Wirtschafts- und Sozialrates der 

Vereinten Nationen, in der auch Deutschland vertreten ist. 337 

 

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am 15.11.2000 eine umfas-

sende Resolution gegen grenzüberschreitende Organisierte Kriminalität verab-

schiedet.338 Dieses Übereinkommen sowie die dazugehörigen Zusatzprotokolle 

gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg sowie zur 

Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des 

Frauen- und Kinderhandels wurden am 12.12.2000 in Palermo auch von Deutsch-

land unterzeichnet.339 Die Resolution sollte die polizeiliche und justizielle Zu-

sammenarbeit im Rahmen der Bekämpfung und Verfolgung der grenzüberschrei-

                                                 
334 Sinn (2006): Das Lagebild der organisierten Kriminalität in der Europäischen Union, S. 507 
335 Sinn: Rechtsvergleichende Beobachtungen der europaweiten Strafverfolgung der organisierten Kriminali-

tät, in: Neue Kriminalpolitik 2007, S. 101 
336 BMI und BMJ (Hg.) (2006): Zweiter  PSB, S. 446 
337 Auswärtiges Amt. Internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, 

unter: http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/TerrorismusOK/OK-
Drogen/OK.html [Stand: 21.05.2008] 

338 Resolution 55/25 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, unter: 
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf [Stand: 20.05.2008] 

339 Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 15. November 2000 gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität sowie zu den Zusatzprotokollen gegen den Menschenhandel und ge-
gen die Schleusung von Migranten vom 1. September 2005, BGBl. II 2005, S. 954 
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tenden Organisierten Kriminalität intensivieren.340 Seit dem 14.07.2006 ist 

Deutschland auch Vertragsstaat des Übereinkommens nebst Zusatzprotokollen.341 

 

Nach Art. 2 Buchstabe a) des Übereinkommens ist eine organisierte kriminelle 

Gruppe eine strukturierte Gruppe von drei oder mehr Personen, die eine gewisse 

Zeit lang besteht und gemeinsam mit dem Ziel vorgeht, eine oder mehrere schwe-

re Straftaten oder in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebene 

Straftaten zu begehen, um sich unmittelbar oder mittelbar einen finanziellen oder 

sonstigen materiellen Vorteil zu verschaffen. Eine schwere Straftat bezeichnet 

gemäß Art. 2 Buchstabe b) des Übereinkommens ein Verhalten, das eine strafbare 

Handlung darstellt, die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens vier Jahren im 

Höchstmaß oder einer schwereren Strafe bedroht ist. 

 

Mit dem Beitritt als Vertragstaat zum Übereinkommen gegen grenzüberschreiten-

de organisierte Kriminalität akzeptierte Deutschland das in der Resolution nieder-

gelegte Begriffsverständnis einer organisierten kriminellen Gruppe. Diese Defini-

tion unterscheidet sich deutlich von der Arbeitsdefinition in den gemeinsamen 

Richtlinien. Unter strafrechtlichen Aspekten entspricht sie eher den Kriterien der  

Bandenkriminalität.  

 

 

 

5. Rechtliche Aspekte der Bekämpfung Organisierter Kriminalität in der 

Bundesrepublik Deutschland 

5.1 Legislative Aspekte 

 

Die Organisierte Kriminalität ist seit den neunziger Jahren Gegenstand der innen-

politischen Debatte. Das bis heute divergierende Phänomenverständnis, auch hin-

sichtlich der von der Organisierten Kriminalität ausgehenden Bedrohung für Staat 

                                                 
340 Möhn (2008): Organisierte Kriminalität, S. 77 
341 Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenz-

überschreitende organisierte Kriminalität vom 28. Juni 2007, BGBl. II 2007, S. 1311 
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des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität vom 28. Juni 2007, BGBl. II S. 1341 
Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Zusatzprotokolls gegen die Schleusung von Migranten auf 
dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschrei-
tende organisierte Kriminalität vom 28. Juni 2007, BGBl. II 2007, S. 1348 
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und Gesellschaft, ist kennzeichnend für den gesamtgesellschaftlichen Erkenntnis- 

und Diskussionsprozess. Trotz unterschiedlicher Auffassungen und Standpunkte 

wurden in den letzten Jahrzehnten zur Umsetzung von  Konzepten und Strategien 

zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität weit reichende formelle und ma-

terielle Normen geschaffen. 

 

Den Ausgangspunkt für die Einführung verdeckter Ermittlungsmethoden in der 

Bundesrepublik Deutschland setzte zwar bereits 1968 das Gesetz zur Beschrän-

kung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (G 10)342, jedoch wurden auf-

grund der Gefahren Organisierter Kriminalität erstmals 1992 durch das Gesetz zur 

Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen 

der Organisierten Kriminalität (OrgKG)343 besondere Eingriffsbefugnisse zur Be-

kämpfung dieses Kriminalitätsphänomens in das Strafprozessrecht aufgenommen.  

Die Begründung des OrgKG stellte ganz wesentlich auf das vorherrschende Be-

griffsverständnis Organisierter Kriminalität sowie die von ihr ausgehenden Gefah-

ren ab. Die Bundesrepublik Deutschland wurde aufgrund ihres Rechtssystems, 

ihrer prosperierenden Wirtschaft und ihrer stabilen Währung, ihrer Infrastruktur 

und ihrer geographischen Lage als besonders gefährdet angesehen. Organisierte 

Kriminalität wurde durch vielfältige Erscheinungsformen und Betätigungsfelder 

gekennzeichnet.344 Ziel des Gesetzes war es, diesen von der OK ausgehenden 

Herausforderungen vorrangig durch Entziehung der finanziellen Grundlage und 

Verbesserung der Ermittlungsinstrumentarien zu begegnen.345 Die Notwendigkeit 

des Gesetzes wurde zum einen mit einem akuten Anstieg der Straftaten im Be-

reich der Rauschgiftkriminalität als bedeutender und vordringlich zu bekämpfen-

der Teil der Organisierten Kriminalität begründet. Zum andern wurde eine quali-

tative Veränderung dieses und anderer Kriminalitätsphänomene in Bezug auf eine 

organisierte Begehungsweise angeführt.346 Hinsichtlich der Begriffsdefinition 

Organisierter Kriminalität lehnt sich die Begründung zum OrgKG an die in den 

gemeinsamen Richtlinien enthaltene Arbeitsdefinition an. Ausdrücklich wird je-

doch die vorgeschlagene Aufnahme eines Begriffes der organisierten Begehungs-

weise in das Strafgesetzbuch abgelehnt. Die bereits dort normierten besonders 

                                                 
342 vgl. Fn 5 
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organisationsverdächtigen Merkmale der gewerbs- und bandenmäßigen Begehung 

waren für den Gesetzgeber als Grundlage der angestrebten Regelungen von Ver-

mögensstrafe und erweitertem Verfall unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten 

ausreichend. Die Weite und Unbestimmtheit der Begriffsbestimmung Organisier-

ter Kriminalität und die dadurch fehlende klare Abgrenzung insbesondere zur ban-

denmäßigen Begehungsweise oder zu mittäterschaftlichem Handeln waren aus-

schlaggebend für die unterlassene Normierung eines Tatbestandsmerkmales im 

Strafgesetzbuch.347 

 

Im Gesamtkontext spiegelt sich auch in den nachfolgenden Gesetzen348 die grund-

sätzliche strategische Zielrichtung des OrgKG in der Bekämpfung Organisierter 

Kriminalität u.a. durch Entziehung der finanziellen Basis und Vordringen in die 

Kernbereiche der Organisierten Kriminalität durch besondere Ermittlungsmaß-

nahmen wieder. Die Gesetzesbegründungen bleiben jedoch den Nachweis schul-

dig, was unter Organisierter Kriminalität konkret zu verstehen ist. Teilweise füh-

ren sie lediglich an, dass es Ziel sei, die gesetzlichen Grundlagen zur Bekämpfung 

der Organisierten Kriminalität fortzuentwickeln.349 Auch wenn die Gesetze auf-

grund normierter Tatbestände oder Eingriffsermächtigungen einen direkten Bezug 

zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität nahe legen, so finden sich in den 

jeweiligen Begründungen, sofern ein Bezug zur OK hergestellt wird,350 zum Teil 

nur phänomenologische Aspekte wieder.351 

 

Betrachtet man die gesetzlichen Bestrebungen im Gesamtkontext, so wird das 

kriminalpolitische Bemühen deutlich, den Schwerpunkt in den Bereich der Siche-

rung und Kriminalitätsverhinderung (Prävention) zu legen. Gerade im Bereich der 

OK-Ermittlungen treten anlassbezogene Ermittlungen gegenüber Initiativermitt-

lungen in den Hintergrund.352 

 

Einzelne Bundesländer haben in Anlehnung an die Arbeitsdefinition OK der ge-

meinsamen Richtlinien vergleichbar lautende Definitionen Organisierter Krimina-

                                                 
347 ebd. S. 24 
348 vgl. Fn 7 
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351 vgl. BR-Drs. 220/92, S. 1 
352 Wörner/Wörner (2006): Landesbericht Deutschland, S. 101 
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lität in unterschiedliche Gesetze aufgenommen. Hamburg353 hat in den Bestim-

mungen über die Datenverarbeitung bei der Polizei eine Definition OK aufge-

nommen. In den Ländern Thüringen354, Saarland355, Hessen356 und Bayern357 fin-

det sich die Definition in den jeweiligen Verfassungsschutzgesetzen. Der Be-

obachtungsauftrag des Verfassungsschutzes wurde in den genannten Ländern auf 

die Organisierte Kriminalität erweitert, was zur Aufnahme der Definition in den 

entsprechenden Gesetzestexten führte. Die Anwendung der Definitionen erscheint 

aufgrund ihrer Unbestimmtheiten jedoch ebenso problematisch wie die Beurtei-

lung eines Falles anhand der in den gemeinsamen Richtlinien enthaltenen Ar-

beitsdefinition OK. 

 

Der Begriff Organisierte Kriminalität findet sich zudem in weiteren deutschen 

Gesetzen. Nach § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 des Opferentschädigungsgesetz358 ist es ein 

Versagungsgrund, wenn der Geschädigte oder Antragsteller in die Organisierte 

Kriminalität verwickelt ist. Ferner bestimmt sich gemäß Nr. 2 Abs. 3 der bundes-

einheitlichen Verwaltungsvorschriften359 zu § 10 Strafvollzugsgesetz (offener und 

geschlossener Vollzug) sowie gemäß Nr. 7 Abs. 4 der bundeseinheitlichen Ver-

waltungsvorschriften zu § 11 (Lockerung des Vollzugs) und gemäß Nr. 4 Abs. 4 

der bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschriften zur § 13 Strafvollzugsgesetz 

(Urlaub aus der Haft), das Erfordernis einer besonders gründliche Prüfung der 

Hafterleichterungen, wenn Erkenntnisse darüber vorliegen, dass der Inhaftierte 

der Organisierten Kriminalität zuzurechnen ist. Entsprechendes gilt auch gemäß 

Nr. 6 Abs. 13 (Lockerung des Vollzugs) und Nr. 8 Abs. 12 (Urlaub aus der Haft) 

der bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschriften zum Jugendstrafvollzug360 für 

                                                 
353 Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei vom 2. Mai 1991 (HmbGVBl. S. 187), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 6. Oktober 2005 (HmbGVBl. S. 424) 
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355 Saarländisches Verfassungsschutzgesetz  vom 24. März 1993 (Amtsbl. 1993, S. 296), zuletzt geändert 

durch das Gesetz vom 19. März 2003 (Amtsbl. S. 1350) 
356 Gesetz über das Landesamt für Verfassungsschutz vom 19. Dezember 1990 (GVBl.  I S. 753), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 6. September 2007 (GVBl. I S. 542) 
357 Bayerisches Verfassungsschutzgesetz vom. April 1997 (GVBl 1997, S. 70), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 24. Dezember 2002 (GVBl S. 969) 
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vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I 2007, S. 2904) 

359 Bundeseinheitliche Verwaltungsvorschriften zum Strafvollzugsgesetz, unter: 
http://www.landesrecht.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.12094.de [Stand 
22.05.2008] 
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den Anwendungsbereich nach § 1 des Jugendstrafvollzugsgesetzes. Aufgrund des 

Fehlens einer hinreichend bestimmten Definition OK und der Zuordnung zur Or-

ganisierten Kriminalität allein aufgrund kriminalistischer Bewertungen erwachsen 

hinsichtlich dieser justizverwaltungsinternen Regelungen Bedenken.361 

 

 

5.2 Formell- und materiell-rechtliche Aspekte 

 

a) Eingriffsermächtigungen und Zuständigkeiten 

Die Organisierte Kriminalität war als Gegenstand der innenpolitischen Debatte in 

den letzten Jahrzehnten mit ausschlaggebend für die Umgestaltung des Systems 

der inneren Sicherheit. Das OrgKG sowie die im Gesamtkontext folgenden Geset-

ze362 schufen auf dem Gebiet des Strafverfahrensrechts für die Verfolgungsbehör-

den ein erweitertes Ermittlungsinstrumentarium.363 Zunehmend fokussiert auf den 

Bereich der Sicherung und Kriminalitätsverhütung wandelte sich damit einherge-

hend auch die Art der Ermittlungstätigkeit im Rahmen der OK-Verfahren von 

anlassbezogenen Ermittlungsansätzen zur Einleitung von Ermittlungsverfahren 

über Initiativermittlungen.364 Hauptsächlich unterscheiden sich die OK-

Ermittlungen von anderen polizeilichen Ermittlungen durch die charakteristische 

Dominanz verdeckter Ermittlungstätigkeit.365 In den angeführten Gesetzen wur-

den dafür besondere Ermittlungsmaßnahmen normiert. Beispielhaft seien die Aus-

schreibung zur polizeilichen Beobachtung (§ 163e StPO), der Einsatz verdeckter 

Ermittler (§ 110a StPO), die Rasterfahndung (§ 98 StPO) sowie der Einsatz tech-

nischer Mittel (3 100c StPO) genannt.  

 

Zur Normierung von Eingriffsermächtigungen diente auch die phänomenologi-

sche Erarbeitung struktureller und materieller Kriterien, die das Vorliegen Organi-

sierter Kriminalität begründen. Grundsätzlich sollten diese Kriterien als Merkmale 

in den Tatbeständen der Eingriffsermächtigungen Eingang finden.366 Jedoch nicht 

zuletzt aufgrund der Unbestimmtheit der Arbeitsdefinition Organisierte Kriminali-

tät sowie einer bis heute fehlenden einheitlichen konkreten Begriffsbestimmung, 
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wurden in den Tatbestandsmerkmalen der besonderen Eingriffsermächtigungen 

überwiegend keine OK-Merkmale oder Kriterien aufgenommen. Auch der Begriff 

Organisierte Kriminalität fand aus diesen Gründen keinen Eingang in die ange-

führten Gesetze. Jedoch wurde in Ergänzung des juristisch definierten Begriffs 

„Bandenmitglied“ in das OrgKG die sehr vage Formulierung „oder in anderer 

Weise organisiert“ aufgenommen, was einen lediglich rein rhetorischen Bezug 

zum Gesetzestitel nahe legt.367 

 

Die Normierung besonderer Ermittlungsmaßnahmen erfolgte jedoch nicht aus-

schließlich zur Verhinderung und Verfolgung Organisierter Kriminalität. Der in-

nenpolitischen Diskurs zum OrgKG und den folgenden Gesetzen verdeutlicht 

auch, dass die zur Bekämpfung der OK eingeführten besonderen Ermittlungsmaß-

nahmen in einem wesentlich weiteren Umfang im Zuge der Verfolgung anderer 

Formen schwerer Kriminalität eingesetzt werden sollten.368 Das sich sehr hetero-

gen darstellende Phänomen Organisierte Kriminalität barg in diesem Zusammen-

hang auch die Gefahr einer Fehleinschätzung hinsichtlich der durch die neuen 

formellen und materiellen Normen erwarteten Erfolge.369 

 

Die Begriffsbestimmung Organisierte Kriminalität ist jedoch nicht nur Grundlage 

der Legitimation besonderer Eingriffsermächtigungen. Sie dient auch der Rege-

lung von Zuständigkeiten in und zwischen den Strafverfolgungsorganen.370 Insbe-

sondere wird dies in der Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen den Länderpoli-

zeien und dem Bundeskriminalamt deutlich. Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 BKAG371 

nimmt das Bundeskriminalamt die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der 

Strafverfolgung selbst wahr, in Fällen des international organisierten ungesetzli-

chen Handels mit Waffen, Munition, Sprengstoffen, Betäubungsmitteln oder Arz-

neimitteln und der international organisierten Herstellung oder Verbreitung von 

Falschgeld, die eine Sachaufklärung im Ausland erfordern, sowie damit im Zu-

sammenhang begangener Straftaten einschließlich der international organisierten 

Geldwäsche. Darüber hinaus besteht gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 BKAG eine Zustän-

                                                 
367 Manns (1993): Organisierte Kriminalität, S. 75 
368 Gropp/Schubert/Wörner (2001): Landesbericht Deutschland, S. 88 
369 Kerner: Organisierte Kriminalität: Realitäten und Konstruktionen, in: Neue Kriminalpolitik 1995, S. 41 
370 Falk: Erfassung, Beschreibung und Analyse von OK, in: Kriminalistik 1997, S. 18 
371 Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpoli-

zeilichen Angelegenheiten (Bundeskriminalamtgesetz - BKAG) vom 7. Juli 1997 (BGBl. I 1997, S. 1650), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I 2007, S. 3198) 
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digkeit des Bundeskriminalamtes in den Fällen international organisierter Strafta-

ten. Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 BKAG kann die Staatsanwaltschaft im Benehmen mit 

dem Bundeskriminalamt die Ermittlungen einer anderen, sonst zuständigen Poli-

zeibehörde übertragen. Das Merkmal einer organisierten Begehung von Straftaten 

ist somit neben weiteren Tatbestandsmerkmalen verbindliche Vorraussetzung für 

die Ermittlungszuständigkeit des Bundeskriminalamtes. 

 

Den wesentlichen rechtlichen Rahmen für die Verfolgung der Organisierten Kri-

minalität bilden auch die gemeinsamen Richtlinien der Justizminister/-senatoren 

und der Innenminister/-senatoren der Länder. Auf dieser Grundlage arbeiten 

Staatsanwaltschaften, Länderpolizeidienststellen, Bundeskriminalamt, Zollfahn-

dungsdienststellen aber auch sonstige betroffene Verwaltungsbehörden eng zu-

sammen, um eine effiziente und auch verfahrensübergreifende Verfolgung der 

Organisierten Kriminalität zu gewährleisten.372 Die gemeinsame Richtlinie enthält 

die bereits dargestellte Arbeitsdefinition OK, um im Rahmen dieser Zusammenar-

beit u.a. ein einheitliches Begriffsverständnis zu ermöglichen. Die in der strafpro-

zessualen und polizeirechtlichen Literatur kaum thematisierten Richtlinien stellen 

neben der weiten Definition Organisierter Kriminalität auf ein umfassendes Kon-

zept des Kriminalitätsphänomens ab. Vornehmlich weite Indikatorenkataloge er-

lauben dabei die Zuordnung verschiedenster Erscheinungsformen zur OK. Die 

gemeinsamen Richtlinien orientieren sich damit an einem sehr heterogenen Phä-

nomenverständnis.373 

 

 

b) Straftatbestände 

Ferner wurden über die formell-rechtlichen Aspekte hinaus sowohl durch das 

OrgKG als auch die im Gesamtkontext folgenden Gesetze374 verschiedene mate-

riell-rechtliche Tatbestände normiert. Exemplarisch seien der erweiterte Verfall (§ 

73 StGB) und die Geldwäsche/Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermö-

genswerte (§ 261 StGB) angeführt. Einen breiten Raum nahm auch die Normie-

rung verschiedener Straftatbestände der gewerbs- oder bandenmäßigen Bege-

hungsweise im Strafgesetzbuch und im Nebenstrafrecht ein, z.B. schwerer Ban-

                                                 
372 Wörner/Wörner (2006): Landesbericht Deutschland, S. 129 
373 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 103 
374 vgl. Fn 7 
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dendiebstahl (§ 244a StGB), Bandenhehlerei (§ 260 Abs. 1 Nr. 2 StGB), ge-

werbsmäßige Bandenhehlerei (§ 260a StGB), bandenmäßige Geldwäsche (§ 261 

Abs. 4 S. 2 StGB) sowie bandenmäßiges unerlaubtes Glücksspiel (§ 284 Abs. 3 

Nr. 2 StGB). Ferner wurde die bandenmäßige Begehungsweise unter eine höhere 

Strafe gestellt. So wurde z.B. bandenmäßiger Anbau, Herstellung und Handeltrei-

ben mit Betäubungsmitteln (§ 30 Abs. 1 Nr. 1 BtMG) zum Verbrechen mit einer 

Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren heraufgestuft. Die vom OrgKG ausgehenden 

materiell-rechtlichen Normen verfolgten die Zielrichtung, das Abschöpfen der 

Gewinne aus der Organisierten Kriminalität zu erleichtern und durch schärfere 

Strafen die Abschreckungswirkung zu erhöhen.375 Es ist jedoch zu konstatieren, 

dass die Entwicklung des materiellen Rechts in Bezug auf die Organisierte Krimi-

nalität nicht in allen Bereichen einheitlich verlief. Insbesondere die Änderung von 

Rechtsnormen durch die dem OrgKG folgenden Gesetze war nicht vordergründig 

durch die Motivation der Legislative gekennzeichnet, die Bekämpfung der Orga-

nisierten Kriminalität zu verbessern. Gleichwohl betrafen die geänderten Normen 

auch einzelne Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität. Den legislati-

ven Anstrengungen im Bereich der Kontrolle von Finanzströmen kommt in die-

sem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu.376  

 

Bei Betrachtung der Organisierten Kriminalität unter materiell-rechtlichen Aspek-

ten kommt ferner dem Organisationsdelikt der kriminellen Vereinigung (§ 129 

StGB)377 sowie dem Tatbestand des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäu-

bungsmitteln (§ 30 BtMG)378 eine Schlüsselrolle zu. In Fällen des Verdachts der 

Organisierten Kriminalität erfolgen die strafprozessualen Ermittlungen zu großen 

Teilen aufgrund der genannten Tatbestände, da sie als Katalogtat die Durchfüh-

rung besonderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen ermöglichen.379 Jedoch spie-

len die Tatbestände, insbesondere der einer kriminellen Vereinigung gemäß § 129 

StGB, in der gerichtlichen Praxis auch aus Gründen der Praktikabilität und Pro-

zessökonomie kaum eine Rolle.380 Eine Anklage nach § 129 StGB wird zum an-

deren auch bald wieder fallen gelassen, da sich aufgrund der einschlägigen restrik-

tiven Rechtsprechung zum Tatbestand der kriminellen Vereinigung eine entspre-

                                                 
375 BT-Drs 12/989, S, 21 
376 Wörner/Wörner (2006): Landesbericht Deutschland, S. 90 
377 Gropp/Schubert/Wörner (2001): Landesbericht Deutschland, S. 90 
378 Weigand/Büchler: OK-Ermittlungen in Baden-Württemberg, in: Kriminalistik 2002, S. 665 
379 Gropp/Schubert/Wörner (2001): Landesbericht Deutschland, S. 90 
380 Weigand/Büchler: OK-Ermittlungen in Baden-Württemberg, in: Kriminalistik 2002, S. 665 
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chende Organisationsstruktur nicht nachweisen lässt. Aus den vorgenannten 

Gründen erfolgt sodann durchaus eine Verurteilung nach einer Straftat, die nicht 

den Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität zuzurechnen ist.381 

 

 

c) Rechtsprechung 

Die Problematik der Definition Organisierter Kriminalität findet sich ferner auch 

in der höchstrichterlichen  Rechtsprechung wieder. Sowohl Bundesgerichtshof als 

auch Bundesverfassungsgericht haben in mehreren Entscheidungen Bezug zur OK 

genommen. 

 

Der BGH setze sich 1983 in seiner Entscheidung über die kommissarische Zeu-

genvernehmung einer Vertrauensperson der Polizei mit den Entwicklungen im 

Bereich der mittleren und schweren Kriminalität auseinander. Hierzu führte er 

aus, dass die Entwicklung in diesem Rahmen „nicht nur durch einen zahlenmäßi-

gen Anstieg der Straftaten gekennzeichnet ist, sie lässt vielmehr auch eine qualita-

tive Veränderung insoweit erkennen, als in verstärktem Maße kriminelle Organi-

sationen in Erscheinung treten, durch die die Verbrechensaufklärung wesentlich 

erschwert wird. Dies gilt insbesondere auf dem Gebiet des Rauschgifthandels, bei 

Straftaten im Zusammenhang mit dem "Nachtgewerbe", im Hinblick auf die Ver-

schiebung hochwertiger Kraftfahrzeuge, für Diebstähle in großem Ausmaß, teil-

weise auf Bestellung, auf dem Hintergrund eines organisierten Hehlerrings, für 

die Herstellung und Verbreitung von Falschgeld sowie beim illegalen Waffenhan-

del. Die Vorgehensweise der Täter im Rahmen dieses "organisierten Verbre-

chens" ist darauf angelegt, die Hauptpersonen möglichst nicht nach außen in Er-

scheinung treten zu lassen. Die Polizei kann mit herkömmlichen Ermittlungsme-

thoden bei derart organisierten Gruppierungen häufig nur solche Straftäter über-

führen, die innerhalb der Gruppierung eine untergeordnete Rolle spielen. Da diese 

Straftäter in der Regel beliebig austauschbar und ersetzbar sind, werden die kri-

minellen Aktivitäten der Organisation durch eine Aufdeckung der Taten dieser 

Randfiguren im Kern nicht gestört, zumal die Randtäter in der Regel keinen Ein-

blick in Aufbau und Zusammensetzung der Gesamtorganisation haben. Unver-

meidbare Mitwisser werden im übrigen mittels Schweigegeldern oder durch Dro-
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hung und Einschüchterung davon abgehalten, ihre Wahrnehmungen weiter-

zugeben. Wird ein Einzeltäter gefasst und in Haft genommen, gewährt die Orga-

nisation den bedürftigen Familienangehörigen häufig materielle Unterstützung 

und übernimmt die Verteidigerkosten, um auf diese Weise Gefügigkeit zu errei-

chen und der Offenbarung von Wissen, das die Organisation betrifft, vorzubeu-

gen. 

Der Erfolg der Verbrechensbekämpfung hängt daher letztlich davon ab, inwieweit 

die hauptverantwortlichen Straftäter, die Organisatoren, Finanziers und im Hin-

tergrund agierenden Drahtzieher der Begehung von Straftaten überführt werden 

können.“382 

 

Der BGH gibt in dieser Entscheidung eine vornehmlich phänomenologische Be-

schreibung Organisierter Kriminalität anhand von typischen Erscheinungsformen 

und Deliktsbereichen wieder. Viele dieser Merkmale finden sich auch in den Be-

funden später durchgeführter empirischer Untersuchungen zum Kriminalitätsphä-

nomen. Bemerkenswert ist auch die in der Entscheidung bereits angeführte und 

später in der Begründung zum OrgKG aufgegriffene Zielrichtung einer erfolgrei-

chen Bekämpfung des Kernbereichs der Organisierten Kriminalität. 

 

Dagegen stellt das BVerfG in seiner Entscheidungsbegründung zu den Befug-

nissen des Bundesnachrichtendienstes von 1999 in Bezug auf die von der OK 

ausgehenden Gefahren fest, dass sich wegen der Zunahme international organi-

sierter Kriminalität, insbesondere im Bereich des illegalen Handels mit Kriegs-

waffen und Rauschgift oder der Geldwäsche, gesteigerte Gefahren entwickelt ha-

ben, wodurch die außen- und sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik 

jedenfalls in erheblichem Maß berührt sind.383 

 

Hinsichtlich der Definition Organisierter Kriminalität stellte das BVerfG 2002 im 

Zusammenhang mit einer Verfassungsbeschwerde gegen § 43a StGB (Vermö-

gensstrafe) die Weichheit des Begriffs der Organisierten Kriminalität fest, den der 

Gesetzgeber daher nicht mit einer Definition konturieren wollte.384 
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384 BVerfGE 105, 135 (163) 
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Tiefgreifender setzte sich das BVerfG 2004 mit dem Phänomen der Organisierten 

Kriminalität  auseinander. Im Rahmen seiner Entscheidung zur Verfassungsbe-

schwerde, die unmittelbar gegen Art. 13 Abs. 3 bis 6 GG sowie gegen die Vor-

schriften der StPO zur akustischen Wohnraumüberwachung gerichtet war. Die 

Organisierte Kriminalität wurde als schwer fassbares Phänomen deklariert. Weiter 

führte das BVerfG aus, dass „schon die Definition des Begriffs der Organisierten 

Kriminalität schwer fällt. In der öffentlichen Diskussion wird meist der Begriffs-

bestimmung der gemeinsamen Arbeitsgruppe der Innenminister- und der Justiz-

ministerkonferenz gefolgt. ... Diese Begriffsbestimmung zeigt, dass als Organi-

sierte Kriminalität nicht ein eingrenzbarer Straftatbestand oder die Summe einzel-

ner Straftatbestände, sondern eine komplexe Erscheinungsform abweichenden 

Verhaltens verstanden werden soll. Zur Unbestimmtheit des Begriffs treten Un-

gewissheiten über das in Deutschland bestehende Ausmaß und die Erscheinungs-

form der Organisierten Kriminalität hinzu. Das Phänomen ist trotz mehrerer Un-

tersuchungen, insbesondere des Kriminalistischen Instituts des Bundeskriminal-

amtes, kriminologisch nur begrenzt aufgeklärt.“ In diesem Zusammenhang reflek-

tiert das BVerfG auch auf die Ergebnisse der von Kinzig durchgeführten, nicht 

repräsentativen Untersuchung zur OK. In den von ihm analysierten Fällen hatte er 

„gegenüber herkömmlichen Kriminalitätsfeldern ein deutlich gesteigertes Bedro-

hungspotential nicht oder allenfalls vereinzelt finden können. Als Unterschiede zu 

Fällen gewöhnlicher Kriminalität benennt er: die Begehung so genannter opferlo-

ser Delikte, ein hoher Ausländeranteil sowie die Internationalität der Tatbege-

hung. Hinzu träten eine gewisse Arbeitsteilung und Dauerhaftigkeit sowie Plan-

mäßigkeit, Professionalität und Konspirativität.“385 

 

Letztmalig führte der BGH im Jahr 2006 hinsichtlich einer Legaldefinition der 

Organisierten Kriminalität aus, dass „der Gesetzgeber den Begriff der Organisierten 

Kriminalität aufgrund der Konturlosigkeit dieses Phänomens bewusst nicht zu einem 

Tatbestandsmerkmal erhoben hat.“386 

 

In der Rechtsprechung finden sich somit neben phänomenologischen Beschrei-

bungen einzelner Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität auch Hin-

weise auf die von ihr ausgehenden Gefahren. Überwiegend wird jedoch die Fest-
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stellung der Weite und Unbestimmtheit der Begriffsdefinition OK deutlich. Von 

Seiten der Rechsprechung war dies der vorrangige Grund, warum der Gesetzgeber 

die Organisierte Kriminalität nicht als Straftatbestand oder als Tatbestandsmerk-

mal in den beklagten Gesetzen normierte. 

 

 

 

6. Fazit 

6.1 Anforderungen an eine Legaldefinition Organisierte Kriminalität 

 

Organisierte Kriminalität ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil der innenpoliti-

schen Debatte. Die in Deutschland vorherrschende Definition des Kriminalitäts-

phänomens ist wenig empirisch belegt387 und zugleich sehr umstritten.388 Die Ar-

beitsdefinition ist daher weder durch das OrgKG389 noch durch die im Gesamt-

kontext folgenden Gesetze390 formell oder materiell-rechtlich als Tatbestand legal 

definiert worden.391 Grundsätzlich orientiert sich das normativ Vertretbare an den 

rechtsstaatlichen Grundsätzen des Straf- und Strafverfahrensrechts.392 Im Zuge 

der Gesetzgebung zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität wurden in den 

Tatbestandsmerkmalen der besonderen Eingriffsermächtigungen Straftatenkatalo-

ge angeführt, die als schwere Straftaten auch die Erscheinungsformen des Krimi-

nalitätsphänomens OK erfassen. In materiell-rechtlicher Hinsicht wurden die 

Geldwäsche sowie verschiedene gewerbs- oder bandenmäßige Begehungsweisen 

normiert oder unter eine höhere Strafe gestellt.393 Eine wesentliche Schlüsselrolle 

kommt somit den einzelnen Straftatbeständen des StGB sowie des Nebenstraf-

rechts zu. Sie sind auch im Rahmen von OK-Verfahren bei Vorliegen eines ent-

sprechenden Tatverdachtes als Katalogtaten in den Tatbeständen der StPO Be-

zugs- und zugleich Ausgangspunkt für die Durchführung verdeckter Eingriffs-

maßnahmen. Zum anderen sind sie sowohl Prüfstein einer möglichen Anklageer-

hebung als auch, über die gerichtliche Hauptverhandlung, einer möglichen Verur-

teilung. Im Rahmen der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität kommt den 

                                                 
387 Hetzer: Organisierte Kriminalität in Europa zwischen Theorie und Empirie, in: Kriminalistik 2007, S. 252 
388 vgl. Abschnitt 3.2. b) zur Kritik an der Arbeitsdefinition OK 
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393 vgl. Abschnitt 5.2 zu formell und materiell-rechtlichen Aspekten 
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strafrechtlichen Normen daher eine der Strafverfolgung dienende Funktion zu. 

Straftatbestände schaffen nach rechtsstaatlichen Grundsätzen Transparenz staatli-

chen Handelns in Bezug auf Beweisführung und Verurteilung devianten Verhal-

tens sowie auf die Anwendung von Eingriffsmaßnahmen. Das Strafrecht kennt 

dabei sowohl die Strafbarkeit der Einzeltat als auch die Strafbarkeit krimineller 

Personengemeinschaften.394 Eine Legaldefinition Organisierter Kriminalität könn-

te somit unter Beachtung rechtsstaatlicher Prinzipien als Tatbestand im Strafge-

setzbuch Eingang finden. Möglich wäre dies durch die Normierung eines eigen-

ständigen Straftatbestandes Organisierte Kriminalität oder die Veränderung bzw. 

Erweiterung bestehender Straftatbestände. 

 

Mit der Normierung eines eigenständigen Straftatbestandes Organisierte Krimina-

lität als abstraktes Gefährdungs- und Organisationsdelikt würde zugleich eine 

kritisch betrachtete Vorverlagerung der Strafbarkeit395 einhergehen. Daneben wä-

ren die zu normierenden Tatbestandsmerkmale frei bestimmbar. In Anbetracht der 

gegenwärtig divergierenden Auffassungen über das Kriminalitätsphänomen hin-

sichtlich Erscheinungsformen, Ausmaß sowie damit einhergehender Gefahren für 

die Gesellschaft insgesamt, wären die Anforderungen des strafrechtlichen Be-

stimmtheitsgebotes396 bei der Formulierung des Straftatbestandes besonders zu 

beachten. Ferner würde an den Straftatbestand Organisierte Kriminalität die An-

forderung gestellt werden, eine klare Abgrenzung zu anderen Formern der Mehr-

Täter-Kriminalität zu ermöglichen.397 

 

Die Deliktsbegehung durch organisierte Straftätergruppierungen sowie die damit 

verbundene besondere Gefährlichkeit führten auch in der Vergangenheit vor allem 

zu materiell-rechtlichen Versuchen, bandenmäßiges, gewerbsmäßiges oder orga-

nisiertes kriminelles Verhalten in Straftatbeständen zu erfassen.398 Die Organisa-

tionskriminalität erstreckt sich im deutschen Strafrechtssystem von den Normen 

zur Täterschaft und Teilnahme über Strafzumessungsregeln der Bandenkriminali-

                                                 
394 Arnold (2000): Kriminelle Vereinigung und organisierte Kriminalität in Deutschland und anderen europäi-
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tät bis zum speziellen Straftatbestand der kriminellen Vereinigung.399 Als bedeu-

tender Beitrag zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität wird auch gesamt-

europäisch die Pönalisierung der Beteiligung an einer kriminellen Organisation 

betrachtet.400 § 129 StGB stellt im deutschen Strafrecht die Bildung einer krimi-

nellen Vereinigung unter Strafe. Unabhängig von der rechtsdogmatischen Aus-

prägung des Begriffs kriminelle Vereinigung steht er unmittelbar im Kontext zur 

Organisierten Kriminalität. Ohne kriminelle Vereinigung bzw. ohne kriminelle 

Organisation ist die gewinnorientierte Organisierte Kriminalität konturlos.401 Je-

doch ist zu konstatieren, dass sich die Erfassungsbereiche der kriminellen Verei-

nigung gemäß § 129 StGB sowie von Straftätergruppierungen, die der Organisier-

ten Kriminalität zugerechnet werden, zwar überschneiden, aber nicht kongruent 

sind.402 Das komplexe Kriminalitätsphänomen OK mit seinen vielfältigen Er-

scheinungsformen ist im Vergleich zu den Vorraussetzungen einer Strafbarkeit 

nach § 129 StGB wesentlich umfassender. Der Straftatbestand der kriminellen 

Vereinigung gemäß § 129 StGB hat gegenüber der Organisierten Kriminalität als 

branchen- und gesellschaftsübergreifendes Phänomen mit komplexen Formen 

deliktischen Verhaltens unterschiedlich strukturierter Straftätergruppierungen,403 

insbesondere auch in Bezug zur Arbeitsdefinition OK, engere Voraussetzungen 

und unterliegt besonderen, durch die Rechtsprechung entwickelten Anforderun-

gen.404 

 

Als abstraktes Gefährdungsdelikt zielt § 129 StGB darauf ab, die Gründung und 

den Fortbestand von kriminellen Vereinigungen, deren Zweck oder Tätigkeit auf 

die Begehung von Straftaten gerichtet ist, zu verhindern. Der Tatbestand enthält 

ein so genanntes Organisationsdelikt.405 Die Abgrenzung der kriminellen Vereini-

gung gegenüber einer Bande ergibt sich aus den Tatbestandsmerkmalen des § 129 

StGB, wobei entscheidendes Kriterium das Merkmal der Organisation ist.406 Ein 

Mindestmaß an Organisation setzt dabei eine subjektive Einbindung in die krimi-
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nellen Ziele der Organisation und in deren entsprechende Willensbildung unter 

Zurückstellung individueller Einzelinteressen voraus.407  

 

§ 129 StGB beinhaltet eine generelle Vorverlagerung des Strafrechtsschutzes in 

das Vorbereitungsstadium einer Straftat. Die kriminalpolitische und verfassungs-

rechtliche Rechtfertigung resultiert in diesem Zusammenhang aus der besonderen 

Gefährlichkeit krimineller Vereinigungen, da sie individuelle Hemmfaktoren ab-

baut und durch ihre Strukturen die Begehung von Straftaten erleichtert.408  

 

Das Organisationsdelikt der kriminellen Vereinigung nach § 129 StGB stellt bis-

lang den eigentlichen Tatbestand zur Strafbarkeit einer Vereinigung der Organi-

sierten Kriminalität dar.409 Die Etablierung einer Legaldefinition durch Verände-

rung bzw. Erweiterung des gegenwärtigen Organisationsdeliktes des § 129 StGB 

wäre somit nahe liegend. Hierdurch bestünde die Möglichkeit, Strukturformen der 

Organisierten Kriminalität im Tatbestand zu erfassen, die zwar nicht von einem 

verbindlichen Gemeinschaftswillen getragen werden, aber typische Erscheinungs-

formen der OK sind. Diese Veränderung des Tatbestandes würde jeder Abgren-

zungsproblematik zur Organisierten Kriminalität entbehren. Die mit dem Organi-

sationsdelikt einhergehende Vorverlagerung der Strafbarkeit sowie die damit wei-

terhin bestehende Problematik der Abgrenzung zur bandenmäßigen Deliktsbege-

hung oder zu anderen Formen der Mehrtäterschaft würde jedoch eine Orientierung 

an den bestehenden hohen judikativen Anforderungen an eine kriminelle Vereini-

gung bedingen. Eine Erweiterung des Tatbestandes in § 129 StGB auf die Bege-

hung bestimmter Straftaten würde nicht die kriminelle Organisation, sondern die 

konkrete Straftat in den Fokus des Tatbestandes rücken. § 129 StGB würde so den 

Charakter eines abstrakten Gefährdungsdeliktes verlieren und die aus der beson-

deren Gefährlichkeit der Organisation resultierende Vorverlagerung der Strafbar-

keit in das Vorbereitungsstadium aufheben. 

 

Eine Legaldefinition Organisierter Kriminalität als Tatbestand im Strafgesetzbuch 

durch Normierung eines eigenständigen Straftatbestandes Organisierte Kriminali-

tät oder die Veränderung bzw. Erweiterung des § 129 StGB wäre somit grundsätz-

                                                 
407 Jähnke/Laufhütte/Odersky (2005): Strafgesetzbuch - Kommentar, S. 129 
408 Hefendehl: Organisierte Kriminalität als Begründung für eine Feind- oder Täterstrafrecht?, in: StV 2005, 

S. 160 
409 Wörner/Wörner (2006): Landesbericht Deutschland, S. 88 
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lich denkbar. Jedoch wäre hier neben der auch weiterhin bestehenden Abgren-

zungsproblematik einer solchen Definition zur bandenmäßigen Deliktsbegehung 

oder zu anderen Formen der Mehrtäterschaft, insbesondere aus verfassungsrecht-

licher Perspektive, auch das Bestimmtheitsgebot zu beachten. 

 

Neben dem für Gesetze geltenden allgemeinen Bestimmtheitsgebot nach Art. 20 

Abs. 3 GG410 unterscheidet das Bundesverfassungsgericht das besondere straf-

rechtliche Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG. Danach ist der Gesetzge-

ber verpflichtet, die Voraussetzungen der Strafbarkeit so konkret zu formulieren, 

dass sich Tragweite und Anwendungsbereich des Straftatbestandes aus dem Ge-

setzeswortlaut ergeben oder sich durch Auslegung ermitteln lassen.411 Dem straf-

rechtlichen Bestimmtheitsgebot kommen dabei zwei gleichgewichtige Funktionen 

zu. Zum einen soll jedermann vorhersehen können, welches mit Strafe verbunde-

ne Verhalten verboten ist und zum anderen muss die Legislative im Voraus die 

Entscheidung über strafwürdiges Verhalten fällen.412 Wesentlich ist, dass der Ein-

zelne in Grenzfällen der Gesetzesformulierung das Risiko einer Bestrafung erken-

nen können muss. Die Zulässigkeit stark auslegungsbedürftiger oder unbestimm-

ter Tatbestandsmerkmale ist nur im Einzelfall anhand eines klar erkennbaren und 

überzeugend begründeten gesetzgeberischen Zweckes zulässig.413 An strafbar-

keitsbegründende Tatbestandsmerkmale sind dabei höhere Bestimmtheitsanforde-

rungen zu stellen als an tatbestandsregulierende Korrektive.414 

 

Das Bestimmtheitsgebot ist somit wesentlicher Maßstab einer Legaldefinition 

Organisierter Kriminalität. Dieser Anforderung wird eine Definition nur gerecht, 

wenn sie klar und eindeutig OK von anderen organisierten Kriminalitätsformen 

abgrenzt und all ihre Erscheinungsformen justiziabel festschreibt. 

 

 

 

 

                                                 
410 Mangoldt/ Klein/Strack (2000.): Das Bonner Grundgesetz - Kommentar, Band 2,  S. 139 
411 Mangoldt/ Klein/Strack (2000.): Das Bonner Grundgesetz - Kommentar, Band 3,  S. 914 
412 ebd. S. 915 
413 ebd. S. 916 
414 ebd. S. 917 
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6.2 Möglichkeit und Erforderlichkeit einer Legaldefinition Organisierte 

Kriminalität 

 

Organisierte Kriminalität ist kein neuzeitliches Phänomen. Gleichwohl handelt es 

sich um einen nicht nur in Deutschland außerordentlich umstrittenen Kriminali-

tätsbereich. In der fachlichen Diskussion, von der Existenz des Kriminalitätsphä-

nomens ausgehend, bestehen auch gegenwärtig noch Schwierigkeiten, ein einheit-

liches Problemverständnis zu erlangen. Bislang entzieht sich die Organisierte Kri-

minalität weltweit einer einfachen Beschreibung, erst recht einer konkreten Defi-

nition.415 

 

Ausgehend von der vorherrschenden Begriffsbestimmung durch die Arbeitsdefini-

tion in den gemeinsamen Richtlinien ist die Organisierte Kriminalität zu einer 

Bedrohung für die Innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland geworden. 

Lediglich über Ausmaß sowie Umfang der von dem Kriminalitätsphänomen aus-

gehenden Bedrohungen und Gefahren existieren kontroverse Auffassungen.  

 

Im Laufe der geschichtlichen Entwicklung unterlagen die Erscheinungsformen 

des Kriminalitätsphänomens einem vielfachen Wandel. Geprägt durch kulturelle, 

wirtschaftliche und politische Unterschiede in den einzelnen Regionen ist Organi-

sierte Kriminalität jeweils ein Produkt der vorherrschenden sozialen und kulturel-

len Strukturen sowie der Gegebenheiten legaler und illegaler Märkte.416 Orientiert 

an den generellen Merkmalen der Arbeitsdefinition Organisierter Kriminalität 

lassen sich für Deutschland entsprechende Vorläufer des Kriminalitätsphänomens 

bei den Räuberbanden vom Mittelalter bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert und 

den im 20. Jahrhundert existenten Ringvereinen finden. Die zunächst schärfer 

konturierte OK-Definition wurde seit den siebziger Jahren sukzessive ausgewei-

tet. Die in Anlehnung an italienische und amerikanische Vorstellungen entwickel-

te Auffassung von dauerhaften, statischen und unabhängigen Organisationen wur-

de etappenweise zugunsten einer arbeitsteiligen Vorgehensweise verschiedener 

Gruppierungen und der Konzentration auf OK-verdächtige Kriminalitätsbereiche 

aufgegeben.417 So ist die derzeitige OK-Lage in der Bundesrepublik Deutschland 

                                                 
415 BMI und BMJ (Hg.) (2006): Zweiter  PSB, S. 441 
416 Luczak (2004): Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, S. 221 
417 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 907 
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durch eine Vielzahl von Gruppierungen geprägt, die sich u.a. nach Größe, Struk-

tur und ethnischer Zusammensetzung unterscheiden.418 

 

Die wenigen vorliegenden empirischen Untersuchungen zur Organisierten Krimi-

nalität in der Bundesrepublik Deutschland belegen, dass das Kriminalitätsphäno-

men durch komplexe, verzweigte, oft auch diffuse Strukturen verschiedener Grup-

pierungen mit unterschiedlichen, gewinnorientierten Arbeitsweisen in vielen Kri-

minalitätsbereichen gekennzeichnet ist.419 Sowohl die Strukturen bzw. Netzwerke, 

die Zusammensetzung der Gruppierungen als auch deren Arbeitsweisen sind zu-

dem sehr flexibel. Die weitere Entwicklung präventiver und repressiver Ansätze 

zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität bedingen aufgrund dieses Befun-

des eine eingehende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Kriminali-

tätsphänomen.420 Jedoch wird die Organisierte Kriminalität dabei nur über die 

Bildung eines Konstruktes konkret beschrieben werden können.421 

 

Hinsichtlich des Kriminalitätsphänomens besteht aber noch weit reichender kri-

minologischer Forschungsbedarf.422 Die bisherigen Untersuchungen zur Organi-

sierten Kriminalität waren bisher sehr stark durch kriminalpolitische Perspektiven 

und praktisches Interesse an strafverfolgungsrelevantem Wissen geprägt.423 Zur 

umfassenden Erklärung Organisierter Kriminalität müssen jedoch vielmehr kultu-

relle, soziale, politische, rechtliche und wirtschaftliche Strukturen einer Gesell-

schaft in Bezug zueinander analysiert werden.424 Die wenigen, vornehmlich zur 

Existenz, Struktur und Arbeitsweise Organisierter Kriminalität durchgeführten 

Untersuchungen vernachlässigen zudem weitgehend die Hintergründe der Entste-

hung des Kriminalitätsphänomens. Komplexität und Vielgestaltigkeit der Organi-

sierten Kriminalität lassen in diesem Zusammenhang auf vielfältige nationale und 

internationale Entstehungshintergründe schließen, die zudem verschiedene For-

schungsdisziplinen tangieren.425 

 

                                                 
418 Möhn (2008): Organisierte Kriminalität, S. 245 
419 BMI und BMJ (Hg.) (2006): Zweiter  PSB, S. 441 
420 Möhn (2008): Organisierte Kriminalität, S. 245 
421 BMI und BMJ (Hg.) (2006): Zweiter  PSB, S. 441 
422 Sieber (1997): Organisierte Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland, S. 47 
423 Albrecht (1998): Organisierte Kriminalität - Theoretische Erklärungen und empirische Befunde, S. 31 
424 ebd. S. 35 
425 Gerdes (2007): Organisierte Kriminalität und regionale Konflikte, S. 29 
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Eine einheitliche Vorstellung von Organisierter Kriminalität als Kriminalitätsphä-

nomen sowie über dessen Definitionsmerkmale besteht gegenwärtig nicht.426 Le-

diglich als Arbeitsdefinition mit verfahrenstechnischer und kriminalpolitischer 

Funktion wurde in Deutschland die Begriffsbestimmung Organisierte Kriminalität 

entwickelt und in die gemeinsamen Richtlinien aufgenommen.427 Als eine Art 

Arbeitshilfe428 findet sie nicht zuletzt aufgrund ihrer Weite und Flexibilität auch 

international Beachtung.429 Die in den gemeinsamen Richtlinien über Begriffsbe-

stimmung, typische Erscheinungsformen sowie OK-Indikatoren erfolgende phä-

nomenologische Beschreibung der Organisierten Kriminalität ermöglicht die fle-

xible Erfassung auch neuer, bislang unbekannter Erscheinungsformen des Krimi-

nalitätsphänomens. Eine streng abgegrenzte Definition könnte sich vor diesem 

Hintergrund als gefährlich erkenntnisresistent erweisen.430 Die Fülle möglicher 

Erscheinungsformen und Aktivitäten der Organisierten Kriminalität lässt zudem 

eine konkrete Definition schwierig erscheinen.431 Aufgrund ihrer Vielgestaltig-

keit, deren Wesen es auch ist, nicht offen, sondern unter Verdeckung ihrer inneren 

Struktur und Zusammenhänge zu agieren,432 liegt es nahe, dass eine Definition zur 

Bestimmung aller Merkmale hinsichtlich Gruppierung, Aktivitäten und Struktur 

nicht ausreicht.433 In Bezug auf die Möglichkeit einer Legaldefinition sind dem-

nach Bestimmtheit und Flexibilität der Begriffsbestimmung die entscheidenden 

Kriterien. Die Komplexität und Vielgestaltigkeit Organisierter Kriminalität erfor-

dert unter verfahrenstechnischen und kriminalpolitischen Aspekten eine umfas-

sende und abstrakte Definition. Mit dem Blick auf eine Legaldefinition ergibt sich 

unter juristischen Aspekten jedoch die Erforderlichkeit einer hinreichend be-

stimmten und konkreten Definition des Kriminalitätsphänomens.434 

Die Einführung einer Legaldefinition als eigenständiger oder erweiterter Straftat-

bestand bereits bestehender Normen des StGB wäre zudem nicht ohne die Klä-

rung davon berührter Grundfragen des deutschen Strafrechts möglich,435 wie etwa 

                                                 
426 Sinn: Rechtsvergleichende Beobachtungen der europaweiten Strafverfolgung der organisierten Kriminali-

tät, in: Neue Kriminalpolitik 2007, S. 101 
427 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 908 
428 Bock (2008): Kriminologie, S. 442 
429 Kinzig (2004): Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, S. 908 
430 Gerdes (2007): Organisierte Kriminalität und regionale Konflikte, S. 52 
431 Schneider (2007): Organisiertes Verbrechen, S. 698 
432 Wörner/Wörner (2006): Landesbericht Deutschland, S. 88 
433 Schneider (2007): Organisiertes Verbrechen, S. 699 f 
434 Sieler (2007): Die Effizienz der durch das „OrgKG“ geregelten Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität, S. 17 
435 Arnold (2000): Kriminelle Vereinigung und organisierte Kriminalität in Deutschland und anderen europäi-

schen Staaten, S. 176 
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dem Tat- und Schuldstrafrecht.436 Dem hinzu tritt eine europaweite, vorrangig 

deliktstypische Strategie zur Verfolgung Organisierter Kriminalität, die sich zu-

nehmend an den Tätigkeitsbereichen sowie Erscheinungsformen und nicht an ei-

ner Definition orientiert. Die Entwicklung geht dabei vorrangig in den Ausbau der 

bestehenden rechtlichen Instrumentarien und in Richtung der Maßnahmen, mit 

denen Organisierter Kriminalität die finanziellen Gewinne entzogen werden kön-

nen.437 Gegenüber einer Legaldefinition überwiegen in Anbetracht der Vielfältig-

keit und Flexibilität des Kriminalitätsphänomens Organisierte Kriminalität die 

Vorteile einer phänomenologischen Begriffsbestimmung. Sie ermöglicht eher die 

Erschließung des komplexen Phänomenbereiches und dessen differenzierte Be-

trachtung.438 Die Arbeitsdefinition Organisierte Kriminalität in den gemeinsamen 

Richtlinien hat sich unter diesen Gesichtspunkten als praxistauglich erwiesen und 

wird den an sie gestellten verfahrenstechnischen und kriminalpolitischen Anforde-

rungen gerecht.439 

 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass Organisierte Kriminalität aufgrund 

kultureller, wirtschaftlicher und politischer Unterschiede in zeitlicher und räumli-

cher Hinsicht kritisch betrachtet werden muss. Die Bekämpfung der Organisierten 

Kriminalität erfordert eine gesamtgesellschaftliche Strategie. Eine Konzentration 

allein auf die Mittel des Strafrechts wäre verfehlt und würde das freiheitliche, 

rechtsstaatliche Strafrechtssystem der Bundesrepublik Deutschland gefährden.440 

Eine konkrete und rechtsstaatlichen Grundsätzen genügende Legaldefinition der 

Organisierten Kriminalität ist aufgrund der Vielgestaltigkeit und Flexibilität des 

Kriminalitätsphänomens gegenwärtig entbehrlich. Die wenigen vorliegenden For-

schungsergebnisse zur Organisierten Kriminalität erlauben gegenwärtig lediglich 

eine phänomenologische Beschreibung anhand typischer Erscheinungsformen und 

Deliktsbereiche. Eine Legaldefinition würde zudem der weiteren Erforschung des 

Kriminalitätsphänomens sowie der OK-Bekämpfung entgegenstehen, da unwei-

gerlich die Gefahr besteht, eine unbestimmte Anzahl von Erscheinungsformen der 

Organisierten Kriminalität nicht zu erfassen. 

                                                 
436 Hefendehl: Organisierte Kriminalität als Begründung für eine Feind- oder Täterstrafrecht?, in: StV 2005, 

S. 161 
437 Sinn: Rechtsvergleichende Beobachtungen der europaweiten Strafverfolgung der organisierten Kriminali-

tät, in: Neue Kriminalpolitik 2007, S. 102 
438 Sielaff: Bis zur Bestechung leitender Polizeibeamter, in: Kriminalistik 1983, S. 418 
439 Nedela (2001): Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität in der Polizeipraxis, S. 626 
440 Arnold (2000): Kriminelle Vereinigung und organisierte Kriminalität in Deutschland und anderen europäi-

schen Staaten, S. 167 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

Abs. Absatz 

AG Kripo Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Landeskriminalämter und 

des Leiters des Bundeskriminalamtes 

AK II Arbeitskreis II „Innere Sicherheit“ der Ständigen Konferenz 

der Innenminister und -senatoren der Länder 

Amtsbl. Amtsblatt 

Art. Artikel 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BGH Bundesgerichtshof 

BMI Bundesministerium des Innern 

BMJ Bundesministerium der Justiz 

BKA Bundeskriminalamt 

BT-Drs. Bundestagsdrucksache 

BtMG Betäubungsmittelgesetz 

BR-Drs. Bundesratsdrucksache 

BVerfG Bundesverfassungsgericht 

bzw. beziehungsweise 

DuR Demokratie und Recht 

ebd. ebenda 

EU Europäische Union 

EV Ermittlungsverfahren 

f folgende 

ff fortfolgend 

Fn Fußnote 

GG Grundgesetz 

GVBl. Gesetzes- und Verordnungsblatt 

GWG Geldwäschegesetz 

Hg. Herausgeber 

HmbGVBl. Hamburgisches Gesetzes- und Verordnungsblatt 

IMK Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der 

Länder 

Jura Juristische Ausbildung 
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JZ Juristenzeitung 

Nr. Nummer 

NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht 

OK Organisierte Kriminalität 

OrgKG Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und 

anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität 

PKS Polizeiliche Kriminalstatistik 

PSB Periodischer Sicherheitsbericht 

RGBl Reichsgesetzblatt 

RN Randnummer 

RiStBV Richtlinien über das Strafverfahren und Bußgeldverfahren 

StGB Strafgesetzbuch 

StPO Strafprozessordnung 

StV Strafverteidiger 

u.a. unter anderem 

UN United Nation 

USA United States of America 

U.S.C. United States code 

vgl. vergleiche 

wistra Zeitschrift für Wirtschaft- und Steuerstrafrecht 

z.B. zum Beispiel 

ZFIS Zeitschrift für Innere Sicherheit in Deutschland und Europa 

ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik 
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